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Zur Kriminologie der Wirtschaftskriminalitiit
Eine Ubersicht fiir die Praxis des Wirtschaftsstrafrechtes

Theodor Gossweiner-Saiko, Hofrat
Dr. iur., Dr. rer. pol., Dipl. Volksw.,
M. Tendlerstr. 8, A-8700 Leoben

Vorbemerkung: Der Mensch ist weithin auch seine Erfahrung.
Es kann daher auch das im folgenden Gebrachte nur das Er-
gebnis meiner einschligigen Studien und Erfahrungen als Unter-
suchungsrichter, Ankliger, Einzelrichter und Vorsitzender
von Kollegialgerichten sein, in welchen Funktionen ich jahr-
zehntelang bei verschiedenen Gerichtshofen in Osterreich immer
wieder speziell auch mit Wirtschaftsstrafsachen beschéftigt war.

Da wir uns in marktwirtschaftlichen Wirtschaftsverfassungen
befinden, miissen sich auch unsere wirtschaftskriminologischen
Kriterien auf diese beziehen. Am trefflichsten wurde diese
Wirtschaftsverfassung einmal mehr von Winston Churchill
charakterisiert, wonach der Unternehmer als Symbol und
Trager dieser Wirtschaftsordnung in den Augen der einen ein
raudiger Wolf ist, der erschlagen gehorte, in den Augen vieler
anderer eine Melkkuh, und nur in den Augen weniger ein
Pferd, das den Karren zieht. — Dieser Karren deckt auch unse-
ren tiglichen Bedarf, dessen grofle Zahlen kaum zu iibersehen
sind. So verzehrt ein Mensch unserer Breiten- und Lingen-
grade bis zu seinem 70. Lebensjahr allein an festen Stoffen:
3 ganze Kiihe, 17 ganze Schweine, 420 Hiihner, 6 km Wurst,
3500 Laibe Brot, 4 Tonnen Kartoffeln und 2 Tonnen Gemiise!
(Kurier, Wien vom 21.X1.1983)

Wie sehr hier die Dinge wechselnd aufeinander wirken, ergibt
sich aus einer DDR-Statistik, wonach 1 Prozent Ubergewicht
an Leibesfiille der DDR -Biirger eine zusédtzliche landwirtschaft-
liche Nutzfliche von 42 000 DDR-Hektar erforderten (Kl. Z.
Graz vom 5.1.1984).

Angesichts der Bewiltigung so elementarer Aufgaben lifdt es
sich zumal im Lichte der Zunahme dieser sagen, dafd die Wirt-

131



schaft seit 100 Jahren im Weltbild der Menschen schier jenen
Platz einnimmt, den friilher die Religion inne hatte. Dieses
schockierende Wort stammt von keinem Jinger Karl Marx’s,
sondern von einem Schiiler Otmar Spanns, Walter Heinrich;
(der es gelegentlich einer Inaugurationsrede in der damaligen
Hochschule fiir Welthandel in Wien gebrauchte).!

Trotz dieses existentiellen Charakters der Wirtschaft haben nach
wie vor weder die diese unaufhorlich zu unterhdéhlen suchende
Wirtschaftskriminalitit noch die die Wirtschaft, ihre Verfassung,
systemimmanenten Einrichtungen und vertrauensgebundenen
Regeln schiitzenden wirtschaftsstrafrechtlichen Bestimmungen,
jenen Stellenwert, der ihnen zukommen miifite; Schuld daran
tragen primdr nur einmal mehr, ebenso tief wie weiterhin
wirksam werdende Informationsdefizite. Diese zeichnen iiber-
wiegend auch fir die unzulingliche Pflege der Wirtschafts-
kriminalistik und Wirtschaftsstrafrecht einschliefende Wirt-
schaftskriminologie, wie fiir die damit zusammenhingenden
Vorurteile verantwortlich.

Tatsichlich soll die Marktwirtschaft durch das Wirtschaftsstraf-
recht nach wie vor nicht beseitigt werden, im Gegenteil, genau
besehen handelte es sich bei diesem um eine Gesamtheit von
Schutzbestimmungen, die vor allem den Gldaubigern, wie den
kiinftigen Geschiftspartnern, aber auch dem Fiskus und zu-
nehmend auch den zu Mitarbeitern erhéhten Arbeitnehmern
zugute kommt.

Ich muf’ noch ein wenig bei diesen grundlegenden volkswirt-
schaftlichen und politischen Anmerkungen verharren, da diese
immerhin den hier erforderlichen grofieren Background bilden
miissen. Die Beriicksichtigung von im Lichte einer ganzheit-
lichen Betrachtungsweise angelegten grofieren Horizonten er-
forderte schon die nach dem Titel meines Referats mit zu
beachtende Kriminologie.

Im Bereich des Wirtschaftlichen gibt es bekanntlich keine
Retorten und Versuchslabors — selbst die Statistik treibenden
Meinungsforschungsinstitute prognostizieren oft daneben —,
weswegen sowohl auf volkswirtschaftspolitischer Ebene wie
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aber insbesondere auf betriebswirtschaftlichen Ebenen immer
wieder fatale Fehler des Managements passieren.? Und daf
Produzenten und Konsumenten letztlich nachgerade amphibisch
zusammenfallen, verquickt die Dinge zusitzlich, lif3t auch
jene Haare lassen, die vermeinen, autark zu sein.

Aus Griinden dieses notwendigen inneren Zusammenhanges
kann es auch keine echte Gegnerschaft zwischen Produzenten
und Konsumenten geben; nur dafd sich auf gesellschaftlicher
Ebene auch viktimologische Probleme, beide Teile belastend,
einstellen miissen: Denken wir nur an die staatlichen Genuf’-
mittelsteuern bei Tabak, Alkohol einerseits, an die Siechen-
anstalten andererseits, in welchen jene Biirger zu landen pflegen
und kostenaufwenig versorgt werden miissen, die zu reichliche
Steuern dieser Art gezahlt hatten.

Und in einer Zeit, die (mit Duttweiler) den Gemeinsinn mehr als
je briauchte, ist — zumal bei ganzheitlicher Betrachtung der
Dinge, die sich nicht im luftleeren Raum abspielen und oft
genug fatal wechselwirkend ineinander iibergreifen — auch die
Frage der Arbeitslosigkeit nicht mehr auszuklammern, zumal
gerade im Bereich der derzeit besonders im Vordergrund stehen-
den Insolvenzkriminalitit die meisten, zum Teil wohl krisen-
bedingten Managementfehler gesetzt werden, die insgesamt
aber bereits massenhaft Arbeitsplitze kosten; womit der kausale
Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Agieren und deren
Folgen samt Begleitumstinden belegt erscheint, damit aber auch
die Mitverantwortlichkeit fir letztere.3: 4> 3

Dazu kommt, dafd gewisse Anzeichen dahin zu deuten scheinen,
dafl dieser, unserer Massenarbeitslosigkeit Sprengsidtze mit
gesellschaftsindernden Wesensziigen, Zeitbomben werteverkeh-
renden Charakters innewohnten. Man sollte es daher schon des-
halb nicht bei einem Achselzucken bewenden lassen, wenn die
Rede auf die zunehmend tragischen Folgen der Massenarbeits-
losigkeit kommt.

Mit den Arbeitslosenzahlen haben aber auch schon die korre-
spondierenden Kriminalitdtszahlen zugenommen; eine gewerk-
schaftliche Untersuchung belegte hier ein Zunahme von 30%
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der primitiven Eigentumsqualitit; es sind dies Zusammen-
hinge, die ebenso zu denken geben miissten. Daf damit auch
der Begriff der Sozialschidlichkeit der Wirtschaftskriminalitit
eine weitere Dimension erhalten hat, darf zumal in solchen
Zusammenhingen nicht iibersehen werden. (Die wirtschafts-
und sozialpolitische Entwicklung scheint hier derzeit wohl ins
Stocken geraten zu sein.) Auch insoweit gesehen ist die Wirt-
schaftskriminalitit laut Zybon jedenfalls ein gesamtwirtschaft-
liches Problem geworden! (Was fehlt, ist die grofie Ubersicht,
ist die berechenbare Orientierung an iibersehbaren Marksteinen.)

Im Hinblick auf die sich jahrende Enzyklika Leos XIII, Rerum
novarum, hat auch Johannes Paul II in einem darauf beziiglichen
Lehrschreiben der menschlichen Arbeit, der Arbeit des Men-
schen absoluten Vorrang vor dem Kapital und den Produktions-
mitteln eingeriumt. Man mag zu den Kirchen stehen wie man
will, man wird aber einsehen miissen, dafd diese letztlich schon
immer gewufdt haben, was wesentlich ist.

Es miisste sich daher auch die Marktwirtschaft auf diese Dinge,
die auf sie gar nicht so sehr unvorbereitet und plétzlich zukom-
men, nur besser als bisher vorbereiten. Ein Verbrechen begeht,
sagte ein anderer grofier Kirchenmann, Mohammed, der nicht
hort die Schritte desjenigen, der (bzw. das) da kommt! Was
hier fehlt, ist das mitmenschliche Korrektiv, einmal mehr die
ganzheitlich abgerundete Betrachtungsweise der Dinge, die
zunehmend auch in das ansonsten doch so iiberaus flexible
marktwirtschaftliche System Eingang finden miifdte. Es gilt
nur, die qualitativen Seiten des einmaligen Lebens der einzel-
nen wie das der Gesellschaft bewufdter voranzustellen.

Aber auch hier briuchte man gar nicht so sehr neue Dinge zu
ersinnen, es geniigte in etwa ein Zuriickgreifen auf einen Mann
und Nationalokonomen, namens Friedrich List (1789 — 1846),
der nicht nur das deutsche und nordamerikanische Eisenbahn-
wesen konzipiert hat bzw. an diesem wesentlich beteiligt war,
sondern der auch den Jahrhundertbegriff der ‘‘Kapitalien
hoéherer Ordnung™ gepridgt hat. Diese Kapitalien hoherer Ord-
nung brichten es auch mit sich, daf® man bald auch von einem
Wachstum hoherer Ordnung wiirde sprechen kénnen, ohne
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ohne also auf ein in Sachzwingen stecken gebliebenes, rein
monetir-quantitatives Wachstumsdenken angewiesen zu sein.%

Da heute die Menge einschlagiger wirtschaftlicher Regeln und
Vorschriften doch schon bereits bis zur Uniiberschaubarkeit
angestiegen ist, bediirfte es — mit Geerds, Mergen, Tiedemann
und anderen — iiberdies auch einer einheitlichen, mit einer
griindlichen Durchforstung und Eliminierung einhergehenden
Kompilation.

Unbescheidenermassen darf ich hier, erginzend auf mein 1982
in 2. Auflage in Eisenstadt erschienenes Wirtschaftsstrafrecht,
eine Einzeldarstellung der einschldgigen Osterreichischen Straf-
vorschriften verweisen, mit dem der Versuch gemacht wurde,
dieses wichtige Sondergebiet auch als ein solches zur uniiberseh-
baren Darstellung zu bringen.

Die Wirtschaftskriminalitit, wie wir sie kennen, ist im {ibrigen
systemimmanent, d.h. es koénnen hier nur jene Wirtschafts-
delikte passieren, die hier moglich, den marktwirtschaftlichen
Einrichtungen des Glaubens und Vertrauens adaquat sind.

Es gibt natiirlich auch in Planwirtschaften eine Wirtschafts-
kriminalitdt, doch ist diese anderer Systemart. So hatte sich
der seinerzeitige Ministerprisident Kossygin, von westlichen
Journalisten in diese Richtung befragt, besorgt iiber die vielen
falschen Bauabrechnungen beklagt. (Zybon, S. 41), die immer
wieder als ‘“‘Betrug und Diebstahl am Staat” geschehen und die
zunehmen wie die grauen und schwarzen Handelsmirkte.

Nach dieser volkswirtschaftspolitischen Einfihrung, die den
ersten Schwerpunkt dieser Darlegungen bildete, sollen in der
Folge im Lichte einer ganzheitlichen Ubersicht in gebotener
Kiirze noch folgende Eckpunkte beleuchtet werden: Geschichte
und Fragen nach der Definition und den Hauptarten der Wirt-
schaftskriminalitit, die wachsende Bedeutung des kaufminni-
schen Rechnungswesens, die noch immer nicht im Bewuftsein
der Intellektuellen aufgestiegenen kriminogenen Vorhofe der
Wirtschaftskriminalitdt, die zur Zeit im Vordergrund stehende
Sparte der Insolvenzdelikte mit einer Exkursion in das markt-
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wirtschaftlich getonte Risikophinomen, der Persdnlichkeitstyp
des Wirtschaftstiters (des white collar crimes), Fragen der
Legistik sowie der Verfahrens- und Untersuchungs- und Ver-
nehmungstechnik gegeniiber Wirtschaftsstrafsachen und -tdtern
und letztlich die iiblichen zusammenfassenden Ausblicke.?

Die Wirtschaftskriminalitit, die Geschichte wirtschaftskrimi-
nellen Verhaltens, ist sicher so alt wie die Menschheit selbst;
denken wir nur an das in Listen erfafste 6ffentliche Getreide,
an dem schon im alten Zweistromland, wie im alten Agypten
oder im alten Rom, sich Verwaltungsbeamte bereicherten und
dafiir hart bestraft wurden. Wie aber auch an die Friedloslegung
in germanischen Zeiten, der jene anheim fielen, die sich an
Allmende- oder gar an Weide- und Eigentumsrechte verzeich-
nende Grenzpfahle vergingen; oder weiters an den grofien
Ko6nig, der nicht minder drakonisch jene Bauern zu bestrafen
pflegte, die sich weigerten, die eben aus Amerika eingefihrten
Kartoffeln anzubauen, die Friedrich schon als das breite Volks-
nahrungsmittel erkannt hatte. Und so ziehen sich die umwelt-
bedingten Beziehungen der Wirtschaftskriminologie iiber die
Carolina bis zu den kriegswirtschaftsbedingten Vorschriften der
beiden Weltkriege bis in unsere Gegenwart.

Die Definition E.H. Sutherlands, des Begriinders der Wirt-
schaftskriminologie, hingegen, dem man (mit Hermann) den
Nobelpreis vergénnen miidte (wenn es dafiir einen gibe), wo-
nach die White-collar-Kriminalitit “a violation of the criminal
law by a person of the upper socio-economic class in the course
of his occupational activities’’ (1941, S. 112) sei, ist mir, da
sie sich einzig auf die Angehoérigen der oberen Klassen bezog,
schon immer wie ein Torso vorgekommen. Da es doch schon
immer bekannt gewesen ist, dafd es u.a. auch eine grof’e Mittel-
schicht gibt, etwa die der Handwerker, die iliberhohte Rech-
nungen legen usw., die sich so der ihnen gemififen und mogli-
chen Wirtschaftsdelikte befleissigen.

Die Wirtschaftskriminalitit auf die Uppersociety zu beschrin-
ken, ist somit sicher nicht gangbar. In Notzeiten befassen sich
im Schwarzhandel selbst die unteren und untersten Schichten
mit der Wirtschaftskriminalitit. Im {brigen ldfdt sich sagen,
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daf® es sich bei allen Wirtschaftsdelikten, von Sabotagefillen
usw. abgesehen, um Bereicherungsdelikte handelt, weswegen
die Wirtschaftskriminalitit der Oberschichten, fast zu sagen
schon “natiirlich”, ganz unvergleichlich gréfiere Ausmasse hat
und — ebenso positionsbedingt — unvergleichlich schwieriger zu
erweisen ist.

Alles in allem aber hat im deutschen Sprachraum noch kein
Definitionsversuch eine allgemeine Ubereinstimmung gefun-
den,® weswegen ein solcher auch hier, wo es primir um wirt-
schaftskriminologisch bedeutsame Ableitungen und Folgerun-
gen geht, unterbleiben kann; und die Einbeziehung der Umwelt-
delikte wird die begriffliche Formulierung des Komplexes
Wirtschaftsstrafrecht nur zusitzlich verkomplizieren! Dies gilt
sowohl fiir den 1. Absatz einer Definition im § 74c¢/I GVG wie
fir die von R. Lange im Handworterbuch der Sozialwissen-
schaften (1962/254) bislang vorbildliche Umschreibung des
Wirtschaftsstrafrechtes.

Der folgende Abschnitt versucht mit einer groben Ubersicht
iiber eine ebenso grobe Einteilung, Wesen, Bedeutung der
Hauptformen der Wirtschaftskriminalitdt, also der Phinomeno-
logie dieser, insbesondere der Osterreichischen Wirtschafts-
kriminalitit, darzustellen:?

Eine wesentliche Ubersicht erforderte auch eine ebenso wesent-
lich gehaltene Einteilung der Wirtschaftskriminalitit in eine,
die sich primir gegen die 6ffentlichen Hinde, also gegen Staat,
Land und Gemeinden richtet (dazu gehdren vornehmlich alle
moglichen Fiskaldelikte, darunter fallen aber auch die neu-
zeitlicheren Subventionsdelikte) und in die andere, die sich
primidr gegen einzelne, wie der Wucher oder Lebensmittel-
falschungen usw., und gegen Gruppen wie Gldubigerschaften
(aber auch gegen einzelne Gldubiger) richten, wozu in erster
Linie die Konkursdelikte gehoren. Sicher ist aber eine Mehrzahl
von Geschidigten kein durchgehendes Merkmal; denken wir nur
an den Wucher usw.! (Worunter, besonders in Grofdstidten
schon seit geraumer Zeit allzuviele einzelne Gastarbeiter mit-
unter ganz erheblich mietenbewuchert erscheinen und dies
offenbar durchaus geduldetermassen.)
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Vielfach ist man sich allerdings nicht einmal iiber die groben
Grenzen des Wirtschaftsstrafrechtes im klaren und vermeint,
die Insolvenzbestimmungen erschopften schon das weite Feld
des Wirtschaftsstrafrechtes. Bei einer solchen Situation kann
die Aufklirung daher nur schrittweise erfolgen und wird die
endgilltige Umschreibung des Wirtschaftsstrafrechtes wahr-
scheinlich erst einer gemischten juristisch-wirtschaftswissen-
schaftlichen Arbeitsgemeinschaft gelingen. (In diesem Zusam-
menhang verweise ich abermals auf meine FEinzeldarstellung
des Osterreichischen Wirtschaftsstrafrechts (Eisenstadt 1982),
die als solche auch den eigenstindigen Charakter dieser Sparte
bewufdt machen wollte.)

Fiir die BRD hatte Berckhauer versucht, eine Ubersicht iiber die
zur Zeit vorherrschenden Wirtschaftsdelikte und die sie ahnden-
den Strafbestimmungen zu erstellen. In ilteren derartigen Ver-
suchen waren Strafbestimmungen aufgezihlt, die man gemeinig-
lich nicht als dazugehorig zidhlt, wie z.B. die VO iiber die Mifd-
stinde im Auswanderungswesen, das Rauschgiftgesetz, die
VO iiber die Werbung auf dem Gebiete des Heilmittelwesens
usw. Es sind dies Belege dafiir, wie unhandlich und uferlos
dieser Bereich werden kann, wenn er nicht eine juristisch-
spezifisch priazise Abgrenzung erfahrt.

Die Hauptformen der Wirtschaftskriminalitit sind aber gewisser-
mafden jeweils ebenso “‘geopolitisch” bedingt: ein kapitalschwa-
ches Land wird andere Hauptformen haben als ein reiches; so
hatte Osterreich im deutschen Sprachraum schon immer relativ
mehr Insolvenzen und die Schweiz und die BRD schon immer
mehr Wertpapierdelikte, Subventionsschwindel und Kartell-
vergehen, hinsichtlich welcher in Osterreich schon immer mehr
volkswirtschaftlich positive Aspekte gesehen wurden.

Sicher passen sich auch die Wirtschaftstiter dem Zeitenwandel,
insbesondere auch den Konjunkturschwankungen an; weswegen
auch bei diesen einmal Rezessionsdelikte wie Insolvenz- und
Kreditbetriigereien usw. im Vordergrund stehen, im anderen
Falle sind es Griindungsschwindeleien, Grundstiickspekulatio-
nen, Subventions- und Abschreibungsgesellschaften, Anleihen-
schwindel usw.
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Nicht anders als gemeine Wirtschaftsdelikte sind letztlich auch
Steuervergehen zu werten! Sie bilden mit den Buch- und
Bilanzdelikten wohl den grofiten Posten der Wirtschaftsdelikte;
man schiatzt, dafd der Umfang der Steuerkriminalitit bis zu
einem Zehntel der jeweiligen Budgetsumme gehen diirfte;
trotzdem wird auch ihnen bei weitem nicht das Gewicht bei-
gemessen, den ihnen Volkswirte und Nationalokonomen ein-
riumen miifiten. Fiihren sie zuweilen doch zu die ganze Gemein-
schaft belastenden Engpidssen (in einigen Entwicklungsldndern
konnen aus diesen Griinden zuweilen nicht einmal die Lohne
der 6ffentlichen Angestellten ausbezahlt werden).10/11/12

Vielhundertfache Milliondre geben unumwunden zu, daf} sie
nicht einen Viertel ihres derzeitigen Besitzes hidtten, wenn sie
nicht alle méglichen und unméglichen Steuertricks ausgeniitzt
hitten. Die Praxis, simtliche Privatausgaben ‘“‘auf die Firma
laufen zu lassen”, wurde nachgerade zu einer ‘“‘olympischen
Disziplin™. Mobile Privatvermdgen wechseln leise in Milliarden-
hohe den Besitzer, ohne irgendwelche Niederschlige zu finden.

So betrug allein die fiir die BRD 1975 geschitzte Steuerhinter-
ziehung 16 Mrd. DM und in Italien 10 Bill. Lire, also 210 Mrd. S,
ein Betrag, der der italienischen Auslandsverschuldung und dem
Auflenhandelsdefizit gleichkommt. Auch sind in Italien Steuer-
hinterziehungen bereits zum Volkssport geworden und jeder,
der seine Steuern zahlt, wird vielfach als ein ausgemachter
Trottel angesehen. Dieser Meinung sind selbst die Unselbstin-
digen, obgleich diese aus ihrem “‘glisernen Portemonnaie” 43%
des Steueraufkommens (von umgerechnet 410 Mrd. S) er-
bringen, was nicht der Fall wire, wenn der andere Teil wenig-
stens die Hilfte seiner Steuern zahlte. Hieraus erhellt wieder
der grenzmorale Sog, der auch der Steuerkriminalitit inne-
wohnt und seitens der Stiitzen der Gesellschaft nicht einmal
ignoriert, es sei denn als sportiv empfunden wird.

Und dann kommt es dahin, dafd diese steuersiindigen ‘‘Pioniere”
(Terstegen), wenn sie wie Weiland Foto-Porst (1967) Teil-
entdeckung besorgen, sich rasch mit dem Finanzamt in einem
‘““Ablaflhandel” einlassen. Konkretenfalls waren es ldppische
2 Mio. DM gewesen, die durch den im Dunkel gebliebenen
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“Gewinn aus dem nichts” aber mehr als einmal hereingewirt-
schaftet worden waren. Insgesamt diirfte es sich auch dies-
falls um volkswirtschaftlich bereits beachtliche Summen han-
deln, die auch die Inflation zusitzlich anheizen werden. (Fir
die Schweiz vermerkte Schultz bereits vor einem Jahrzehnt
eine Summe von iiber 350 Mio. SFr. allein an hinterzogenen
Steuern.) Es erscheint so zudem auch nur verstindlich, dafl
es sich bei den Steuerdelikten — sowohl mit Tiedemann, wie
aber auch nach Terstegen und nach den bekannten Beispielen
Zybons — im wesentlichen um Wettbewerbsdelikte handelt,
wodurch steuermoralisch achtenswerte Betriebe schon viele
Male in arge wettbewerbsmaissige Bedringnis geraten sind.

Eine besondere marktwirtschaftlich spezifische Bedeutung
haben Wettbewerbsvergehen in der konkreten Form der Kartell-
delikte; deshalb bilden sie auch ein ganz besonders heikel
gewordenes Untersuchungsfeld:

Der &sterreichische Gesetzgeber eines kapitalschwachen Landes
stand und steht dem Kartell nicht ablehnend gegeniiber, er
hilt sie (It. Schénherr) zufolge ihrer konjunkturausgleichenden
und stabilisierenden Wirkung sogar fiir niitzlich und im Aufien-
handel nachgerade fiir unentbehrlich. (Es kommt in Osterreich
daher auch nicht so sehr darauf an, Kartelle zu verbieten, son-
dern den Mif3brauch dieser unter Strafsanktion zu stellen.)

Die Ausrichtung einer Wirtschaft auf das Ordnungsmittel des
Wettbewerbs muf3 aber wohl auch in Osterreich Delikte gegen
diese erzeugen, und zwar durch Formen des sog. “Nichtlei-
stungswettbewerbs’’ (Tiedemann, Verbrechen in der Wirtschaft,
Karlsruhe 1970, S. 9).

Durch wettbewerbsbeschrinkende Absprachen fiihren die
Risiken scheuenden Wirtschaftssubjekte diesen Marktmechanis-
mus ad absurdum, in letzter Konsequenz hort dieser auf zu
wirken, was diesen Wirtschaftssubjekten offenbar egal wire;
womit sie sich nach dem namhaften Sozialdkonomen Nell-
Breuning, SJ. Frankfurt/Main, aber nicht einmal mehr vom
Gesetzgeber zu dem zwingen lassen wollen, was sie aber offi-
ziell und lauthals vorgeben zu sein!
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Der Mifdbrauch des Vertrauens und von Formen der Gestal-
tungsmoglichkeiten des geltenden Rechts vollzieht sich hier
jedenfalls offenbar potenziert; ebenso potenziert gefihrdet
erscheint die Marktwirtschaft von dieser speziellen Sparte der
Wirtschaftskriminalitit zu sein. Dieses potenziert wettbewerbs-
feindliche Verhalten, das in dem Prozef US-Staat gegen
General & Westinghouse (u.a. 48 Gesellschaften) nach den
Sherman acts festgestellt werden mufdte, hatte den Richter
Ganey am Schluss der Verhandlung denn auch zu folgender
resignierender Zusammenfassung veranlafit: “Das Verhalten
der Angeklagten hat sich auf eine unqualifizierte Weise iiber
das Image der Wirtschaftsordnung der freien Welt hinwegge-
setzt. Wir stehen hier vor dem schockierenden Beispiel des
kriminellen Vergehens eines weiten Sektors unseres Wirt-
schaftslebens, der freien Wirtschaft. Die Angeklagten haben
diese zum Narren gehalten und damit die Alternativen zer-
stort, die wir heute als Mitglied der freien Welt dem Staats-
kapitalismus und dem Diktaturentum zu bieten haben. So
aber iibten sie Verrat an den Grundsiatzen unserer freien Wirt-
schaft.”

Von den Wirtschaftsdelikten, die das Vertrauen der Bevdl-
kerung in die Richtigkeit der staatlichen und wirtschaftlichen
Ordnung am meisten zu erschiittern vermogen, zidhlen mit
an erster Stelle aber die die Korruption betreffenden Delikte:

Geschichtlich wichst die Gefahr der Korruption immer dann,
wenn Beauftragte der Offentlichen Hand iiber wirtschaft-
liche Nutzen zu entscheiden haben und die Gefahr wichst,
wenn diese Offentlichen Mittel im erhdohten Masse flief3en.
Dieser oder diese Nutzen konnen in der Zuteilung verknapp-
ter Wirtschaftsgiiter ebenso bestehen, wie in begehrenswer-
ten Amtern und Stellungen, wie eben auch in der Zuweisung
lukrativer o6ffentlicher Auftrige.

Als ein fir Korruptionsdelikte typisches Begleitsymptom
ist in der Regel ein Schwarm von offenbar technisch notwen-
digen Begleitdelikten, wie vor allem Urkundenfilschungen,
Beweisunterdriickungen, und -vernichtungen, Bestechungen,
falsche Zeugenaussagen, Devisenvergehen usw. zu beobachten.

141



Die Korruption entwickelt sich nach dem uralten Erfahrungs-
satz ‘“Manus manum lavat”, weswegen laut J. Fouché bei
einem Waldbrand der einzelne Baum auch nicht griin blei-
ben kann!

Die ersten groflen Erfahrungen neueren Datums gewann man
gelegentlich des mit dem ‘‘grofften Bauwerk aller Zeiten”,
dem Westwall, hervorgekommenen grofiten Korruptions-
skandals aller Zeiten, der u.a. so schlechte Zementlieferungen
zur Folge hatte, dafd sich iiber 500 Lieferfirmen daran gesund
stolen konnten, und die damaligen Behorden dazu veranlafte,
zur Bildung von zentralen Bekimpfungsstellen mit grofien
Vollmachten zu schreiten (so die Reichszentrale zur Bekiamp-
fung von Korruption beim fritheren Reichspolizeiamt (1938 —
1945) und spiter die Zentralstellen fiir Korruptionsbekdmp-
fung beim Generalstaatsanwalt in Miinchen (1947) bzw. den
Sonderbeauftragten fiir Korruptionsbekimpfung in Schleswig-
Holstein, Rheinland-Pfalz usw.

Psychologisch wurde an den sach- und straffillig gewordenen
Ermessensbeamten erkannt, daf® es sich um keine alten Be-
amten mit Tradition handelte, sondern um solche, die auf’er-
ordentlich flexibel, wieselflink und primir kommerziell ein-
gestellt und ausgerichtet waren. Und da diese Eigenschaften
auch bei den Vorgesetzten vorhanden waren, war auch die
Aufsicht entsprechend mangelhaft. Es ist dies ein Hinweis
dafiir, dafd auch die Aufsichtsorgane (samt ihrer “Lobby-
kratie”) einer Beachtung in Gestalt einer abschnittsweisen
begleitenden Kontrolle bediirfen!

Dabei darf zumal hier der Lobbyisten nicht vergessen werden;
sie streuen vielfach Werte aus, die auch nicht mehr hingenom-
men werden koOnnen: wie z.B. Urlaubsaufenthalte mit zur
Verfiigung gesteliten Gesellschaftsdamen, in Ruhe befindli-
chen Offizieren werden Vermittlungsagenturen eingerichtet,
damit sie ihre frilheren Freundschaften entsprechend niitzen
konnen, etc.

Der Korruptionsbereich erfaft zwar in praxi das ganze 6ffent-
liche und private Leben, doch einige Gruppen kénnen doch
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als besonders signifikant herausgehoben und fiir sich betrach-
tet im Auge behalten werden: 1. die Strafverfolgungskorrup-
tion, die auf Vermeidung von Ermittlungs- und Strafvollzugs-
verfahren abzielt; 2. die Anspruchskorruption, die es auf die
illegale Durchsetzung von Anspriichen abstellt, 3. die Bewirt-
schaftungskorruption, die auf die Uberschreitung von Be-
wirtschaftsordnungen abgestellt ist (Devisenvorschriften usw.)
und 4. die Wettbewerbskorruption, die auf die Beschaffung
unbegriindeter Vorzugsstellung im Rahmen wirtschaftlicher
Vorginge, insbesondere betreffend die Vergabe offentlicher
Auftrige, abgestellt ist. — Zur erst genannten Gruppe fillt
auch Auflenstehenden allenthalben auf, dafd der Korruption
iiberfiihrte ‘“Personlichkeiten’ zwar rechtskriftig zu etlichen
Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden waren, dafy aber die
Einleitung des Strafvollzuges auf sich warten 1ift, in einem
Falle warten Beobachter schon 16 Jahre darauf; sicher wird
dies nicht der einzige Fall sein.

Als Abwehrmafinahmen bewihrten sich auch hier nur ein-
mal mehr: Aufwertung des kaufmidnnischen Rechnungswesens,
Einrichtung zentraler und entsprechend bevollmichtigte Kon-
trollstellen und “gutriechende’ Untersuchungsorgane.

Die Verfolgungseffizienz erscheint damit auch diesfalls nicht
so sehr im Legistischen zu liegen, wenngleich es auch hier noch
erhebliche Unebenheiten gibt, sondern im Kriminalistischen,
im sachkundigen Aufspiiren, Nachsetzen, Abkliren und Uber-
weisen. Der Materialauswertung miidten jeweils vorbeugende
und eben auch schon begleitende Kontrollmafinahmen folgen,
gerichtet auf unverziigliche (!) Abstellung der Mifdstinde, Be-
seitigung der Korruptionsherde.

Die kriminologische Eigenart der Korruption machte daher
auch entsprechende Vorarbeiten noétig. Wenn ein Einbruchs-
diebstahl verhidltnismissig leicht am erbrochenen Schlofd fest-
zustellen ist, (dariiber hinaus aus Modus-operandiregistern
auch die persdonliche Note des Téaters), dann ist ein Totungs-
delikt in der grofien Regel an der Leiche auszumachen. Anders
ist es bei Korruptionsfillen; hier wird nicht einmal der Ver-
dacht auf Korruption serviert, weswegen man diesen, wie
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schon oben erwidhnt, buchstiblich riechen muf und dies ver-
mogen eben nur ganz besonders begabte Kriminalisten, die
vor den eigentlichen Ermittlungen sog. Vorermittlungen an-
stellen miissen; das weitere ist wieder eine Sache miihevoller
wirtschaftskriminalistischer Kleinarbeit, die die Ergebnisse
der Nachrichten und Meldedienste — eine Parallele zu den
Meldediensten der Finanzimtern — zum Inhalte haben.

Die legistischen Schwichen in diesen Bereichen liegen in Gum-
mibegriffen wie “orts- und allgemeiniblich”, “brancheniiblich”,
steuerlich absetzbaren Schmiergeldern sowie einem Steuerge-
heimnis, das sich als eine vorziigliche Begiinstigung von Delin-
quenten dieser Art herausstellte. (Weswegen vor allem Tiede-
mann fir eine Lockerung desselben eintritt.)

Dazu gesellt sich — wie sich dies beim gréfditen derzeitigen
Osterreichischen Korruptionsskandal, dem AKH-Fall heraus-
stellte, eben das Fehlen von sog. begleitenden Kontrollen, die
ia(lle markanten Bauphasen rechnerisch sogleich nachvollziehen
oénnen.

Als ein Beitrag zur Personlichkeitstypologie dieser Delikts-
sparte 1df3t sich hier noch sagen, da® die Taktik der grenzmo-
ralen Klugen, die sehr wohl erkannt haben, worum es geht,
wo die weichen Unterleiber zu suchen sind, hier denn auch
dahin geht, in unmerklichen Unterschieden, (mit dem Bonner
Moraltheologen W. Schollgen) die Grenzen zum Strafrecht
immer enger zu ziehen, das Publikum und die Behdrden an
diese immer weiter gesteigerten Laxheiten zu gewdhnen, um
dann schlieflich in kleinen Schritten das Strafrecht selber zu
durchlochern und wirkungslos zu machen. Insoweit mufd
man vielfach von einer unheilvollen EinfluBnahme von sog.
Sozialpsychopathen (moralischer Unfidhigkeiten) sprechen,
wie sie allenthalben aber (als ‘“‘sozial-moralische Mifigeburten”)
selbst an Leitstellen zu finden sind und wirken. |

Die folgenden Ausfilhrungen sind dem Rechenzentrum der
Wirtschaft und damit auch der Wirtschaftskriminalitit, dem
kaufmdnnischen Rechnungswesen, gewidmet. Obgleich seine
grundlegende Bedeutung zunimmt, haben die Juristen und
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Bankrotteure noch immer keine richtige Vorstellung von dem
immensen Gewichte dieses Bereiches. Aus diesem Grunde
mufdte daher der diesem Gebiet gewidmete Raum verhiltnis-
miflig grofler ausfallen, als es vor allem den letztgenannten
notwendig erscheinen mag. Die zunehmende Bedeutung dieses
rechnerischen Bereiches belegt darzulegen, ist eines der bei-
den grof3en Anliegen dieser Darlegungen.

Die Buchfithrung hat zuerst insbesondere auch als Grundlage
fiir die Realisierung des Glaubigerschutzes dermafien an Bedeu-
tung gewonnen, daf} dieser jedenfalls auch deshalb hier ein nur
fir Aufienstehende unverhiltnismifdig grofd scheinender Raum
einzurdumen war, um wenigstens die Grundsitze und Basiswerte
dieser herauszustellen.

Geschichtlich ist die Buchhaltung, Kern und Basis des betrieb-
lichen Rechnungswesens, ebenfalls schon uralt. Bereits im
Zeitalter Hammurabis, 2300 Jahre vor Christi Geburt, kannte
man nach Pendorfs Geschichte der Buchhaltung gesetzliche
Vorschriften zur Rechnungslegung. Aus der Sumerer-Zeit
sind uns aus der damaligen Journalfiihrung — auf Tontafeln —
unzihlige Kassen- und Zahlungsbelege, Rechnungsausziige,
Waren- und Personalbestandslisten iiberkommen.

Die neuere buchhalterische Literatur geht auf das Jahr anno
1394 von Lucas Paccioli di Burgos geschriebene Buch ‘‘summa
arithmetika” zuriick. Darin beschreibt dieser oberitalienische
Monch erstmals die doppelte Buchfiihrung eines veneziani-
schen Kaufmannes. 200 Jahre spiter verfafite die rechte
italienische Hand des grofien franzésischen Merkantilisten
J. Colbert (Finanzminister Ludwigs des XVI), J. Savary, das
berihmte Buch “Le parfait negociant™, das ins Deutsche iiber-
setzt sogar noch einige Jahrzehnte im Literaturnachweis der
Entscheidungen des Reichsgerichtes in Leipzig herangezogen
wurde.

Wohlkalkulierte Investitionen waren nétig, um das kaufmin-
nische Rechnungswesen auf die imponierende Hohe ihres
heutigen Standes zu bringen. Mit einem guten Gewissen blicken
unsere Grofiunternehmer auf ihre modernen Rechnungsanlagen,
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die sich schon nicht mehr mit dem Stand desselben zur Jahr-
hundertwende vergleichen lassen. Allein dem Strafrechtsbe-
reich blieb es vorbehalten, selbst in ihren letzten StGB-Ent-
wiirfen und -reformen von der immer noch zunehmenden
Bedeutung des kaufmidnnischen Rechnungswesens — das als
vornehmstes Fihrungsinstrument allen Respekt verdiente —
im wesentlichen unberiihrt zu bleiben. Und die Meinung all-
zuvieler Unternehmer, sie hitten ihr Rechnungswesen im
kleinen Finger, hat sich in der Mehrzahl der Fille ebenfalls als
ein Irrglaube erwiesen.13, 14, 15, 16

Eine Verkennung der Bedeutung dieses hat denn auch stets
zu einer Laxheit in der Anwendung dieses gefiihrt und in der
Folge mit zu fatalen Folgen volkswirtschaftlichen Ausmasses,
siche die Zusammenbriiche der 20er und 30er Jahre, die letzt-
lich auf fehlende Begleitkontrollen der Richtzahlen des kauf-
ménnischen Rechnungswesens zuriickzufithren waren.

Es ist hier als nachgerade skurril zu vermerken, daf selbst
hohe Intelligenzen grobfahrlissigst gegen die elementaren
Grundsitze und Erfahrungen der betrieblichen Finanzierung
verstofien haben. Wie dies gerade erst kiirzlich ein sehr promi-
nenter Pleitier in seinem eben erschienenen Buch “Der Konkurs”
(1984) in einer an sich sehr anerkennenswerten Weise einge-
rdaumt hat; er hat hier sogar einbekannt, bis zur gerichtlichen
Beschlufdfassung iiber den Konkurs seines weltberihmt ge-
wordenen Verlages nicht einmal gewuft zu haben, was ein
Konkurs ist (Gemeint ist Fritz Molden.)

Dabei kniipfen gerade auch die Konkurs- und Ver- bzw. Aus-
gleichsordnungen sowie die ZPO an fehlende oder mangelnde
Buchfiihrung nachteiligste Folgen (Ablehnung des Zwangs-
ausgleiches, Verlust von Beweismitteln). Tatsichlich lafdt
nichts so rasch die Ubersicht verlieren wie eine formal un-
saubere und materiell unrichtige Buchfiihrung!

Die Unterschitzung des kaufminnischen Rechnungswesens
ist nicht nur ein Hinweis auf die kaufméidnnische Unklugheit
eines Unternehmers, sondern in allzu vielen Pleitefillen auch
die erste Ursache dieser. Hat die Buchhaltung doch, als eine
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die Geschiftsfille registrierende Einrichtung an die anderen
Gebiete des kaufminnischen Rechnungswesens (Finanzierung,
Kalkulation, Planung usf.) Daten zu liefern, dem Unternehmer
eine Gedichtnisstiitze zu sein und vor Gericht fiir und gegen
den Kaufmann Beweis zu machen (§§296 ZPO, 45 HGB).17

Der Zentralbegriff der Buchhaltung, insbesondere der doppel-
ten, aber ist der im § 38 HGB verankerte Begriff der “Ordnungs-
mdfigkeit der Buchfiihrung”. Eine Buchfithrung ist nach Praxis
und Lehre dann ordnungsgemaifd, wenn sich aus ihr unschwer
ein richtiger Vermogensiiberblick gewinnen 1if3t.18, 19

Seit der Ordonnance de Commerce (ex 1793) war der Gldu-
bigerschutz das Hauptmotiv fiir das Tatigwerden des Gesetz-
gebers auf diesem Gebiet. Die primidre Funktion der Buch-
fiihrung ist denn auch die Dokumentation der Geschiftsvor-
falle. Die von der Geschiftstiatigkeit ausgelosten Geld- und
Giiterbewegungen verschiedenster Art werden planmifig er-
fapt und systematisch geordnet, wobei die Richtigkeit und
Vollstindigkeit gewihrleistet sein miissen.20, 21, 22

Wer die Dokumentationsfunktion der Buchfilhrung ins Auge
fafdt, wird ohne weiteres erkennen, da® die Betriebe vor allen
Dingen um ihrer selbst willen Biicher fiilhren miissen, nicht
blof}, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Dokumentations-
zweck ist klar und unproblematisch. Die Frage, wie dieser
Zweck am besten erfiillt werden kann, bietet im wesentlichen
jeweils nur technische Probleme.23. 24

Da auch bei elektronischer Datenverarbeitung die Buchfiih-
rungsfunktionen voll erfiillt werden miissen, gelten alle diese
allgemeinen Dokumentationsgrundsédtze im wesentlichen weiter,
doch sind sie eben den technischen Bedingungen der Verarbei-
tung und des outputs der EDV-Anlagen anzupassen. Verloren
geht hier dabei vor allem das — ohne technische Hilfen —
miihelos iiberblickbare Konto.

Im juristischen Schrifttum scheint aber noch immer nicht
erkannt worden zu sein, daf’ die Buchfiihrungsnormen (der
Ordonnance) nicht nur der Sicherung der Beweiskraft der

147



Biicher dienen, sondern den Kaufmann auch zur Selbstinfor-
mation zwingen sollen! (Dabei ist diese Form des Gldubiger-
schutzes nicht nur bei Savary deutlich hervorgehoben, son-
dern bereits bei Paccioli im ersten Kapitel iiber die Buchfiih-
rung.) 25

Mit den Buchfilhrungsbestimmungen werden nach wie vor
drei Ziele zum Schutz von Gliaubigern und Schuldnern ver-
folgt:

a) Sicherung der Haftungsmasse gegen Entziehung von Ver-
mogensgegenstinden,

b) der Kaufmann soll aus ihnen den Stand von Schulden und
Vermogen erkennen kdnnen,

c) die Beweiskraft der Biicher soll gesichert werden.

Schliesslich soll die Dokumentation von Schulden und Ver-
mogensgegenstinden dem Kaufmann doch einen Uberblick
geben, ob seine Zahlungsfihigkeit gesichert ist, was allerdings
nur durch einen zusidtzlichen Finanzplan, in den bei drohen-
der Illiquiditit neben allen anderen Zahlungskomponenten
auch die in der Buchfilhrung festgehaltenen Vermdgenswerte
und Schulden einzustellen sind, erreicht werden kann. Der
Buchfihrung wird damit eine Beweis-, Sicherungs- und In-
formationsfunktion zugewiesen.

Auch die Beweiskraft der Handelsbiicher wuchs an Bedeutung,
zumal wenn ein Kaufmann aus irgendeinem Grund nicht oder
nicht mehr im Besitz von Unterlagen ist, die das Bestehen
oder Nichtbestehen einer Forderung beweisen. Bei dieser
Sachlage kann seine Buchfiihrung, sofern sie ordnungsgemaif ist,
als Beweismittel herangezogen werden. Die ‘“‘Beweiskraft der
Biicher” gehorte friiher zu den Privilegien des Kaufmannes.26

Indes: Eine Auswertung der wenigen Vorschriften, die den Kreis
der Buchhaltungspflichtigen und den Umfang der Buchhaltungs-
pflichten bestimmen, ergibt erstaunlicherweise, dafd dem Kauf-
mann bis zum heutigen Tage handels- und strafrechtlich weder
eine bestimmte Buchhaltungsmethode noch ein bestimmtes
Buch vorgeschrieben sind.
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Der Gesetzgeber wollte offenbar einer hier sicher noch unab-
geschlossenen Entwicklung nicht vorgreifen, und die Unter-
lassung der Buchhaltung selbst steht in vielen Staaten — so
auch in der BRD und in Osterreich — unter keiner strafrecht-
lichen Sanktion, abgesehen in den Fillen, wo gleichzeitig
statu cridae anzunehmen ist, und im Falle der steuerlichen
Einschitzung.

Eine solche Rechtslage erschwert die Ubereinstimmung zwi-
schen dem wirtschaftlichen und rechtlichen Denken und be-
giinstigt das Aneinandervorbeireden der Referenten aus diesen
beiden Fachgebieten. Dazu kommt, da® Juristen erfahrungs-
gemifd selten iiber buchhalterische Kenntnisse verfiigen und
ihnen daher auch etwa die Bedeutung der Feststellung, daf}
eine Buchhaltung formell und materiell zu verwerfen sei, in
ihrer ganzen Tragweite kaum bewufst werden kann. Es ist
dies in der Praxis immer wieder zu beobachten.

Aus der Buchhaltung geht nun jedenfalls mit Hilfe der Inven-
tur die Bilanz hervor. Diese ist gewissermafden als das Kind
und aber auch als die Kronung der Buchhaltung anzusehen:

Damit sind hier drei Ebenen zu unterscheiden, die der Inventur,
der Buchhaltung und der diese kronenden Bilanz. Auf jeder
dieser Ebenen (konnen und) werden deliktische Handlungen
gesetzt, die sich einmal primir als Inventurdelikte (Diebstihle
und Veruntreuungen werden schon auf diesen Ebenen gesetzt
und in den Inventarunterlagen verschleiert) sowie als buch-
halterische und als Bilanzdelikte darstellen miissen; da aber
Inventur- und Buchhaltungsdelikte sich notwendig auch in
der Bilanz auswirken miissen, kénnen und werden sie wie
diese erst gelegentlich der Bilanzerstellung oder i{iberhaupt
erst in der Bilanz gesetzten Delikte auch als Bilanzdelikte
bezeichnet.

Volkstiimlich definiert, ist die Bilanz eine kontenmafige Gegen-
iberstellung von Vermoégen und Kapital, bei der die Aktiv-
oder Vermoégensseite die Verwendung des Vermédgens und
die Passiv- oder Kapitalseite die Herkunft der Kapitalien auf-
zeigt. Dementsprechend wird die Kapitalseite auch unter-
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teilt in das Eigen- und Fremdkapital und die Vermdogensseite
in das Anlage- und Umlaufvermégen.

Eine hochstgerichtliche Entscheidung definierte die Bilanz
dahin, daf} ihr die Idee einer fingierten augenblicklichen Reali-
sierung siamtlicher Aktiven und Passiven zugrunde lige. Diese
Definition erfat aber nur wenige Spielarten der Bilanz. Es
gibt nadmlich praktisch so viele Bilanzarten, als es Zwecke
zur Bilanzerstellung geben kann. Letzten Endes ist die Bilanz
aber nichts anderes, als das dokumentarische Ergebnis einer
Aufzeichnungspflicht.

Die Bilanzerstellung soll nach folgenden Grundsditzen erfolgen:
1. Nach dem Prinzip der Bilanzwahrheit?7,

2. Nach dem Prinzip der Bilanzklarheit,

3. Nach dem Prinzip der Bilanzkontinuitit und

4. Nach dem Prinzip der Bilanzvorsicht.

Der auch hier als bedeutsamst anzusehende Grundsatz der
kaufmédnnischen Vorsicht wird im Schrifttum allgemein als
einer der wichtigsten Grundsitze ordnungsmifdiger Buchfiih-
rung bezeichnet. Um so erstaunlicher ist, daf} sich im Schrift-
tum auch diesfalls weder eine Definition noch eine genaue
inhaltliche Umschreibung des Prinzips findet. Dieser For-
mulierung liegt die vollig unbestimmte Vorstellung vom vor-
sichtigen Kaufmann zugrunde, der sich vor sich selbst und
vor anderen lieber adrmer rechnet, als er wirklich ist. Als
“vorsichtig” gilt es, die Aktiva womoéglich niedrig, die Ver-
bindlichkeiten und Riickstellungen womdglich hoch zu be-
werten.28, 29

Zu den (Bilanzierungs-) Grundsitzen zihlen auch die Bewer-
tungsprinzipien: Ein Einblick in die effektive Vermdgens-
lage und in die Betriebsgebarung ist nur moglich, wenn alle
Bilanzposten richtig bewertet werden.

Allerdings zwingen eben schon die Bewertungsvorschriften
den Bilanzierenden, Werte einzusetzen, die mit der Wirklich-
keit nicht Gibereinstimmen und sich daher auch mit dem Grund-
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satz der Bilanzwahrheit iiberschneiden; dieser Umstand darf
aber keineswegs zu einer Bilanzskepsis fithren (andererseits
wire auch eine naive Bilanzgliubigkeit fehl am Platze) und
der “Bilanzkriminalist” mufl diese Dinge ebenso respektie-
ren, will er sich nicht blamieren!

Indes: Der Sachverhalt ist aber auch fiir den Kriminalisten zu
bedeutsam, als daf’d es mit diesen Ausfilhrungen schon sein
Bewenden haben konnte: Die Bilanzwahrheit ist nicht Wahr-
heit schlechthin, sondern bezeichnet nur die Herkunft aus
wahren Aufzeichnungen. Das Prinzip der Bilanzwahrheit redu-
ziert sich somit auf die Wahrheit der Rechnungslegung, auf
die Exaktheit der Dokumentation und die formelle Richtig-
keit der Ergebnisbildung. Mit den handelsrechtlichen Bewer-
tungsbestimmungen (vor allem des § 153 AktG) hat der Ge-
setzgeber damit aber offenbar bewufdt auch die Bildung der
sogenannten ‘stillen Reserven’ zugelassen.

In der Begrindung werden sie ausdriicklich als zuldssig, ja
sogar als unentbehrlich bezeichnet. Diese haben aber auch
forensisch, also in bilanzstrafrechtlicher Hinsicht, einen
ziemlich problematischen und iiberdies in Theorie und Praxis
umstrittenen Charakter und Wert. Sie lassen sich eben nie-
mals verliBlich in Evidenz halten und bilden damit die Ge-
fahr fir den zuwenig risikobewufiten Unternehmer, Verluste
mit vermeintlichen Reservewerten abzudecken, die aber
schon Substanz sind.30

Eine internationale Kommission der OECD hat daher in die-
sem Zusammenhang die willkirlich, also grundlos gelegten
Reserven als die unerlaubten, von den zwangsliufig aufgrund
der bestehenden Vorschriften gebildeten Reserven unterschie-
den und damit ein brauchbares Kriterium fiir die Bearbeitung
dieses Gebietes geliefert.3!

Dem Vorsichtsprinzip verdanken wir aber neben den stillen
Reserven auch noch weitere Problembereiche, so insbesondere
den der Schitzungen: Wie sollte denn ein Unternehmer den
Fall der Kreditgewihrung an einen Kunden durchspielen?
Und aufgrund welcher triltben Ahnungen sollte er zum Ergebnis
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kommen, dass bei der neunzehnten gedanklichen Kreditge-
wihrung die Forderung ausfallen werde? Hier kann er doch
einzig statistische Erfahrungswerte einsetzen; aber auch damit
lafft sich hier nur ein statistisch fundierter Wert errechnen.

Wenn zum Eingang dieses rechnerischen Abschnittes dargetan
wurde, dafs die Bilanzerstellung jeweils gemifd den Grundsitzen
der Bilanzklarheit, -wahrheit, -kontinuitit und -vorsicht er-
folgen muf’, so kdénnen auch die Bilanzdelikte danach geord-
net und bezeichnet werden, gegen welchen Grundsatz der
Téater jeweils verstofien hat; danach sind diese Bilanzdelikte
zu unterscheiden in Bilanzfilschungen und in Bilanzverschlei-
erungen. Erstere verindern das Endergebnis, letztere nicht, brin-
gen dafiir aber eine andere, den Bilanzleser iiber die Vermo-
genslage der Gesellschaft, nicht minder in die Irre filihrende
Vermodgensdarstellung zum Ausdruck. Natiirlich kdnnen bei
ein und derselben Bilanz Bilanzfilschungen und -verschlei-
erungen durcheinander gesetzt werden, aber stets werden sie
unter die Erfahrungsformel fallen, daf# durch sie die Vermo-
genslage der Gesellschaft — einmal besser (bei Kreditbilanzen),
einmal schlechter (bei Steuer- und Auseinandersetzungsbi-
lanzen usw.) zur Darstellung gelangen, als sie der Wirklichkeit
entsprechen.

Die Bilanzfilschungen sind die primitiveren, meist durch
plumpe Filschungen gesetzten Delikte; die Bilanzverschlei-
erungen verletzen die Gliedervorschriften und den Grund-
satz der Bilanzklarheit durch Zusammenziehen, Saldierungen
usw.; sie falschen vor allem den Liquiditdtsstatus.

Im iibrigen steht die Losung vor allem folgender buchhal-
tungsmafiger Fragen und Probleme noch aus, die auch eine
wirtschaftskriminalistische Aufmerksamkeit verdienten:

1.die mangelnde begriffstechnische Abstimmung der wirt-
schaftlichen und rechtlichen Grundbegriffe und die Bedro-
hung eines und desselben Tatbestandes durch x-Strafbe-
stimmungen, die eine ibersichtliche Kompilation bitter
noétig machten.

2.Die inkonsequente Textierung wichtiger Regelvorschriften.
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Die unzulingliche Regelung der Abschreibung und Bewer-
tung, (wodurch legaliter die Bildung stiller Reserven in
beachtlichen Ausmafien geradezu provoziert wird).

3.Das Fehlen wichtiger Daten in den Pflichtbilanzschemen
der §§ 151ff. AG (wie z.B. der wahre Firmenwert, der
Beschiftigungsgrad, die kartellmiflige Bindung und die
durch langfristige Vertrige, das Privatvermdgen — das be-
dauerlicherweise in der Regel erst im Konkursfall Beachtung
findet — und vor allem die Filligkeiten).

4. Die gleichzeitige Moglichkeit der Bilanzierung von Konzern-
unternehmen, die weitriumige Wahlmoglichkeit des Bilan-
zierungspunktes (wodurch es in der Regel dazu kommt,
dall die veroffentlichten Pflichtbilanzen zeitlich langst
liberholt sind und daher in unserer raschlebigen Zeit nur
mehr museale bzw. historisch-statistische Bedeutung haben
kénnen).

5. Die uneinheitliche Regelung der Frage, welche Schuldformen
(dolus directus, eventualis) oder lediglich der Vorsatz gegen
die Grundsitze einer ordnungsgemissen kaufminnischen
Buchhaltung zu verstofien, welche Schuldformen der Gesetz-
geber gegeniiber den verschiedenen Wirtschaftsgesetzen
offenbar vollkommen willkiirlich abwechselnd fordert.

Eine Crux stellt aber die nach wie vor gegebene und daher
auch entsprechend wirksame Abneigung der Juristen dar,
das kaufmidnnische Rechnungswesen als ein betriebliches
Fiihrungsinstrument von enormer und zunehmender Bedeu-
tung anzuerkennen; fir die meisten der Formaljuristen wird
diese Sparte nach wie vor abschitzig mit Buchhalterei ab-
qualifiziert.

Diese Tatsache erscheint allerdings nicht ganz unverstindlich,
wenn man weil, dafl die Frage nach der Art der Verbuchung
eines geschehenen Vorganges minder eine rechtliche, sondern
eine wirtschaftliche Frage ist; im ganzen Bereiche des kauf-
maiannischen Rechnungswesens, einschliefflich des Bilanzsek-
tors, sind — fiir Juristen nicht leicht einzusehen — allein wirt-
schaftliche Tatverhalte mafigebend und nicht etwa schwe-
bende rechtliche Fragen.
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Ein Beispiel aus der rauhen Wirklichkeit vermag diese Denk-
differenzen und deren Ergebnisse noch besser zu illustrieren:
In einer Diskussion nach einem Vortrag iiber betriebswirtschaft-
liche Fragen und Probleme, gehalten von einem Betriebswirt-
schaftler, stand ein prominenter Jurist auf und “stellte fest”.
“Sie sagten soeben, daf} in praxi alle Wirtschaftstreibende sich
den Bewertungsbestimmungen des AktG bedienten und die
zentrale Bewertungsbestimmung des gemeinen Tageswertes
des § 40 HGB ignorierten, auch wenn sie keine AktGes. prisen-
tierten. Dazu kann ich nur sagen, daf} dies vollig undenkbar
ist, da letztere Bestimmung noch Geltung hat und eine Igno-
rierung dieser ihrer Derogation gleichkdme, was aber nicht
sein kdnne und diirfe.”

Der Betriebswirtschaftler versuchte daraufhin mehrmals unter
Hinweis auf die vom Fiskus tolerierte Praxis dem Nurjuristen
von dieser moderneren, da der dynamischen Wirtschaft ent-
sprechenderen, Bewertungsweise vergeblich zu iiberzeugen,
weswegen dieser mit dieser irrigen Auffassung und Uberzeu-
gung auch in den Ruhestand getreten sein wird.

Natiirlich fallen Delikte des kaufméinnischen Rechnungswe-
sens, zu welchen vormehmlich auch Bilanzdelikte zdhlen, am
wenigsten auf, kommen so gut wie iiberhaupt nicht vor die
Gerichte; nichtsdestoweniger wird ihre Dunkelziffer angesichts
von Hunderttausenden und Millionen Unternehmen, die all-
jahrlich Bilanzen abzulegen haben, jedenfalls Legion sein;
tatsachlich fungieren Buchdelikte dieser Art iiberaus hiufig
auch als Deckungshandlungen und notwendige Begleitdelikte,
die daher auch strafrechtstechnisch keine Verselbstindigung
erfahren koénnen; gleichwohl und jedenfalls mufd diese Art
Wirtschaftsdelikte mit zu den hiufigsten passierenden und
daher ebenso erwdhnenswerten gezihlt werden.

In richtiger Wiirdigung dieser Erfahrungen hitten daher auch
die Osterreichischen Reformer des Strafrechtes im StGB zumin-
dest die Bestimmung iiber die mangelhafte Buchfiihrung des
§ 486 a StG noch moderner ausgebaut mit ibernehmen miissen,
anstatt sie ersatzlos zu streichen. Diese Ansicht duflerte im
iibrigen auch der Osterreichische Arbeiterkammertag in seinem
dazu gegebenen Gutachten.

154



Die Bedeutung dieser Deliktsart als massenhaftes Phinomen
wurde schon in den 20iger Jahren von namhaften Betriebs-
wirtschaftlern, wie Kalveram, Schdar und Prion erkannt. So
schrieb insbesondere Kalveram, der grof’e Experte fiir Fragen
des kaufminnischen Rechnungswesens, schon 1933: “Das
schwere Bilanzdelikt ist schon in den 20iger Jahren zu einer
verheerenden Epidemie in der Wirtschaftswelt geworden.”

Und nach Schdr-Prion hitten (1932) die ‘‘Bilanzkiinstler”
nach Belieben Konten und Posten zusammengezogen oder
zerlegt, Gewinnposten mit Verlustposten kompensiert, Bi-
lanzwerte gestreckt und verkiirzt, fiktive Posten eingestellt,
Anlagenzuginge als Aufwand gebucht, Aufwendungen akti-
viert, Abschreibungen vergrofiert oder verkleinert.

Dieses Bilanzieren nach Belieben fiihrt denn auch via Uber-
sichtsverlust zu Zusammenbriichen grofier Unternehmen (wie
der Nordwelle und DANAT-AG, der FAVAG usf.), die die
deutsche Volkswirtschaft stark erschiitterten und den dama-
ligen Reichsprisidenten v. Hindenburg noétigten, mittels der
in der Weimarer Republik geltenden NotVO die sog. Aktien —
Nov. 1931 zu erlassen.

Alles in allem genommen sind Bilanzdelikte wissentlich
ordnungs- und rechtswidrige Vorginge (Handlungen oder
Unterlassungen), durch welche in den Bilanzen eine andere
als die wirkliche Vermdgenslage ausgewiesen wird. Sie ver-
stoBen gegen die Grundprinzipien der Bilanzerstellung und
teilen sich — wie bereits dargetan — dem Wesen nach in Bilanz-
filschungen und -verschleierungen. Diese juristisch etwas
grob anmutende Definition der Bilanzdelikte erweist sich
fir die Praxis als durchaus handlich und vor allem flr krimi-
nalistische Untersuchungen brauchbar. Denn allen Bilanzde-
likten ist schlieBlich derselbe Gehalt eigentiimlich: Die rechts-
widrige falsche Vermoégensdarstellung in Bilanzen und Ge-
schiftsberichten.

Als Fazit 13t sich, insoweit es sich bei den Bilanzdelikten um
falsche Vermogensdarstellungen handelt (mit Thiess) auch
sagen, dafd diese Deliktssparte den Raum der Unaufrichtig-
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keit im Geschiftsleben unvertretbar erweitert, die Bilanz
als Vertrauensinstrument in ihrer Glaubwiirdigkeit erschiit-
tert und so einen Keil der destruktiven Antithese zwischen
Treu und Glauben, guter kaufminnischer Sitte und damit
zwischen Recht und Wirtschaft treibt!

Man wird daher verstehen und einsehen, dafd falsche Bilan-
zen nur so lange keinen Schaden anrichten kénnen, solange
sie im Schreibtisch liegen bleiben, dafd sie aber aufierhalb
desselben einschneidend staatliche, wirtschaftliche und juri-
dische Tatsachen zu verindern und damit auch wichtige 6ffent-
liche und private Interessen zu beleidigen und zu schidigen
vermOgen. Hierin liegt denn auch hauptsichlich die morali-

sche Begriindung zu deren nachdriicklichen Ahndung. (Thiess)
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Und im Hinblick auf die europiische Integration miifite ver-
sucht werden, eine Vereinheitlichung der Vorschriften des
Buchfiihrungs- und Bilanzrechts (Droit comptable) im euro-
pdischen Raum aufgrund des gewonnenen Materials und der
erarbeiteten Prinzipien unter Darstellung der Abweichungen
zu erreichen: Denn diese derzeit vorherrschenden Zustinde
sind zumindest ein nicht mehr zeitgemifler Anachronismus,
weisen Bilanzen — wie ein Vertreter des verdienstvollen Kre-
ditschutzverbandes 1870 gelegentlich dessen Jahrhundertfeier
1970 in Wien sagte — doch nach wie vor Werte aus, die im In-
solvenzfalle den Gliubigern kaum zur Verfiigung stehen.

Weiters fehlen die Besicherungen und Filligkeiten; diese und
das juristische Fremdvermoégen gehoOrten in einer eigenen
Spalte ausgewiesen (eine alte Forderung der Betriebswirt-
schaftler), damit dem alten Grundsatz geniigt werde, der Kauf-
mann verbuche nur wirtschaftliche Vorfille und keine Rechts-
vorgidnge. Es bestehen daher noch genug Anlisse, sich auch
weiterhin mit den in Bilanzfilschungen und -verschleierungen
zu scheidenden Bilanzdelikten zu beschiftigen.

Auch nach Tiedemann miifite zumal im Konkurs-(Insolvenz-)
strafrecht dem kaufminnischen Rechnungswesen iiberhaupt
mehr an Schutz gesichert werden, da evident geworden ist,
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dafl Verstofle gegen diese die Ubersicht allzuleicht und rasch
verlieren lassen und die Mehrzahl der Pleiten zumindest mit-
verursachen. Schlieflich steht es schon seit Ewigkeiten fest,
daf} der Kaufmann seine Biicher auch in seinem hdchsteigenen
Interesse (Beeler 1956, S. 2, und §§ 166 schwStGB u. 957 OR)
fihren muf}!

Alles in allem mufd das kaufminnische Rechnungswesen ins-
gesamt auch als der zentrale Ort der Wirtschaftskriminali-
tit und damit auch der Wirtschaftskriminologie gesehen wer-
den. Die richtige Einschidtzung seiner wirtschaftskriminalisti-
schen Bedeutung ist fiir die rasche und sachrichtige Abklirung
von Wirtschaftsfakten unerldfilich.

Zu all dem kommen die kriminogenen Vorfelder, wie sie jede
Deliktsgruppe aufweist und die nicht mehr wie bisher iiber-
sehen vielmehr erst im Rahmen einer sich neu etablierenden
Unterdisziplin “Lehre von der Kriminogenitat mit- und zwi-
schenmenschlicher Beziehungen’ entsprechend beriicksichtigt
werden diirften:

Das ‘“‘Phianomen Kriminogenitit’ erscheint so gut wie uner-
forscht und damit auch unerwogen und in bisherige Betrach-
tungsweisen uneinbezogen; ein Umstand, der die Dinge noch
immer hochst einseitig und fiur Ableitungen unzuldnglich
erscheinen lassen mufl. Zum kriminogenen Bereich gehoren
mit H. Mannheim, der den Ausdruck der kriminogenen Ge-
sellschaft geprigt hat, das leistungsmifdig zuweilen nachgerade
unmogliche Einkommensgefille, mit Eysenck die mit- und
zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich weithin auf un-
kontrollierbare und ebenso unberechenbare private (des: sous
les tois de Paris) und innerbetriebliche Gefiihlsbereiche (Sex
und Intrigen im Biiro) erstrecken; mit Scholigen auf Bereiche
der Grenzmoral, mit Zybon auf Bereiche der Grauzonen mit
ihren immensen Sogwirkungen usw. usw.

Im Bereiche der Insolvenzkriminalitit zdhlen z.B. zu den
kriminogenen Vorfeldern, neben den Aus- bzw. Vergleichs-
und Konkursverfahren, vor allem die zeitweilig &duflerst
schlechte Steuer- und Zahlungsmoral und verwandte Mif3stinde.
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Diese bewegen sich bereits innerhalb der Grenzmoral und
sind jedenfalls auch ein starkes Indiz fiir die sinkende Geschifts-
moral iiberhaupt. So wurden in der BRD bereits 1953 (Midden-
dorf) im Monatsdurchschnitt 53.000 ungedeckte Schecks
ausgeschrieben (wovon jedoch jeweils natiirlich nur schwache
Ooo-Sitze - Fille auch zur Verhandlung kamen!); die Zahl der
Wechselproteste hatte sich seither verfielfacht. Die illegalen
Wechselumsitze werden per Jahr auf etliche Milliarden DM
geschiatzt. Die Zahlungsfristen werden ldnger; vielfach hat sich
eine wilde Kreditschopfung durch Wechselreiterei ‘‘einge-
biirgert”, Vertreter bekannter deutscher Handelskammern
(Essen, Diisseldorf, Miinchen) haben uni sono ebenfalls schon
ab den 50er Jahren darauf, wie im Zusammenhang mit der
Klage iiber die sinkende Zahlungsmoral auch auf die alljihr-
lichen, die 100.000 - Grenze ubersteigenden ungedeckten
Schecks, hingewiesen, die fiir sich schon Mill. Schiden hinter-
lassen .40, 41

Zu den kriminogenen Vorhoéfen der Insolvenzdelinquenz zédh-
len aber auch die schlechten bis vollig unqualifizierten Ver-
kaufsgespriche, wodurch Kunden nicht nur erheblich schlecht
bedient, sondern auch sehr verdrgert werden konnen, auf wel-
che Weise sich durch Mundpropaganda der Kundenkreis sehr
rasch zu verkleinern vermag! (Es sind dies Ursachen, die so
banal sie sich anfihlen, so nachteilige Folgen sie nach sich zu
ziehen vermégen.) Hieher gehoren aber auch die Uberziehung
von Lieferterminen, die Kunden ebenso an den Rand des
Ruins bringen koénnen, wie erhebliche Zahlungsverziige, auf
welche Weise Billigstkredite erzwungen werden. Qualitative
Schlechtlieferungen werden, soferne sie beabsichtigt sind, aber
schon wieder zu den gehobenen Eigentumstatbestinden zu
zdhlen sein, wie getarnte Minderlieferungen. (Aber auch zu-
weilen schon an Schwachsinn grenzende und daher ebenso
ineffizient bleiben miissende Reklamefeldziige u. dgl. m.)

Diese kriminogenen Vorhéfe sind es denn auch, die eben-
zufolge der kriminogenen Informationsdefizite (einbeschlos-
sen fehlender Fach- und Branchenkenntnisse) es aber auch
dahin gebracht haben, daR® die Hilfte aller Konkurse mangels
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Masse abgetan werden muf}, und kaum bzw. verspidtet zur
Kenntnis der Verfolgungsbehdrden gelangen!

Entscheidungsschwichen, verspitete Korrekturmafinahmen,
falsche Beurteilung von Situationen und Mitarbeitern sind
selbst auf hohen Managementebenenen allzu oft anzutreffen
und zum grofden Teil gleichfalls auf Informationsdefizite zuriick-
zufilhren. Und da sich zuweilen auch diese Fehlverhaltens-
weisen fatal bis zum Personalabbau und bis zu problemreichen
Finanzkrisen, also erhebliche Wirkungen auf Dritte nach sich
zu ziehen pflegen, miissen auch diese Fehldispositionen zumin-
dest objektiv als kriminogen bezeichnet werden, da sie nicht
sein mufiten, da sie teils irrational, teils quasischuldhaft ver-
ursacht worden sind.

In diesen Zusammenhingen darf man nicht iibersehen, dafd der
Abbau einer grofien Zahl von Mitarbeitern allein bei diesen
tragische Probleme auszuldsen pflegen, die mitunter und dies
ebenso oft genug zu schon kriminellen Verhaltensweisen fiihren,
wie zu erweiterten Selbstmorden, zu primitiven Eigentums-
und Gewaltdelikten usw.!

Aus eben diesen Griinden miif’iten zunichst im Bereich des
Gesellschaftsrechts Einsichten, Aufgaben und Verantwor-
tungen des Aufsichtsrats und seiner Mitglieder erweitert wer-
den. Der Ausspruch des Prisidenten des Osterreichischen
Rechnungshofes, wonach Hundehiitten fiir die Hunde und
Aufsichtsrite fir die Katz seien, ist ebenso drastisch wie
weithin bedauerlich zutreffend.

Eine grofle Tageszeitung (Kurier, Wien 17.8.1983) hatte dazu
eine Reihe von Aufsichtsriten und Vorsitzenden von Aufsichts-
riten, wovon einige auch Politiker waren bzw. noch 6ffentliche
Funktionen ausiibten (einer von ihnen war seinerzeit sogar
selbst Handelsminister gewesen) Fragen nach der Bedeutung
und den Unterschieden zwischen Riicklagen und Riickstel-
lungen einerseits, zwischen Anlage- und Umlaufvermégen,
Eigenkapital und Cash flow anderseits gestellt; die Antwor-
ten erwiesen sich durchaus als héchst unbefriedigend:
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Ein Aufsichtsratsprisident verwechselte das Umlaufvermdgen
mit dem Cash flow und damit zwei Begriffe, die miteinander
weniger zu tun haben als Soll und Haben; hinsichtlich der
Begriffe Riickstellungen und Riicklagen wurden auch seitens
jener Experten kein Unterschied gesehen, die entriistet be-
tonten, dafl sie Bilanzen analysieren konnten, da sie als Fi-
nanzreferenten ja jahrelang Bilanzen prifen mufdten. Andere
Finanzreferenten meinten, daf# Cash flow und Gewinn eins
seien, ebenso wie Umlaufvermégen, Investitions- und Perso-
nalkosten; Riickstellungen und Riicklagen konnten von einem
anderen ‘“‘Finanzreferenten” gestindigermassen nicht aus-
einandergehalten werden!

Bei der Situation ist es kein Wunder, dafd diese Quasiexperten
es auch mit dem kaufminnischen Rechnungswesen nicht
so tragisch nehmen, dieses nicht fur wesentlich finden und
sich vor allem auch nicht an dessen (unbestechlichen) Richt-
zahlen halten, daran nichts Bedeutendes finden, was nur eben-
so kriminogen zu werten ist, wie das damit verbundene feh-
lende Risikobewufitsein!

Welch ein Background, welche Informations- und Vorherseh-
barkeitsdefizite in Kreisen, die man bisher fiur “in’’ gehalten
hatte und deren Wissens- und Einsichtsmingel daher ebenso
kriminogen gewertet werden miifiten; (so hatte der buchbe-
sessene Verleger Fritz Molden die Bedeutung des Begriffes
“Konkurs” (S. 9) auch erst am Tage dieses erfahren!)

Und wenn Schumpeter die Unternehmerfunktion zu Recht
im wesentlichen in der Durchsetzung neuer Kombinationen
versteht, dann konnen mit Fug an die Unternehmer, (die eben
stets auch etwas zu unternehmen hidtten, um ihren freige-
wihlten Beruf zu entsprechen), groflere Anforderungen gestellt
werden. Vor allem punkto Uberwindung der Trigheit der
Herzen und Hirne.

Schiinemann hat dazu (in seinem anspruchsvollen Werk Un-
ternehmenskriminalitit und Strafrecht, Koéln 1979) darge-
tan, da in Untermnehmen allein die Arbeitsteilung eine In-
formationskanalisierung zu bewirken vermag, die Einsichten
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und Weitsichten verkirzte und damit eine verbandsinterne
Kriminogenitit ebenso erheblich zu verstirken vermodchte;
die andererseits auch eine frappierend hohe Gehorsamsbereit-
schaft der in ein hierarchisches System eingebundenen -—
eine Parallele findet sich dazu in kriminellen Organisationen — !
erzielte und erhirtete, womit sich wirtschaftskriminelle Effekte
multiplizierten!

Abschlieffend darf dazu gesagt werden, daf® das Phidnomen
“Kriminogenitidt™ sich erst andeutungsweise darstellt, es daher
noch grofier Forschungsarbeiten bediirfen wird, hier zu grofie-
ren Ubersichten und besseren, womoglich auch praktikableren
Einsichten zu kommen. Dafl es sich bei diesem Phinomen
um einen weiteren Schwerpunkt handelt, kann aber schon
als gewil angenommen werden; ebenso, dafl sich die Wirt-
schaftskriminalitit mit ihren kriminogenen Vorhéfen mit
Zybon (1972) auch von der Seite her gesehen tatsichlich als
ein gesamtwirtschaftliches Problem darstellen muf.

Die Sozial-Schadlichkeit der Wirtschaftskriminalitit ist grofd,
aber es ist kaum weithin bewufdt geworden wie grofl. Die so-
ziale Schidlichkeit beruht zunichst in materieller Hinsicht
auf enormen Gesamtgeld- und Kapitalschiden, die auf diese
oder jene wirtschaftskriminelle Weise zu Schaden der Volks-
wirtschaften verursacht worden sind.4?2

Teilschdtzungen lassen schon annehmen, daf’ der Schaden, der
durch Wirtschaftstiter angerichtet wird, um ein Vieltausend-
faches hoher ist, als der, den Einbrecher, Diebe und Riuber
insgesamt nur je anrichten konnten, selbst wenn man solche
Kapitalverbrechen wie z.B. den Millionenpostraub in England
miteinbezoge. Sutherland hatte bereits in den dreissiger Jah-
ren fur sein Land behauptet, dafl ‘‘die Offentlichen Feinde
Nummer eins” 1938 durch Einbruch und Raub insgesamt
130.000 Dollar erbeuteten; welcher Summe gegeniiber aber
allein die Werte, die dem Staat alljahrlich allein durch Steuer-
betriigereien entzogen wiirden, auf mehr als 200 Mill. Dollar
zu schitzen seien. Weiters, daf es selbst Einzelpersonen mog-
lich ist, einen in die Millionen gehenden Schaden anzurichten,
beweist klar der Fall Ivar Kreuger:43
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Als sich Ivar Kreuger, der schwedische Ziindholzkoénig, 1932
in Paris erschof}, war seine wirtschaftskriminalistisch (Anleihen-
schwindel usw.) verursachte Gesamtschadensumme auf iiber
350 Mill. Dollar angewachsen und betrug damit laut Sutherland
und Zirpins das 2000-fache (!) der im Jahre 1938 von den Die-
ben und Riubern in den USA insgesamt verursachten primiti-
ven Eigentumsschiden. (Eine dhnlich grofie Summe verursachte
in den siebziger Jahren der ‘“‘grof’e Investmentunternehmer”
Bernie Cornfeld.)44

Jaspan und Black (1960/11) schitzten bereits fiir 1960 allein
den durch Veruntreuungen von (leitenden kaufméidnnischen)
Angesetellten verursachten Verlust im Ausmafd von sage und
schreibe 1 Billion Dollar! Diesem Wert stand fiir dieses Jahr
laut FBI ein durch Diebstihle, Einbriiche, Taschendiebe,
Autodiebe und Riuber entstandener Schaden von 479 Mill.
Dollar gegeniiber!

US-Statistiken der vergangenen Jahre scheinen diese vorsich-
tigen Schidtzungen zu bestitigen; so wurde bereits fiir 1957
allein fiir den betriigerischen Handwerkern manipulierten
Schadensrechnungen einen Wert von 1 Milliarde Dollar ange-
nommen. Die Bundessteuerbehdorde meldete fiir dieses Jahr
einen Eingang von ca. 3 Milliarden nachgezahlten Steuern;
wihrenddem die Diebstihle aller Arten fiir dieses Jahr einen
Gesamtschaden von etwa 400 Millionen erreichten.

Experten (wie Middendorf, der 1959 die Wirtschaftsdelikte
auch noch durchgehend zu den Bereicherungsdelikten zihl-
te) schitzen die Schadenziffer der Wirtschaftskriminalitit
in den USA (wohl einschliefSlich der Steuerhinterziehungen
und der von dem organisierten Verbrechen, dem nach R.
Kennedy grofiten Gesetzesfeind Nr. 1, verursachten Schadens-
summe) schon seit Jahren insgesamt mit rund 100 Mrd. Dollar,
der Bunderepublik mit 50 Milliarden DM; nur fiir Osterreich
gibt es keine Schitzungen, da sich bislang noch keine Experten
mit solchen Schitzungen abgegeben haben. Es ist aber anzu-
nehmen, dafd sie auch hier in die 100 Mrd. gehen.

So sollen laut einer Aussendung der niederdsterreichischen
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Handelskammer vom 3.3.1984 allein durch das Pfuscher-
unwesen (Schattenwirtschaft) alljahrlich an die 25 000 Arbeits-
plitze verloren und der Volkswirtschaft ein Schaden von
mind. 40 Mrd. S entstehen. (Womit sich diese dzt. grofdte
Herausforderung — zihlt doch allein schon Westeuropa iiber
30 Mill. Arbeitslose — als ebenso differenziert verursacht
erweist.)

Dabei erscheinen (It. dem Wiener Kreditschutzverband von
1870) die sich aus der Insolvenzkriminalitit der letzten Zeit
ergebenden Schidden ebenso interessant: So gab es in Osterreich
1983 noch immer 405 Ausgleiche (mit 65 sog. Vorverfahren),
davon 228 Anschlufikonkurse und 1373 Konkurse; 2007
KO-Antrage mufditen mangels Masse abgewiesen werden (gegen-
tiber 1982 1332 Fille, d.i. eine Zunahme von 50%). Der offi-
zielle Verlust an Arbeitsplitzen betrug 1983 17.500 gegeniiber
22.600 ex 1982. (Die Dunkelziffern zumal aus den Partnerfir-
men konnten nicht eruiert werden!) Im Jahrzehnt 1972 — 1981
haben jedenfalls laut Gewerkschaftszahlen die strafbaren
Handlungen, voran die primitiven Eigentumsdelikte, um 30%
und die Zahl der Arbeitslosen um 70% zugenommen.

In der BRD gab es im 1. Halbjahr 1983 8354 Antrige auf Er-
Offnung von Insolvenzverfahren; das ist soviel wie im ganzen
Jahr 1979. 3/4 aller Antrige mufiten mangels Masse abge-
lehnt werden; Zahlen, die besonders gravierend sind und die
sich noch erhéhen werden. Die offiziellen Forderungen dieses
1. Halbjahres 1983 betrugen 6,4 Mrd. (gegeniiber 4,9 Mrd. DM
zur ndamlichen Vorjahreszeit). (Zum relativen Vergleich die
Insolvenzverlustsumme der Schweiz betrug in den Jahren 1973
— 1976 laut Schultz insgesamt nur 754 Mill. SFr.)

Es ist als ein durchaus aufschlufdireiches Phinomen anzusehen,
daR® Vertretungen der Wirtschaft, wie eben Handelskammern,
wirtschaftskriminell verursachte Schiden hiufig gravierender
darstellten als dies seitens wissenschaftlicher Institute gesche-
hen ist:

So hat z.B. laut Zybon die Minchner Handelskammer auch
schon in den friher sechziger Jahren in bzw. fir die BRD
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alljahrlich 4 Mill. Wirtschaftsdelikte angenommen. Im Gegen-
satz zu Zybon glaube ich an diese Zahl und halte mit Walter
Zirpins, der in Handelskammern wiederholt aufschlufireiche
Diskussionen abgefiihrt hat, diese Interessenvertretungen der
Wirtschaft fiir auflerordentlich niitzliche Partner im Kampf
gegen die Wirtschaftskriminalitit. Es gibt auch mehr als
einige wenige Fille, wo diese Interessenvertreter ihnen bekannt
gewordene Delikte hdrter und sachgerechter be- und verur-
teilten als zustidndige Verfolgungsbehdrden.

Im iibrigen hielt auch Zybon schon 1972 eine Zahl von 10 —
12% des Bruttonationalprodukts als annihernde, wirtschafts-
kriminalistisch verursachte Gesamtschadenszahl fiir vertretbar.
Das sind Summen, die im Verhiltnis zu den noch immer allein
im Vordergrund der wissenschaftlichen Betrachtungen stehen-
den primitiven Eigentumsdelikten wie 1:xtausend stehen.
Klarer wird diese Relation, wenn wir daran denken, daf} im
Schnitt auf jeden Bankrotteur doch wenigstens 200 kleine
Diebe kommen! Es sind dies Tatsachen, die der Wirtschafts-
kriminalitdit mdhlich doch mehr Beachtung als bisher zuwen-
den lassen miifdten!

Und eine Arbeitstagung des BKA iiber Wirtschaftskriminalitit
im Oktober 1983 ergab unter einem eine vorsichtig geschitzte,
wirtschaftskriminalistisch verursachte Gesamtschiddlichkeit von
bereits 154 Mrd. DM! Hieraus erhellt allein schon, daf} es sich
bei der Wirtschaftskriminalitit um ein einziges ‘‘Massenphino-
men”’handelt!47

Natiirlich erscheinen auch die Banken zumal durch Kredit-
betriigereien vielfach geschidigt; dafd die Banken dariiber keine
lauten Klagen von sich geben, ergibt sich daraus, daf} sie schon
immer sehr rationell Deliktsschiden dieser Art mit ca. 1%
ihrer Bilanzsummen einkalkuliert haben; tatsichlich fallen laut
Schinnerer, einem Wiener Bankenkonsulenten, Schiden dieser
Art von der Bankseite her gesehen bemerkenswerterweise nicht
sonderlich ins Gewicht.

Wenn man aber laut Angaben von Landesfinanzpriasidenten,
also seriésen Fachleuten, annimmt — dafd die alljihrliche Ge-
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samtschadenssumme, die sich allein aus zum Nachteil des
Fiskus gesetzten Delikten (Steuerhinterziehungen usw.) zusam-
mensetzt, mit 8 — 15% (also im unteren Mittel mit 10%)
des Steueraufkommens anzunehmen ist, so kommen wir
hier allein schon zu einem Betrag, der dem Zybons nahe-
kommt.48, 49

Und wenn man weiters annimmt, dafd nach internationalen
Erfahrungen dieser Schadensteil nur ein Drittel des insgesamt
von der Wirtschaftskriminalitit verursachenden Schadens
ausmacht, so kommen wir eben zu einem die 100-Mrd.-
Grenze ganz erheblich iiberschreitenden, eher sich um die
150 Mrd.-Grenze oszillierenden Gesamtschadensbetrag, der
fir die BRD wieder mal 10 zu nehmen sein wird; wobei sich
das 2. Drittel allein aus Insolvenzdelikten rekrutiert, das
3. Drittel auf die iibrigen Wirtschaftsstraftaten verteilte; wobei
zu den Delikten des kaufmiannischen Rechnungswesens, voran
die Bilanzdelikte, mangels brauchbarer Ansitze derzeit iiber-
haupt nicht Stellung genommen werden kann; die Zahl der
hier begangenen Delikte, wie die Summe der da allein verur-
sachten Schiden, werden fiir sich allein ebenso ins Astronomi-
sche gehen, wenngleich Bilanzdelikte wohl iiberwiegend nur
als Deckungshandlung bekannt zu werden pflegen.

Aber iiber all diese materiell verursachten Schidden hinaus
gibt es solche ideellen, also immateriellen Charakters und diese
wiegen zumindest ebenso schwer. Denken wir doch nur an die
enormen Vertrauensschiden, die die ethischen Grundlagen
der Marktwirtschaft buchstiblich untergraben.

Der schon arg strapazierte und lddierte Grundsatz von Treu
und Glauben in der Wirtschaft wird von den Kridataren am
meisten miflbraucht, als Schutzschild ihrer gemeinschidli-
chen Manipulationen mifSkreditiert. Tatsdchlich haben Krida-
fille schadensmadssig die grofite Sog- und Schadenswirkung,
sie als Kavaliersdelikte abzutun, geht vor allem in Zeiten
der Rezession nicht an. Kridadelikte miissen mit den Wirt-
schafsdelikten als Storfaktoren im Ordnungssystem der
Marktwirtschaft mit an erster Stelle geziahlt werden. Die von
ihnen verursachten Kapitalfehlleitungen sind enorm, bereits

165



volkswirtschaftlich bedeutsam und sollten endlich einmal
auch in diesem Lichte gesehen sachspezifischer geahndet wer-
den; aus diesen Griinden erwies sich auch hier die breitere
Erorterung der fahrlissigen Krida angezeigt. In dieselbe Kerbe
schligt auch wieder Schmdlders, wenn er zum Faktum In-
solvenzstrafrecht sagt: “Eine besondere Beachtung verdienen
die Insolvenzdelikte, obgleich hier zundchst schon der Markt
die Auslesefunktion der Marktwirtschaft, die Ausscheidung
der nicht mehr funktionstiichtigen Unternehmer vorgenommen
und den Unternehmer der die Marktprinzipien schiitzenden
wirtschaftsstrafrechtlichen Nemesis {iberantwortet hat. Der
Bankrotteur mufd sich somit die Anwendung der Spielregeln
gegebenenfalls daher eben auch gegen sich selbst gefallen
lassen.”

Der Hauptschaden, wo immer er wirtschaftskriminalistisch
verursacht wird, liegt aber (mit Sutherland, Schollgen, Brauneck
u.a.m.) zumal zu Krisenzeiten mehr und gewichtiger in der
Desorganisation der sozialen Beziehungen (Arbeitslosigkeit),
hervorgerufen durch eine fatale Minderung der sozialen Moral,
durch eine schier unheilbare Verletzung des Vertrauens, an
dessen Stelle ein zumeist aber ebenso unbegriindetes blankes
Mifdtrauen tritt.

Die Herausforderung und Sonderbehandlung der Insolvenz-
Deliktssparte findet hier ihre Begriindung darin, dafd dieser
Bereich derzeit seinem volkswirtschaftspolitischen Gewichte
nach, also betreffend die Auswirkungen auf die nationaléko-
nomische Situation, gegeniiber allen anderen wirtschaftskrimi-
nellen Delikten einer — wie bereits weithin erfahrungsméifig
belegt — eben ganz besonderen Beachtung bedarf.

Wenn man iberlegt, dafd allein diese Art Wirtschaftsdelinquenz
in einem kleinen Lande wie Osterreich in der letzten Zeit
einen jahrlichen offiziellen Verlust von mindestens 20.000 —
30.000 Arbeitsplatzen gekostet hat, wobei natiirlich — auch
hier gibt es eine enorme Dunkelziffer — nur ein sehr beschei-
dener Teil zur strafrechtlichen Ahndung gelangte, wird man
die Unterstreichung und Heraushebung dieses, die kriminoge-
nen Vorhofe Ausgleich und Konkurs einbegreifenden Bereichs,
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ebenso begriindeter finden und damit auch darin iibereinstim-
men, daB sich die Insolvenzen, die insgesamt schon deshalb als
Insolvenzdelinquenz zu bezeichnen sind, weil sich nahezu
in jeder Pleite Handlungen und Unterlassungen finden lassen,
die bereits fiir sich als strafwiirdig angesehen werden miissen,
als der grofite Jobkiller (Arbeitsplatzvernichter) unter allen
Wirtschaftsstraftaten zu werten ist.

Damit erfahrt aber dieser volkswirtschaftlich besonders gra-
vierende Teil der Wirtschaftskriminalitit schadensmadssig auch
von der Seite her gesehen eine neue Dimension, die schon
ob ihrer mitmenschlichen und grundrechtlichen Beziige und
volkswirtschaftspolitisch noch tiefer gehenden Folgen, nicht
mehr so unintensiv behandelt werden darf, wie dies bisher
der Fall war.

Somit erweist sich die Wirtschaftskriminalitit mit ihren astro-
nomischen Dunkelwerten aber auch nur einmal mehr als eine
qualifizierte Beleidigung rechtsstaatlicher Grundlagen, ohne
die aber unsere Gesellschaft auf die Dauer nicht gesichert
leben konnte, da diese zufolge des Unvermodgens Wirtschafts-
titer zu ahnden, nur kleiner Diebe habhaft zu werden, auch
die sozialstaatliche Gerechtigkeitsvorstellung ad absurdum
fiihrte.

Angesichts einer solchen schier nicht zu bewiltigenden Situa-
tion erheben sich einige Grundfragen, und zwar: Wie konnte
es dahin kommen bzw. wie sind diese iiberbordenden Erschei-
nungen zu erkliren und wie 143t sich die Lage wieder iiberschau-
barer, umschreibbarer und damit steuerbarer gestalten? Hat
die staatliche Kriminalpolitik versagt?

Die ersten Fragen finden ihre Antwort im menschlichen Wesen:
Seit Adam Smith (Professor fiir Moralphilosophie an der Uni-
versitdt Glasgow) ist die Bejahung des Eigennutzes als Trieb-
feder wirtschaftlichen Handelns die Grundlage westlicher Wirt-
schaftsordnung geblieben; es fragt sich nur, wo diese natiirliche
und erlaubte Verfolgung des privaten Eigennutzes in krimi-
nelle Verstofie gegen die Rechtsordnung bzw. gegen den Geist
der Wirtschaftsordnung umschligt.
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Und die Grenzmoralisten des Bonner Moraltheologen W. Scholl-
gen tun das ihre dazu, Juristen, Behorden wie Gesellschaft
an immer grofler werdende Laxheiten zu gewdhnen. Und
da die bleibende menschliche Unvollkommenheit im Rahmen
der mit- und zwischenmenschlichen Beziehungen sich an
sich ohnedies weithin unkontrollierbar als kriminogen erweist,
so hatten die Grenzmoralisten bisher und dies wohl auch fiir
alle weitere Zeit leichte Arbeit und gute ebenso unkontrollier-
bare Verdienste zu verzeichnen.

Womit aber auch klar wird, dafd die Wirtschaftskriminalitdt
(wiederum wohl einschlielich der hier gigantischen Dunkel-
ziffern vielfach) nichts anderes ist und sein kann als die an-
dere, die pathologische Seite des Wirtschaftslebens, einschlief’-
lich bereits das grenzmorale, sozialwidrige Verhalten zumin-
dest als Vorfeld des eigentlichen kriminellen Bereiches.50 51,
52, 53, 54

Nun zum Wesen und zu den eigentlichen Problemen der Insol-
venzdelinquenz (den Krida- bzw. Bankrottdelikten) im wirt-
schaftskriminologischen Lichte:

Dieser Deliktsbereich ragt zumal in Krisenzeiten wie ein errati-
scher Block aus dem Komplex Wirtschaftskriminalitit hervor.
In kapitalschwachen Lindern dominierte diese Deliktsart
wohl schon immer, in weitem Abstand gefolgt von den iibri-
gen liblichen Delikten.

Da dieser Deliktsbereich zu den traditionsreichsten zihlt,
haben sich hier im Laufe der Zeit auch schon etliche Leit-
und Erfahrungssitze herausgebildet, die von namhaften Ex-
perten, vor allem von Schmolders, ihre Neuformulierung erfah-
ren haben:

So stellten z.B. wenigstens fahrlissig verschuldete Pleiten im
Sinne Schmolders keinen geringeren Verrat an der Markt-
wirtschaft dar, als nur irgend ein anderes Wirtschaftsdelikt.
Im Gegenteil: Durch ihre Sog-, Spiral- und Streuwirkung auf
die wirtschaftliche Umwelt (Geschiftspartner, etc.) zihlen
Krida- (Bankrott-) -delikte (zumal in Krisenzeiten) zu den
bereits volkswirtschaftlich schwerwiegendsten Wirtschaftsde-
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likten. Da die soziale Marktwirtschaft, die selbst nicht einer
berechenbaren Rechtssicherheit entbehren kann (Ph. Schoel-
ler), selbst das hohe Rechtsgut des Wirtschaftsstrafrechts ist,
so erweist sich dieses selbst und zumal hier auch als ein spezi-
fisches Gldubigerschutzrecht!

Begrifflich geniigte fiir die gegenstindlichen Ausfiihrungen
eine Heraushebung des Zentralbegriffes dieser Gesetzestexte,
desjenigen der “ZU”’ (Zahlungsunfihigkeit). Nach den hgg.
Entscheidungen handelt es sich hierbei um einen reinen wirt-
schaftlichen Begriff, der dann als Tatbestandsmerkmal gegeben
ist, wenn der Gemeinschuldner nicht imstande ist, binnen an-
gemessener Frist nach Filligkeit alle Gldubiger zu befriedi-
gen; es handelt sich hier um den Zustand einer andauernden
Illiquiditat!

Zahlungsstockung (nicht blof Zahlungsunfihigkeit) dagegen
ist gegeben, wenn eine blof3 voriibergehende Unvermogenheit
(Illiquiditidt) vorliegt, aber noch hinreichendes, jedoch nicht
sofort realisierbares Vermogen (Grundstiicke, alte Hiuser)
vorhanden ist.

Und da der Kredit in unserer Wirtschaftsordnung zumal
auch in vorliegenden Zusammenhingen einen immer hervorra-
genderen Platz einnimmt, hat der Gldubiger ein wesentliches
Interesse an einer geordneten Wirtschaft des Schuldners und
mufd daher gegen mifibriuchliche Kreditinanspruchnahme ge-
schiitzt werden. Aus diesem Grunde koénnen die folgenden
Erfahrungssidtze auch nicht ernst genug genommen werden:

“Leichtsinnig beniitzt Kredit, wer nicht sorgfiltig erwigt, ob
er diesen rechtzeitig wird zuriickzahlen kénnen!”” und

“Leichtsinnig gewidhrt Kredit, wer sich um die Kreditverhilt-
nisse des Kreditwerbers nicht kiimmert, keine ausreichenden
Sicherheiten begehrt und seine eigenen wirtschaftlichen Ver-
hiltnisse aufer acht laft!”’

In der Regel ist die Kreditpolitik des Bankrotteurs wohl von
Anfang an eine leichtsinnige; der Bankrotteur beriicksichtigt
weder den sicher anfallenden Zinsendienst noch die zu lei-
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stenden Riickzahlungsquoten, noch, dafl er im Interesse der
Erhaltung seiner Substanz, die auch die Haftungsbasis seiner
Gldubiger darstellt (zu denen letztlich auch die Mitarbeiter
mit ihren Lohnen gehoren), Gewinne zu erzielen hat, und zwar
echte Gewinne, also keine Scheingewinne, die sich aus Geld-
wertschwankungen ergeben konnen, noch Spekulationsge-
winne, die auf zu grofien Risiken aufgebaut sind, und schon
gar nicht durch Buch- und Belegfilschungen manipulierte Ge-
winne. Aber so feine Nuancierungen scheinen den echten
Bankrotteur und Hasardeur in der Regel ebensowenig zu interes-
sieren.

Ist oder war hier der schddliche Erfolg des Handelns von der
Schuldseite her gesehen jedenfalls schon erkennbar, so ist
bereits die Schwelle der Nichtschuld iiberschritten. Der opti-
mistische Unternehmer ist nicht mehr verantwortungsbewufdt,
er ist zum Hasardeur geworden. (Malaniuk W., Fahrléssige
Krida: Der Hasardeur im Gegensatz zum optimistischen und
ger:il(t)vu)fortungsbewuﬁten Untermehmer. JB1. Wien 1960/

So fand denn auch der Wiener Verleger Fritz Molden, einer der
interessantesten Pleitiers der Gegenwart, nach seinen eigenen
Gestindnissen in seinem ‘Konkurs” (Hamburg 1984) nichts
dabei, nur um seinen Verlag mit einem ‘“Salto mortale” Welt-
geltung zu verschaffen, fiir die Uberlassung der 20 Briefe an
einen Freund der Stalintochter Swetlana, sage und schreibe
205.000 Dollar zu zahlen, ein Geschift, das letztlich ein Minus
von iiber 120.000 DM einbrachte; wobei ihm, als es galt Kredite
und Partner an Land zu ziehen, nicht einmal der weltweitbe-
kannt gewordene Name half. Dieser Fall ist ausgesprochen
typisch und lehrreich fiir diese Art von Pleiten und Pleitiers.

berfliissig zu erwidhnen, daB® die Anwilte Swetlanas auch
Molden den Inhalt dieser Briefe vor Geschiftsabschluff nicht
bekanntgaben und dafd sich diese dann uninteressanter ausnah-
men, als naive, den mifdtrauischen Charakter Stalins nicht
einkalkulierende Kaufinteressenten aber angenommen haben
mochten.

Wie sehr einsichtig sich aus der nachgeraden klassisch-naiven
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Normierung des § 159 6StGB der Grundbegriff der “ZU”
auch entnehmen und ableiten lifdt, so sehr wird gegen ihn,
oft genug auch auf eine nachgerade lippische bis grobfahr-
lassige, fast zu sagen schon die Unheilsfolgen beschwodrenden
Weise gesiindigt:

Zunichst kénnen die Ursachen in extern und in intern gesche-
hene unterschieden werden. Zirpins-Terstegen (S. 938) fiihr-
ten Schitzungen, nach welchen das Verhiltnis der externen
zu den internen Ursachen ca. 1:5 betragen.

In Prozenten ausgedriickt hatten bisher im offiziellen Schnitt
die iiblichen, menschlich begriindeten Fehlhaltungen folgen-
den offiziellen Anteil an den Pleiten:53

28% auf bewufdte Preisunterbietung gegeniiber der Konkur-
renz, um iiberhaupt ins Geschift zu kommen und um Umsitze
zu machen, oder auf zu hohe Preisnachlisse, Rabatte und
Provisionen;

22% auf zu geringes Eigenkapital, leichtfertige Kredithingabe,
zu grofdziigige und unkontrollierte Ratenbedingungen, zu um-
fanglich gesteuerte Werbung;

20% auf mangelhafte Ausbildung bzw. fehlende Erfahrung,
zu grof’e Lagerhaltung bzw. schlechtes Sortiment, unzuling-
liche Marktbeobachtung, unpridzise Buchhaltung, die zu Fehl-
kalkulationen fiihrte, zu grofie Kreditaufnahmen;

18% auf schlechte Menschenflihrung, mangelhafte unterneh-
merische Fihigkeiten (fehlendes Management), hidufige Abwe-
senheit, unzulingliche Arbeits- und Verkaufsridume, schlechte
Maschinenwartung, und nur

12% der Pleiten entfallen auf eine erhebliche drtliche Anderung
der Wirtschaftsstruktur.

Eine latente, dafiir aber ebenso erheblich mitbestimmende
Rolle spielt unter den Pleiteursachen die Unterschitzung und
Mifachtung des kaufmidnnischen Rechnungswesens, da dieser
Umsta'nd doch am klarsten die fehlende Unternehmerpotenz
belegt!

Vielfach belegt kann dazu auch die Tatsache werden, dafd —
eine echte Parallele zur Verkehrskriminalitit! — die (wohl nur
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zum Teil krisenbedingten) Insolvenzen, die sich mehr denn je
als wahre Jobkiller erweisen und damit eine enorme volks-
wirtschaftspolitische Bedeutung erlangt haben, in 9 von 11
Fillen auf vermeidbares menschliches Verschulden (darunter
besonders das Management) zuriickzufiihren ist.

Die Ursachen erweisen sich dabei eben vielfach als nachgerade
lappisch, Umstinde, die in Krisenzeiten natiirlich doppelt
zum Tragen kommen miissen. Damit erscheint aber auch nur
einmal mehr bewiesen, dafl Personen ohne zureichende Voraus-
setzungen und Kontrollen keine fremden Gelder und Arbeits-
plitze anvertraut werden diirften. Die Dinge sind viel zu
ernst, als daf’ es auch in Hinkunft ohne umfassende Friih-
warnsystemeinrichtungen — diese in umfassenderweise auch die
Personlichkeit der Unternehmer, ihre unternehmerische Po-
tenzen einbegreifend, abgehen diirfte!

Der Bereich der Insolvenzkriminalitidt ist als eine Wirtschafts-
kriminalitit mit spezifisch volkswirtschaftlichpolitischen As-
pekten zu sehen, denken wir nur an die verheerende Auswir-
kung dieser als Jobkiller, als Arbeitsplatzvernichter weitesten
Umfanges; man kann fiir die Zeit der Krise fur die BRD anneh-
men, daf® vordergriindig jihrlich an die 250.000 Arbeitsplitze
auf diese Weise zugrunde gehen. Auf welche Weise die Kri-
minalitdt dieser Deliktsarten jedenfalls insgesamt eine weitere,
besonders tiefgehende Dimensionierung erhilt!36, 57, 58, 59, 60,
61, 62

Und was diesen Bereich derzeit zusitzlich, zumal im Lichte ei-
nes effizienten Aufbaues von informativeren Frithwarnsyste-
mes, aktuell macht, ist der Umstand, daf} bereits weithin nicht
eingesehen wird, wie Gldubiger dazu kommen sollten, ihrem
Gelde nachlaufen, um ihr Geld bangen, dieses sogar in den
Wind schreiben zu miissen, nur weil aus irgendwelchen, meist
vollig indiskutablen Griinden Unternehmer fallit geworden
sind. Mit anderen Worten, weil eben in 9 von 11 Fillen —
ausgesprochen menschliche Fehlverhaltensweisen (und diese
oft genug disqualifiziertester Art und Unnatur) Unternehmen
wie im Blindflug in den Ruin gefiihrt haben; diese Schau der
Dinge gilt “natiirlich” auch fir Krisenzeiten, nur daf in Krisen-
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zeiten menschliche Fehlverhaltensweisen eben doppelt schwer
ins Gewicht fallen und sich zumal im Insolvenzbereich der
Wirtschaftsdelinquenzen sich auch doppelt nachteilig fir Glau-
biger und Arbeitspldatze auswirken miissen.

Allein an der groben Unkenntnis bzw. Miflachtung der finan-
ziellen Grundregeln bzw. an der Miflachtung dieser scheiter-
ten allerdings schon Weltunternehmen: Schliekerwerfte in
Hamburg, Borgward-Autowerke in Bremen; die ersten Gesell-
schaften, die unter Lesseps mit einer enormen Kreditanspan-
nung den Panamakanal bauen wollten; hieher gehdren aber
auch die von vornherein uniiberschaubaren Kreditaktionen
des Schotten Law im 17. Jahrhundert, der Verlierer des Bor-
senkrachs des Jahres 1873, die um 1928 erfolgten Zusammen-
briiche von 50 grofieren und kleineren Osterreichischen Ban-
ken, voran die Bodenkreditanstalt, die die Osterreichische
Wirtschaft in ein “Bankeninferno’ stiirzte (Ausch K., Als die
Banken fielen; Zur Soziologie der politischen Korruption,
Wien 1968).

Da gibt es doch nach wie vor Unternehmer, die die Tageslo-
sungen als Reingewinn vereinnahmen, die Geschifte eroff-
nen, nur weil an irgendeiner (fir die Branche ungiinstigen)
Stelle ein Laden frei geworden ist, die mangels Buchfiihrung
keine Ahnung iiber ihre Aufdenstinde haben, so dafd es passie-
ren kann, daB nicht eingeklagte Rechnungen verjihren, daf
Unternehmer keine Ahnung iiber das Sortiment der Konkurren-
ten haben, daB® “Unternehmer” lieber in Cafehiusern herum-
sitzen und den Laden Leuten iiberlassen, die als untiichtig
erkannt und bekannt sind, daf} sie einen zu hohen Lebens-
standard fronen, dafiir Kredite aufnehmen, Schlecht- und Spét-
lieferungen durchfiihren usw. usw.

Eine vor allem auch derzeit im Vordergrund stehende Pleite-
ursache ist das fehlende Eigenkapital; demzufolge ist der An-
fanger schon zu Beginn gezwungen, mit teurem Fremdkapital,
mit Bankkrediten und hohen Zinsen zu arbeiten, die ihm
alsbald allein Kopfzerbrechen verursachen, von einer Kredit-
riickzahlung ist dann schon allzubald keine Rede mehr.
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Und die laufenden und fixen Kosten (Lohne, Energie, Mieten
usw.) nagen die an sich karge Substanz, das Haftungskapital
der Glaubiger an; dies wiederum nur, weil der Auchunterneh-
mer den krankhaft optimistischen Willen besitzt, seinen Be-
trieb, der keinen volkswirtschaftlichen Wert mehr reprisentiert,
noch so lange als moglich iiber Wasser zu halten, fortzuwur-
steln, wenn die Schulden auch ins Uniibersehbare wachsen.

Als ein ungemein empfindlicher Bereich stellt sich wachsend
der des (kaufminnisch-) unternehmerischen Risikos dar; zu dem
sich hier nur allzu oft eine mit bosen Folgen verbundene Be-
ziehungslosigkeit einstellt. Dieses weithin mangelnde Risiko-
bewuftsein wirkt sich zunehmend fatal aus.63

Und je mehr in der Industrie infolge der Maschinentechnik
und des Vordringens von Grofibetrieben das stehende Kapi-
tal (Anlagekapital, AK) an Bedeutung gewonnen hat, desto
mehr ist auch die Frage, wer das Risiko solcher Anlagen (fest-
gefrorener Kapitalwerte) tragen soll und wie es abgeschwicht
werden kann, in den Vordergrund getreten; denn im Gegen-
satz zum Handel und Verlagswesen kann sich das in Gebdiu-
den, Maschinen, Werksanlagen usw. angelegte Kapital nicht
anderen Verwendungsarten zuwenden, sondern ist ein fiir
allemal in feste Form gegossen.

Da die Risikoverhiltnisse eines Unternehmers unter Umstin-
den, z.B. bei Bemithungen um Beschaffung eines grofieren
Leihkapitals, eine eminente Rolle spielen koénnen, sind sie
gleichfalls zu Feldern mannigfachster Manipulationen und
damit auch kriminalistisch auflerordentlich bedeutsam gewor-
den. Die Erkenntnis der Risiken in einer Bilanz gehort daher
zu den wichtigsten Aufgaben und Erfordernissen einer kriti-
schen und detektiven Bilanzanalyse.

Ist der Optimismus zu grof, handelt der Unternehmer bereits
leichtsinnig, unbekiimmert, also fahrlissig. Auch darf er sich
nur zu Handlungen verstehen, denen er gewachsen ist, deren
Folgen er in etwa voraussehen kann. Der Hasardeur wagt zu
viel, er wagt Geschifte, die seine Leistungsfihigkeit bewufdt
iibersteigen. Er setzt alles auf eine Karte.
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Das mit dem Wirtschaften verbundene Risiko wird von der
Rechtsordnung zwar als rechtmifig anerkannt, es ist ebenso
wie z.B. das Risiko des Chirurgen sozial-addquat. Aber nur
innerhalb seiner Vermodgen kann und darf der Unternehmer
optimistisch sein.

Eine neue Form der Insolvenzverursachung stellt bereits weit-
hin das Management dar: Und da die Beurteilung wirtschaft-
lichen Fehlverhaltens vielfach im Lichte weitaus strengerer
Kriterien der im Dienste der Handelskammern stehenden
Betriebsberater und der Betriebswirtschaftswissenschaften ge-
schah, miissen die Verursachungsweisen hier doppelt primitiv
und unverstindlich wirken:

So gehorte noch vor 10 Jahren ein franzésischer Textilindu-
strieller zu den groflen seiner Branche und seiner Zeit; er war
auf allen Rennpldtzen der Welt zu finden. Seine Anlage fiihr-
te er patriarchalisch; dieser alte Fiihrungsstil und seine irratio-
nale Abneigung gegen Blue Jeans fiihrte den 88-jdhrigen Grand-
seigneur, der noch in den letzten Jahren bis zu 25.000 Mitar-
beiter beschiftigte, dazu, sich vor dem drohenden Konkurs an
den Staat um Aushilfen zur Erhaltung der Arbeitsplidtze zu wen-
den.

Und wenn selbst seitens zustindiger Stellen wiederholt erfah-
rungsbelegt festgestellt werden mufdte, dad eine betridchtliche
Insuffizienz der Mangementqualitit als die hidufigste Krisen-
ursache angesehen werden mufd, dann 1af3t sich diese Situation
mit anderen, spezifischeren Worten, als eine erhebliche fachlich-
intellektuelle Abschwichung derer, die sich als Unternehmer
und Manager berufen fiilhlen bzw. iiberhaupt als ein weithin
feststellbares Fehlen an unternehmerischen Fahigkeiten um-
schreiben.

Damit hédngt natiirlich alles andere Unterentwickelte zusam-
men, wie das vollige Fehlen von Krisenvorbeugungsmafinahmen,
von flexibleren bis innovativ-kreativerem Denken (und damit
die Fahigkeit, sich nach neuen Know hows umzusehen, sich
solchen anzupassen). Kridadelikte miissen daher (mit Schmdl-
ders) mehr als je zuvor zu den Storfaktoren im Ordnungs-
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system der Marktwirtschaft mit an erster Stelle gezdhlt wer-
den.

Und wenn ein Unternehmer schlieBlich nicht einmal mehr in
der Lage ist, Steuern, die fiir ihn nur Durchlaufposten dar-
stellen, abzufiihren, wenn also auch seine ‘‘Steuermoral” so-
weit abgesunken ist, dann wird dessen ZU wohl schon von
Spatzen von den Dichern heruntergepfiffen werden.

Dariiberhinaus sind ebenso zunehmend auf dem Boden der
Unternehmenszielsetzungen auch Krisen- und Konjunktur-
erwartungen anzustellen! Ist z.B. aus irgendwelchen Griinden
mit verstirktem Kostendruck (Zusatzbelastung durch Einfiih-
rung der Mehrwertsteuer) zu rechnen, dann mufl eben recht-
zeitiger schirfer kalkuliert werden. Auch Lohn- und Gehalts-
erhéhungen zidhlen hieher; sie fallen doch gleichfalls nicht
iiber Nacht vom Himmel und k6énnen daher rechtzeitig auf-
gefangen werden, wenn entsprechende Vorsorge getroffen
wird, um schlimmste Folgen zu vermeiden. Tiichtige Unter-
nehmer pflegen eben immer am Ball zu bleiben und den Dingen,
die auch schon intelligente Aufienstehende wahrnehmen,
rechtzeitig zu begegnen, wissend, dafd hier Sdumnisse gerade
in Krisenzeiten schon deshalb unverzeihlichen Siinden glei-
chen miussen, weil sie in aller Regel irreparable Folgen nach
sich zu ziehen pflegen.

Ebenso ist es aber auch schon seit urdenklichen Zeiten be-
kannt, daR sich Mirkte zu sittigen pflegen, dafl dann Auf-
trage zuriickgehen und damit Arbeitsplitze verlorengehen.
Dafl diese .Entwicklung noch immer weithin als gottgewollt
und unabwendbar (wie Kriege) hingestellt wird, ist unerklir-
lich bzw. eben nur wieder mit Informationsdefiziten erklir-
bar. Dann mii’te jedenfalls in Hinkunft gezielter entgegen-
gewirkt werden als bisher.

SchlieBlich kann und darf sich auch ein Bananenimporteur nicht
auf schlechte Zeiten ausreden, da ihm einige Waggonladungen
verfaulten, da er sie nicht griin genug gekauft und sich, wie
dies in der Branche iiblich, auch nicht mmt Trockenanlagen
eingedeckt hatte. Der Bankrotteur mufl sich die Anwendung
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der Spielregeln gegebenenfalls daher eben auch gegen sich
selbst gefallen lassen.

Was die Personlichkeit des Wirtschaftstiters, hier vor allem
des Bankrotteurs (Kridatars) betrifft, so wire zunichst auf
das gingig gewordene Klischee vom unheimlich intelligenten
Wirtschaftstiater zu verweisen; eine Vorstellung, die aber nur
zum Teil zutrifft, wenn man eine gewisse Schlitzohrigkeit
nicht auch schon zur hohen Intelligenz zdhlt: Bis vor wenigen
Jahrzenten glaubte man ja auch nur an eine Kriminalitdt der
Unterschichten, die man unterhalb der unteren Schicht der
Oberschicht ansiedelte. In der letzten Zeit wurde aber immer
deutlicher, dafd diese Betrachtungsweise zumindest einseitig ist,
daf} es neben der Unterschichtkriminalitit auch eine solche der
Oberschicht gibt, die noch dazu an Schadensbreite, Intensitit
und vor allem an der Schwierigkeit der Uberweisung, die gro-
en Unterscheidungskriterien gegeniiber den von der Unter-
schicht gesetzten Wirtschaftsdelikten, zunimmt (H. Gurski).

Diese erweisen sich, sofern sie iiberhaupt bekannt werden,
hoherer, feinerer Art, weswegen sie schon von Sutherland
als Intelligenzdelikte und ihr Téiter als Intelligenztiter be-
zeichnet wurden. Deren Bereicherungskriminalitit arbeitet
auch nach dem ehemaligen BJM Jahn so gut und gerduschlos,
dafd weder der verursachte Schaden noch der intelligente Scha-
densverursacher auffallen; und nachdem diese leise Methodik
am besten noch im Rahmen der Steuer-, Buch- und Bilanz-
und Subventionskriminalitit eingesetzt werden kann, geschieht
die Schadensverursachung praktisch unkontrollierbar und
die einzelnen Mitglieder unserer Gemeinschaft werden ‘‘nur”
mittelbar betroffen (wie durch Umsatzsteuern).

Und diese positionsbedingten Moglichkeiten selbst erweisen
sich jedenfalls als dermafien vorteilhaft, wozu durch eine
umfassende Informationsmoéglichkeit iiber kurz oder lang
ins Haus stehende Vorschrifteninderungen kommen, dafd diese
Schichten es gar nicht notwendig hitten, sich mit Kontroll-
organen gut zu stehen.

In praxi, in der rauhen Wirklichkeit, hat die Wirtschaftskrimi-
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nalitit ‘‘natiirlich” schon immer alle Gesellschaftsschichten
erfafdt; in Zeiten der Not fiihlen sich selbst die untersten Schich-
ten veranlasst mitzutun.64

Gesellschaftspolitisch kann man aber nur mit Zirpins-Terstegen
verlafilich mit allen drei Gesellschaftsschichten rechnen, in-
nert welcher weisse-Kragentiter wirksam werden: Der Ober-
der Mittel- und der Unterschicht. Und jede dieser Schichten
ist nach den dafiir erwihnten verlifflichen Gewidhrsminnern
wieder in eine obere, mittlere und untere Schicht einzuteilen.

Eine hohere geistige Wendigkeit, Schlitzohrigkeit, Gesprachig-
keit, Uberzeugungskraft usw. wird wohl immer auch bei allen
drei Schichten auftreten. Im iibrigen aber kann man sich Suther-
land weder seiner Meinung, dafl Wirtschaftsstraftiter nur der
Oberschicht, den upper-classies, angehoéren, anschlieffen,
noch seiner Behauptung, dafd dieser der allergemeingefihrlich-
ste Tater ist, da Schreibtischtiter in Kriminokratien wohl
noch gemeingefahrlicher einzuschidtzen sind; man sollte hier
die Kirche im Dorf lassen.

Praxisniher erscheinen mir die Titerbilder, die Niggemeyer,
Scholigen, Mergen, Terstegen und Zirpins gemalt haben: Im
Gegensatz zum blutigen primitiven Gewalt- und Eigentums-
verbrecher setzt dieser Tatertyp seine Schlidue, seine Intelli-
genz und geistige Brutalitit ein, um seine eigenniitzigen Ziele
zu verfolgen. Wenn er sich in den Bereichen der Grenzmoral
bewegt, scheut er nicht davor, seine Konkurrenten mit frag-
wirdigsten Mitteln abzuwiirgen. Dadurch erzeugt er auch
jene grenzmorale Sog- und Spiralwirkung, die auch den An-
stindigen in den Abgrund zieht. Die Triebfedern seines Han-
delns sind: Gier nach Reichtum, Macht und Ansehen.

Als auferordentlich “gingige” Tétertypen kommen mit Franz-
heim, Mergen u.a. aber noch folgende Titerarten vor: Da
wire zunidchst der mehr oder minder labile Gelegenheitstiter,
der parasitire Wirtschaftsbetriiger, der hasardierende Bank-
rotteur, wie natiirlich auch die durch kriminogene Verbands-
attitiiden in den Sog hineingezogenen hdheren und niederen
Angestellten.
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Von der Personlichkeit und Begehungsweise der Insolvenzde-
likte her zdhlen diese zu den vordergriindigen und daher einseh-
barsten Wirtschaftsdelikten und -tdter. Der Wirtschaftstiter
ist diesfalls mit Malaniuk oft genug nicht mehr als ein primi-
tiver Hasardeur ohne wirtschaftliches Verantwortungsgefiihl,
der mit seiner Eintagsfliegenfirma buchstiblich iiber Nacht
absahnen und damit reich werden mochte. Er moéchte seine
eigenkapitallose Geschiaftskarriere gleich von oben begin-
nen, gleich mit Gewinn, ohne Kapitaleinsatz, Flei und
Schweifs. Seine Fachkenntnisse sind dementsprechend. Es
fallt auch auf, dafd alte und organisch gewordene Firmen viel
seltener insolvent zu werden pflegen als unorganisch gewach-
sene jingere Unternehmen.

Was meine personlichen Erfahrungen anlangt, so mochte ich
dazu sagen, dafl mich schon immer der Umstand verbliiffte,
dafl sich oft genug offenbar auch zumindest durchschnittlich
intelligente Wirtschaftstiter fast zu sagen mit aller Gewalt
in Situationen verwickelten und verstrickten, aus welchen
ein Entkommen oder auch nur ein Davonkommen mit einem
blauen Auge unmoéglich wurde. Ich stelle diese Beobachtungen
vor allem auf den Bankrotteur (Kridatar) ab. Fritz Molden
mag hier nur einmal mehr als ein sehr gelehriges und lehr-
haftes Beispiel wirken.

Die Allgemeingefdhrlichkeit persdonlicher Unfahigkeit, geisti-
ger Kurzsichtigkeit und Unerfahrenheit dieser Auchunterneh-
mer liegt jedenfalls darin, dafl sich diese zum Schaden ihrer
Gldubiger ihrer riskanten Situation gar nicht hinldnglich bewuft
werden, wie jene Midchen, die als Zeugen auf einen bestimm-
ten Mann als Vater zeigen, obgleich dieser laut Blutgruppen-
gutachten schon als solcher ausgeschlossen ist und die daher
nunmehr Gefahr laufen, ob falscher Zeugenaussagen belangt
zu werden.

Ich finde den von Tiedemann geprigten Begriff des ‘“Nicht-
leistungswettbewerbs’” (1970) daher gerade auch in diesem
Zusammenhang iiberaus passend fiir das Gros der Wirtschafts-
delikte; er wird tiglich reprisentiert und getragen von Unter-
nehmern, die keine sind, die sich einer Mentalitit befleissigen,
die man in Karikaturen Beamten in den Schuh schiebt und
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die auch unter den ersten Pleitemachern sind, weil sie auch bar
allen Risikobewufdtseins sind.

Diese psychischen Phinomene werden jedenfalls auch bei
der Abklirung und beim Aufbau der subjektiven Tatseiten
krimineller Insolvenzen oft genug von Nutzen sein. Und die
Motive werden sich in diesem Bereich iiberwiegend auf eben-
so unausgereiften Bereicherungs- und Geltungsabsichten be-
griinden lassen, (deren kriminogene Allgemeingefédhrlichkeit
ebenso wenig bestritten werden kann!).

Sicher liegt beim “groflen, echten” Wirtschaftstiter im Sinne
Mergens eine unkontrollierbare Gier nach materieller Gewinn-
bzw. Verfligungsgewalt iiber Dinge und Menschen schlechthin
vor. Wenn aus demokratischen Griinden aber auch nicht alle
Personen, die ‘freie Unternehmer” werden wollen, dafiir
aber prima vista nicht geeignet erscheinen, davon abgehalten
werden konnen, aber kiinftige Geschiftspartner, vor allem
Banken vermoéchten doch sehr wohl in aller Zukunft strengere
Mafdstibe an die Kreditwiirdigkeit Kreditsuchender anzulegen,
als dies bisher zum Leidwesen allzuvieler der Fall war!

Es ist auch bezeichnend, da’ das Durchschnittsalter der Tat-
verdidchtigen bei knapp 40 Lebensjahren hilt — die der Unter-
nehmen selbst bei 5 Jahren und der Anteil der Frauen einmal
mehr bei 12% relativ unprisentabel erscheint.

Es ist anzunehmen, daf® auch der dunkle Anteil der Frauen
nicht wesentlich grofler sein diirfte; die Erkldrung dafiir liegt
einfach in der uralten Erfahrungstatsache, wonach den Frau-
en auch hier, wie ihm der Bereich der primitiven Eigentums-
kriminalitit der Lowenanteil ohnedies in den Schof’ fillt,
sie mdgen sich noch so passiv verhalten haben. Die Frauen
wissen dies, weswegen sie sich auch gar nicht erst bemiihen,;
sie sind, und dies gilt fir die ganze Bereicherungskriminali-
tit, die sinnlichen Anreizerinnen, die intellektuellen Anstif-
terinnen und Mitwisserinnen, die Anteilnehmerinnen und
Hehlerinnen wie Nutzniesserinnen. Erhilt die Frau eines Unselb-
stindigen, dessen kleines Einkommen ihr bekannt ist, eine
Zuwendung, die iiber jenes erheblich hinaus geht, geniesst
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sie diese schweigend wie ein weiblicher Kavalier. Die Dinge
anders zu sehen, hiefle an der rauhen Wirklichkeit geradewegs
vorbeigehen, wie dies aber seitens der Institutionen, die ih-
ren offiziellen Statistiken viel zu sehr verhaftet sind, immer
wieder und nach wie vor tagtiglich geschieht.

Es ist biologisch leicht erklirbar, daff sowohl im Bereich der
Verkehrs- wie der Insolvenzkriminalitit junge bis jiingere
Personen, Mianner am ehesten zur Miflachtung von Narrensi-
cherungen, da von Verkehrsvorschriften, dort von erfahrungs-
gehirteten Finanzregeln neigen: Diese Mifdachtung gefiahrlicher
Risiken gleicht aber dem Fahren mit stark iberhohter Ge-
schwindigkeit, das im Falle des geringsten Lenkfehlers be-
reits ins Schleudern (in die ebenso tédliche Illiquiditit) und
in weiterer Folge auf die falsche Fahrbahn (in die “ZU”)
fihrt! Da wie dort gilt die Relation von 9:11, wonach also in
9 von 11 Fillen auf ein subjektiv erhebliches Mitverschulden
geschlossen werden kann.

Damit erhidrtet sich einmal mehr die Annahme, auch von
der Seite her, daf} die grof’fe Mehrzahl der Bankrotteure der
Kategorie der extravertierten Geltungssiichtigen (i.S. Eisencks)
angehort. Diese Annahme hat auch eine innere, biologisch
erhirtete Wahrscheinlichkeit fiir sich, da in diesen Jahren
der jugendliche Ubermut in die Phase der Torschluf3panik
iibertritt, eine Phase, die sich so multiplizieren muf. Und
wer Bankrotteuren tausendfach ins Auge geschaut hat — als
Funktionar der Strafverfolgungsbehérden — kann diese An-
nahme nur bestitigen.

Hier hat Mergen daher ebenso recht, wenn er (Punkt 12 seines
Psychogramms) klarlegt, dafd die Persdnlichkeit der Wirtschafts-
straftiter sich weitgehend den in der Kriminologie (bisher)
iiblichen methodischen ‘“Ansatzpunkten” (1) entzieht, wes-
wegen auch alle Prognosen versagen (miissen), die fiir den
“klassischen” Kriminellen gelten. Diese Feststellung ist von
einer dermalen noch gar nicht absehbaren Tragweite, die
sich auch auf die Strafzumessungspraxis auswirken muf, als
diese sich nicht so sehr auf Verbesserungsiiberlegungen stiit-
zen sollte, denn zusitzlich auf Schadensgutmachungsforde-
rungen!
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So gibt es denn nicht nur Straflen- und Skipistenrowdies, son-
dern auch im Wirtschaftsleben Rowdies, die sich an keine
Regeln halten, bewihrte Erfahrungssidtze ignorieren und auf
Kosten ihrer Gldubiger und Mitarbeiter ein Leben mit einem
Lebensstandard fithren, der ihnen in keiner Weise angemes-
sen ist. Fast Uberfliissig festzuhalten, dafl es diesen Rowdies
auch an jedem Gemeinsinn mangelt, auf welche Weise sie ihre
speziellen Beitrige zur Verniedlichung der Arbeitslosigkeit
und der Hungernote ““leisten”.

Um vor allem diese ins Auge fallenden Untypen von den we-
sentlichen Geschiften fernzuhalten, miidte die Zusammenar-
beit mit den Glaubigerschutzverbinden und Auskunfteien
von seiten der zustindigen Behdrden, wozu letztlich auch die
Arbeitsimter gehorten, weitaus intensivierter und die Zusam-
menarbeit dieser internationalisiert werden (und in Intercre-
dits- und Interkassenbiiros miinden); dazu gehdérte auch eine
raschere internationale Rechts- und Inkassohilfe; auch alle
diese ohnedies in die Vorfeldkriminalitit fallenden Pleiten
auch strafrechtlich abgeklirt gehorten. Die Kreditsicherungs-
moglichkeiten gehoérten dabei ebenso vereinfacht auf einen
Nenner gebracht und international harmonisiert; dies gilt
fiir das Insolvenzrecht ebenso.

Zu den grundsditzlichsten Fragen der Legistik und der wirt-
schaftskriminalistischen Untersuchungs-, Vernehmungs- und
Verhandlungstechnik gehort die Herausstellung folgender
Erfahrungstatsachen: Der Vorteil des rechenhaften Charakters
dieser Deliktssparten liegt darin, dad die richterliche Beweis-
wiirdigung, auf die das Vorverfahren nur noch entsprechender
Riicksicht zu nehmen hat, nicht so sehr auf triigerische Per-
sonenbeweise angewiesen ist, wie — mit Ausnahme von Ver-
kehrsstrafsachen — in den meisten anderen Deliktsarten, wes-
halb krasse, auf irrige Tatsachenfeststellungen zuriickzufiih-
rende Fehlentscheidungen diesfalls daher hier auch ebenso
seltener passieren!

In diesem Bereich kommt — ganz dem Wesen dieses entspre-
chend — aber noch weiters hinzu, dafd die eigentlichen Indi-
zien hier Zahlen und Beleg sind. Und da diesen hier eine be-
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sonders hohe Bedeutung zukommt und zukommen muf,
kann diesfalls selbst ein Schuldspruch in einem Indizienpro-
zefd befriedigender wirken, als in irgendwelchen anderen Straf-
sachen, da hier eben die Zahlen — auch als Prinzipien des
Seienden — so hinlidnglich verlifdlich fir und gegen den An-
geklagten wirken; dieser und die Zeugen modgen bekunden,
was sie wollen, daf} sie Justizirrtiimer in dieser Sparte praktisch
ausschlieffen. Werden und wurden Urteile als Fehlurteile auf-
gehoben, dann hauptsichlich aus formalen Griinden, oder weil
die von Sachverstindigen ermittelten Zahlen nicht entspre-
chend verwertet worden sind, oder weil der Richter in falsch
verstandener Sparsucht glaubte, ohne Sachverstindige aus-
kommen zu miissen.

Weiters kommt im Bereich der Wirtschaftsstrafsachen hinzu,
was bereits Hans Gross fiir alle Strafsachen gelten lassen
wollte, daf} die eigentliche Abklirung der meisten Wirtschafts-
strafsachen bereits im Vorverfahren, zumeist mit Hilfe von
Sachverstindigen gelingen mufl, das Schwergewicht also dies-
falls sicher im Vorverfahren gelegen ist. Es kann dem erken-
nenden Gericht weder zeitlich noch technisch zugemutet
werden, erst in der Hauptverhandlung coram publico mit der
Untersuchung und Erorterung Tausender von Einzeldaten
zu beginnen; ohne diese Vorarbeit konnte in den seltensten
Fillen ja auch schon gar keine Anklage erstellt werden.
“Grofe’’ Korruptionsskandale und -prozesse haben zudem
ebenso immer wieder bewiesen, dafd das verfahrenstechnische
Schwergewicht eben schon im Aufspiiren und im raschen
Abkliren des Aufgespiirten liegt!

Schliefflich gilt hier mehr als anderswo auch die verfahrens-
kriminologische Forderung, dafl die das Vorverfahren tra-
genden Organe iiber die auf der forensischen und letztlich
endentscheidenden Ebene des erkennenden Gerichts obwalten-
den Erfordernisse, Forderungen und Eigengesetzlichkeiten
hinreichenden Bescheid haben miiflen; ein Umstand, der auch
vice versa gilt. Wenn eine Mordsache zum Teil mit gutem
Hausverstand gefiihrt werden kann, dann ist dies in Wirtschafts-
strafsachen kaum je der Fall und kann dies wohl auch nicht
sein.
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Und im Hinblick darauf, daf® bei Wirtschaftsstrafsachen das
verfahrenstechnische Schwergewicht erfahrungsgemif} sicher im
Vorverfahren liegt, erscheint es verwunderlich, dafy sich diese
Tatsache bislang noch nicht sehr weit herumgesprochen hat.
Bei richtiger Wiirdigung dieses Umstandes konnte es sich der
Gesetzgeber viel leichter machen und sich, ohne in den Geruch,
fortwdhrend ineffiziente legistische Schoénheitsoperationen
nur alibihalber vorzunehmen, solche ersparen. Von wenigen
Fillen abgesehen, wie z.B. vor allem dem der Schaffung des
Tatbestandes des Kreditbetruges nach dem des § 265 b
DStGB, haben die da und dort vorgenommenen Novellierungen
nur Verkomplizierungen gebracht, da diese sich bislang hoch-
stens fiir die Angeklagten als effizient erweisen konnten; wie
etwa das unverstindliche Festhalten am Tatbestandsmerkmal
der Wissentlichkeit im Untreuetatbestand des § 153 6StGB,
obgleich erstklassige Praktiker, darunter solche des Hochstge-
richtes, seit Jahrzehnten gegen diese Konstruktion zu Felde
gezogen sind. Offenbar fehlt hier eine auf Fahrlassigkeit auf-
gebaute Konstruktion subjektiver Tatseiten.65

Diese Situation entspricht sowohl der rauhen Wirklichkeit wie
auch Aussagen der in ihr titigen Praktiker, so vor allem des
Chefs der an sich sehr bekannten Wiener Wirtschaftspolizei,
Hofrat Dr. Tintner, der sich gelegentlich einer einschligigen
Enquéte im September 1983 in Wien dazu wie folgt dusserte:
“Uber legislative Moglichkeiten wurden bereits Gespriche
gefiihrt, weil sich insbesondere bei Korruptionsfillen der Tat-
bestand des Betruges, bei dem sich der Vorsatz auf Tauschung,
unrechtmaissige Bereicherung und Schidigungsabsicht bezieht,
als sehr schwierig gezeigt hat. Auch die Untreue, sofern sie
iiberhaupt in Frage kommt, ist ebenfalls nicht leicht zu be-
weisen, weil der subjektive Tatbestand den doppelten Vor-
satz, die eingeriumte Befugnis zu mifdbrauchen und dem
Machtgeber einen Vermogensnachteil zuzufiigen, erfordert.”

Und ein Ministerialrat bestitigte die Richtigkeit dieser Situa-
tion und erginzte: “Bedauerlich ist, dafd eine Bestrafung der
Untreue schwierig ist, weil dem Titerkreis ob seiner Intelli-
genz und seines Wissens die subjektive Tatseite, nimlich der
wissentliche MifSbrauch der Verfiigungsbefugnis, nicht bewie-
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sen werden kann. Es wire daher iiberlegenswert, ob dem § 153
3StGB nicht ein Fahrlissigkeitsdelikt an die Seite gestellt
werden koénnte!”

Das Wort “wissentlich” im § 89 des Osterreichischen und im
§ 147 des deutschen Genossenschaftsgesetzes 1873 bzw. 1898
sowie das Wort “‘vorsdtzlich” im § 123 des osterr. und im § 81
des deutschen Ges.m.b.H.-Gesetzes ex 1906 besagt, da} alle
diese Tatbestinde mit Ausnahme der fahrldssigen Formen,
auch mit bedingtem boésem Vorsatz begangen werden koén-
nen, wo hingegen allein das deutsche Ges.m.b.H.-Gesetz
zufolge seiner Kommentatoren vollig unsystematisch den
dolus directus, also den direkten bdsen Vorsatz, der die An-
wendung des bedingten bosen Vorsatzes fiir dieses Gesetzes-
werk (§ 147) allein ausschliefBt, belegt einmal mehr die unzeit-
gemaf in sich divergierende Struktur dieses Spezialgebietes.
Weswegen gegeniiber Intelligenztitern auch nicht mehr mit
verkomplizierten, sondern mit moglichst praktikabel verein-
fachten Tatbestinden ins Feld gezogen werden muf). Es ist
dies “nur’’ eine Zeitforderung!

Bei aller sonstigen Ineffizienz der meisten der bisherigen kos-
metischen Novellierungen und Anderungen, muf} in einem,
oben schon angedeuteten Falle den Befiirwortern von tat-
bestandsmassigen Verbesserungen doch beigepflichtet werden:
Es mufdten bereits etliche unbefriedigende Freispriche nur
deshalb ergehen, weil der Gesetzgeber fiir die subjektiven
Tatseiten, den Theoretikern folgend, zuviel gefordert hatte
und hat, so eben z.B. zur Erfiilllung der subjektiven Tatseite
“Wissentlichkeit’ beim Osterreichischen Untreuetatbestand
des § 156 StGB; anstatt hier der auch diesfalls unvergleich
groferen US-amerikanischen Erfahrung des “‘strict liability”
zu folgen und in Anlehnung an den altgermanischen Grund-
satz: “Die Tat totet den Mann” (aber auch an den codex
iuris canonici (ex 1917) bzw. an den § 266 DStG, der ohne
weiteres mit dem dolus eventualis auskommt!) und angesichts
dieser ganz besonders gearteten Tédterpersdnlichkeiten es auch
bei diesen bewenden zu lassen, also praxis- und lebensnahe
ohne einen besonders qualifizierten Schuldnachweis auszu-
kommen, zumal sich dieser ohnedies schon aus der zumeist
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umsichtig kalkulierten Be- und Vorgehensweise des modus
operandi ergeben wird: Einem Vormund, der einem Notar
den Auftrag gibt, den Verkauf eines Hauses aus dem Miin-
delvermogen vertraglich so zu fassen und darzustellen, daf}
es nicht nach Verschleuderung aussieht, miite doch nicht
mithevoll und nur zu oft auch aussichtslos die subjektive
Schuldform der Wissentlichkeit eigens nachgewiesen werden!

Und im § 283 DStGB erscheint die Floskel von ‘“‘der drohen-
den Uberschuldung und Zahlungsunfihigkeit’” derart unbe-
stimmt, unbestimmbar und nach Jahr und Tag unnachvoll-
ziehbar, dafd diese bereits einen beachtlichen Verstofd gegen
das Erfordernis der Gesetzesbestimmbarkeit des Art. 103
Abs. 2 GG darstellte, und damit bereits als verfassungswidrig
angesehen und damit weiters auch als Grundlage fir einen
Schuldspruch nicht hinldnglich abgerundet erscheint. (Kommt
es doch gar nicht selten vor, dafl dubiose Forderungen plotz-
lich eingehen, andererseits aber fiir totsicher gehaltene For-
derungen in den Wind geschrieben werden miilen, weil
Schuldnerfirmen iiber Nacht fallit geworden sind; wodurch es
in beiden Fillen zu beachtlichen Statusinderungen kommen
kann!) Es gibe daher auch da noch viel zu tun, was die er-
hobenen Forderungen nach entsprechenden Pflegestitten zu-
satzlich erhirtete.66

Im Bereich der Insolvenzdelikte stellt sich jedenfalls schon
seit Jahrzehnten die systemlich ebenso berechtigte Frage, ob
denn wirklich auch jeder Sandler, Gammler, Gelegenheits-
und Hilfsarbeiter, Hausmann — usw. also Personen ohne
Vermogensrisiko — diesen speziellen Strafbestimmungen ver-
fallen soll: Wenn, was jeden Tag passieren kann und passiert,
in zwei nebeneinander liegenden Verhandlungssilen Insol-
venzstrafsachen abgehandelt werden, wobei jedoch im Saal
A sich eine biedere Hausfrau zu verantworten hat, im Saal B
aber ein Wirtschaftstreibender, so erscheint uns das Gefille
an Uberweisungsmitteln, das da und dort herangezogen wird,
an sich schon absurd. Wihrenddem im Fall A der Richter
mit einer Milchmidchenrechnung auskommt, die vermogens-
lose Angeklagte auch nicht die geringsten Vermogensrisiken
zu tragen gehabt hatte (ihre Schuldmacherei erscheint ebenso
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von Anfang an als solche transparent, mufd im Saal B ein Sach-
verstindiger aufgeboten werden, der mit schweren Kanonen,
die offenbar im Vordergrund stehende Mif3kalkulation des
versierten Angeklagten unter die Lupe nahm, erhebt sich nur
einmal mehr die Frage, die einschldgigen Strafbestimmungen
allein auf Wirtschaftstreibende abzustellen, gewissermassen
als Gegengewicht gegen die Vermdgensrisiken, die allein diese
tagtiglich einzugehen und zu bestehen haben! Diese Straf-
bestimmungen passten dann auch noch homogener in ein
eigenstindiges Wirtschaftsstrafrecht.

Und was das Wirtschaftsstrafrecht als solches selbst betrifft,
so erscheint dieses auch deshalb so stiefmiitterlich in den
Winkel gestellt, weil es noch keine reprisentative umfassende
Kompilation gefunden hat, die einerseits den stattlichen Um-
fang dieses Bereiches veranschaulichen und verhandlichen
konnte, andererseits aber die unter einem damit zu besorgende
Entrimpelung einer Fiille von Tautologien und von nachge-
rade polizeiwidrigen legaltechnisch-chaotischen Bedrohungen
ein und desselben Sachverhaltes mit mehrfachen und noch
dazu verschieden konstruierten Strafbestimmungen, wie etwa
die falsche Vermogensdarstellung in Bilanzen und Geschifts-
berichten, begriindeter bewirken liesse.

Dieser Ansicht war nidmlich schon Justizminister Klein, als
er zufolge eines in Wien zu einem gefliigelten Wort gewordenen
Einwurfs gelegentlich einer Parlamentsdebatte zum OGesmbHG
ex 1906 mit den Worten die Hdnde {iber dem Kopf zusammen-
schlagend sagte: ‘‘Schon wieder eine Strafbestimmung, wo
kommen wir denn hin, wenn wir fur jedes einzelne Wirtschafts-
organisationsgesetz eine eigene Strafbestimmung schaffen.”

Es mufl in diesem Zusammenhange iiberhaupt als schlechthin
unerfindlich erscheinen, warum dem Wirtschaftsstrafrecht
nicht schon wenigstens ein eigener Bereich ausgespart worden
ist — wie analog in Italien, in den Niederlanden usw. — und
nicht minder unerfindlich ist es, da® man Strafbestimmungen
wirtschaftlichen Charakters vollig willkiirlich dem Abschnitt
betreffend die Delikte gegen fremdes Vermogen eingepafit
und mit den iibrigen wirtschaftlichen Strafbestimmungen eben-
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so willkiirlich und unbegriindet den Komplex des Nebenstraf-
rechts bereichert hat:

In weiterer Verfolgung der die Erorterung wirtschaftskrimi-
nalistischer Untersuchungs-Abklirungsfragen und -probleme
gelangen wir nun zum letzten Unterabschnitt dieser Darle-
gungen, betreffend die Untersuchung und Vermehmung von
Wirtschaftsstrafsachen, die sich, da sie aus der Praxis kommen,
auch als Beitrdge zur Praxis des Wirtschaftsstrafrechts verstehen
wollen.

Die hohe Rechenhaftigkeit des Prozefdstoffes bei den meisten
Wirtschaftsdelikten bringt es mit sich, da® und darin liegen die
wenigen, dafir aber um so wertvolleren Vorteile dieser Art
Strafsachen, es hier so gut wie nie zu erheblichen Fehlentschei-
dungen kommen wird; die Angeklagten mogen gestindig sein
oder nicht, die Zeugen mdgen liigen oder nicht, die erhobenen
Zahlen sprechen gegen und fiir sie und fiir sich, die richter-
liche Beweiswiirdigung und damit die Wahrheitsfindung ganz
wesentlich erleichternd und verkiirzend! Weswegen hier dem
Nachweis der subjektiven Tatseitenerfiillung auch deshalb kein
so grofles Gewicht beigelegt zu werden briduchte; (aber Aus-
nahmen bestitigen auch hier die(se) Regel.60 Erweist sich
der Zeuge doch nach wie vor als das schlechteste und unzuver-
lassigste Beweismittel, das unser Strafrecht kennt. (Dahs H.,
Die Bewiltigung grofier Strafprozesse, 1974, 1538.) 67,68

Das Ermittlungsgeschift in Wirtschaftsstrafsachen hat mit dem
in iiblichen Strafsachen wohl das psychologische und proto-
kollmaflige grundsidtzlich gemein. In Wirtschaftsstrafsachen
kommen jedoch, entsprechend der Natur der Sache, einige
Besonderheiten hinzu, die die Vermehmung teils erleichtern,
zum grofiten Teil aber erschweren. Eine Erleichterung schafft
der Ermittlungsarbeit die Tatsache, da® von Anfang an mit
mehr und minder aufschlufreichen Indizien, nimlich buchhal-
terischen Belegen und Zahlen aus dem Rechnungswesen, sowie
typischen Wirtschaftsdaten, ‘‘gerechnet’” werden kann; da
diesen in diesem Rahmen eine in der Regel hohe Bedeutung
zukommt, kann hier ein Indizienprozef3 auch ohne zuséitzliches
Gestindnis befriedigender wirken!
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Alles in allem genommen, kann es auch nur die letztlich ent-
scheidende erkennende Ebene des Verhandlungsrichters (bzw.
-gerichts) sein, die den vorverfahrensmissigen Ebenen die
Kriterien sowohl fiir die schliefflich brauchbare Abklirung von
Fakten wie auch die fiir die entsprechende Absicherung von
Beweisen vorgibt, damit diese Ermittlungsergebnisse im Verifi-
zierungsfeuer der HV (Hauptverhandlung) eindeutig bestehen
oder ebenso falsifiziert und damit beweistechnisch erheblich
in Zweifel gezogen werden kdnnen, worin auch die Hauptauf-
gabe einer “kriminologischen Verfahrensforderung” lige!
(Siehe dazu den Aufsatz d. Verf.: “Zur Technik der Uberprii-
fung von Aussagen”, Gendrundschau, Wien 1967/5; sowie
Vermehmungskunde, Graz 1979 u.a.m.) Damit es (mit Dahs)
nicht so oft zu ‘“‘amorphen Beweiswiirdigungen und -feststel-
lungen” kommt und im Kreuz- und Fegefeuer der HV, die im
Vorverfahren ermittelten Daten und Beweise jedenfalls mehr
denn zuvor, das halten, was ihre Ermittler versprochen haben:
Verlafilich brauchbare Belege und nachkontrollierbare Unter-
lagen fiir oft genug schwerwiegende Entscheidungen abzugeben.

Alle diese Dinge, gehobenere Verfahrensweisen (auf dem Bo-
den einer noch kultivierteren Verfahrenskunde) und vor allem
auch die gebotene raschere Verfahrensdurchziehung, die sach-
bezogen treffsichere Behandlung von verfahrensbeteiligten
Menschen, wirklich egal welcher Herkunft, Rasse, Geschlecht,
als Zeugen und Angeklagte, die gleichzeitig konsequentere
Beachtung der Grund- und Menschenrechte und dergleichen
mehr, sind Dinge, die als Managementanweisung zur reibungs-
loseren Bewiltigung von Verfahren (zumal auch von “Grof-
verfahren”) nur aus dem Geiste der StPO zu entnehmen sind,
und doch zunehmend virtuoser beherrscht werden miissen;
zum ebenso zunehmenden Frommen der Verfahrensbeteilig-
ten, davon besonders der Betroffenen, der unverzichtbaren
Grund- und Menschenrechte und nicht zuletzt der Steuer-
zahler.

Und dazu insgesamt: Wie wichtig die routiniert-geschulte
Lésung von Rechtsfragen auch ist, bietet sie (mit K. Peters)
doch noch keine Gewihr dafiir, daf® man auch nur einen einzi-
gen Strafprozef richtig und menschlich durchzufiihren vermag!
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In diesem Zusammenhang mufd aber sogleich klargestellt wer-
den, daf’ der erkennende Richter verhalten ist, die materielle
Wahrheit zu ermitteln und festzustellen. Bei diesem spezifisch
richterlichen Geschift kénnen ihm auch keine Soziologien
helfen — wie sehr diese sich zunehmend auch fiir den Ermes-
sensbereich Strafzumessung und -vollzug fiir zustindig er-
achten koénnen; hier aber konnen sie dem Richter schon von
der Sache her weder helfen noch dreinreden!

Im iibrigen ist die Vernehmung auch in Wirtschaftssachen ein
psychologisch zu sehender, mitmenschlich wechselwirkender
Vorgang, bei dem die Persénlichkeit des Beschuldigten ebenso
im Vordergrund der vernehmungspsychologischen Betrachtung
zu stehen hat.

Bei Vernehmungen in Wirtschaftsstrafsachen ist aber auch zu
beachten, daf’ die Welt des Wirtschaftens grundsitzlich von der
Welt der Behdrden verschieden ist. Es wire daher vollkommen
verfehlt, an ein kaufminnisches Unternehmen und an einen
beschuldigten Unternehmer einen Beamtenmafistab anlegen
zu wollen. Beamte und Behdrden sind von dem harten Kon-
kurrenzkampf, den die Unternehmer tiglich bestehen miifien,
wenig oder gar nicht berithrt. Man darf auch nicht ungeduldig
werden, wenn Beschuldigte Sachen vorbringen oder Vor-
ginge erortern, die nicht in einem unmittelbaren Zusammen-
hang zur Sache stehen. Auch sind im Geschiftsleben Vorginge
hdufig, die zunidchst unverstindlich oder gar verdichtig er-
scheinen, die sich aber gleichwohl als harmlos erklidren lassen.

Von einer Bank aber zu verlangen, daf} sie ihre Geschifte eben-
so fiir jedermann einsichtig betreibt wie eine Hausfrau, wurde
von einem Ankliger in einem Prozefd gegen verantwortliche
Bankorgane (angesichts des grofien Bankeninfernos der Jahre
1929 — 1932) schon sehr naivlicherweise abverlangt. Anderer-
seits hat die Praxis auch schon dargetan, dafd die “ZU”’ gerade
durch die undurchsichtige Gestion von Hausbanken forciert
wurde, welche Wirksamkeiten allerdings erst lange Zeit nach
Abschluf einer causa ruchbar werden.

Der Typ des Wirtschaftstiters ist vernehmungspsychologisch
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in der Regel aber und dies aus vielen guten und oben schon
dargetanen Griinden jedenfalls die hirteste Nuf’ unter allen
moglichen anderen Titertypen. Da sie gerne dominieren, reden
sie auch mehr als andere Tatertypen; hierin liegen gewisse
Schwichen, die im iibertragenen Sinne der alten Judomethoden
zu niitzen, Sache des erfahrenen Untersuchungsfiihrers sein
wird.

Dabei erwiesen sich, wie dies nicht oft genug gesagt werden
kann, in praxi gerade Bankrotteure als nicht besonders weit-
sichtig und intelligent! Ihre Geltungssucht ist in der Regel
unverhiltnismaBig grofler als ihre rechnerische Umsicht und
Voraussicht. Schweizerische Personalreferenten haben dies
ebenso klar erkannt und raten ab, auffallend egozentrische
Geltungssiichtige mit der Bewiltigung von Risiken zu betrauen
oder solche gar als Leiter von Buchhaltungen und als Kas-
siere an Vertrauensposten zu setzen; wenn immer diese sich
vor Alternativen gestellt sehen, wihlen sie die auch fiir sie
giinstigeren. Bei Leugnung des subjektiven Erkennens der ZU
(der Wirtschaftskrise), das selbst bei aussichtslosen Situa-
tionen beobachtet werden kann, miissen zumeist eindringlich
Vorhalte aus dem mit Hilfe des Sachverstindigen erarbeiteten
Zahlenmaterial gemacht werden. In der Regel erlaubt dieses
den Zeitpunkt des Eintritts der ZU zeitlich sicher mit einem
Achsenkreuz zur Darstellung zu bringen. Wenn ein Gemein-
schuldner schiefilich mangels Mittel nicht einmal mehr in der
Lage war, selbst kleinste laufende Verbindlichkeiten wie Kam-
merumlagen, Kraftstoffe, Zeitschriftabonnements usw. zu
begleichen, sich u.U. sogar von seinen Mitarbeitern, denen
er die Lohne schuldig geblieben ist, Gelder ausleihen muf,
nur um die Absperrung des E-Stromes zu verhindern, dann
mufd dieser sich doch wohl die Unterstellung der “ZU” ab
eines gewissen Zeitraums gefallen lassen.

Die in diesem Zusammenhang vielfach zu hérenden, abschwei-
fenden Erklirungen, man koénne nicht einmal mehr iiber die
Bilanzzahlen des letzten Jahres oder der letzten Jahre etwas
sagen, da einem diese Daten vollig entschwunden seien, kon-
nen daher in der Regel wohl ebenso als bedenklich gewertet
und vermerkt werden. Andererseits ist der Richter aber auch
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verhalten, die unternehmerische Potenz eines Beschuldigten
zu erkunden, ein Umstand, der fiir die subjektiven Tatseiten
von hohem Belang sein kann. Dieses Geschift erledigt sich am
besten gleichfalls wihrend der Vernehmung, auf welche Weise
oft genug auch eine eingetretene Stagnation iiberwunden
werden kann.

Der Beschuldigte miifite jedenfalls spitestens in seiner Ver-
nehmung, auf die er sich ja lange vorbereiten kann (!), auch
um die Bedeutung seiner eigenen Zahlen wissen. Da gibt es
keine Ausrede, es sei denn, er verstiinde nichts oder sei un-
tiichtig, aber dann liefert er eben von der Seite her relevante
Materialien. Wenn ein Gemeinschuldner ndmlich nicht ein-
mal in der Lage ist, selbst kleinste laufende Verbindlichkei-
ten, wie seine Zeitungsabonnements, Miete, USt, seine Kam-
merumlagerungen und Versicherungsprimien laufend zu zah-
len, unter Umstinden auch die Léhne und Gehilter schuldig
bleibt und sich sogar von seinen Mitarbeitern deren Ersparnisse
ausleihen muf}, dann darf diesem doch wohl schon die Kennt-
nis seiner Zahlungsunfihigkeit zu einem bestimmten Zeit-
raum unterstellt werden.

In einem konkreten Fall vermochte der Unternehmer nicht
einmal die in der nimlichen Absicht an ihn gestellten Fragen
eines Betriebsberaters nach seiner eigenen Umsatzentwicklung
in Relation zu der seines Hauptkonkurrenten, iiber seine ei-
genen Leistungsreserven, iiber seine Raumkapazitat, iiber sei-
nen Bruttogewinn in Relation zu seinen Branchenkollegen,
iiber seine Kosten im Betriebsvergleich, liber seinen krisen-
festen EK-Bedarf usw. Auskunft zu geben. Es war offenbar
nur dem beriihmten Zufall zuzuschreiben, daf’ dieser Unter-
nehmer seinen Betrieb (mit den Gldubigergeldern) nicht auch
schon, zumal bei der geringen EK-Decke im Blindflug in den
Ruin gefiihrt hat. Der Betriebsberater wird sich jedenfalls
seinen Teil gedacht und entsprechend beraten haben. Hier
erweist es sich einmal mehr, wie wichtig diese Zwischenkon-
trollstellen sind (werden sie auch freiwillig angesprochen),
fiir den allgemeinen Gldubigerschutz und wie sehr sich aber
auch die in Rede stehenden Vorschriften insgesamt sich als
Glaubigerschutzvorschriften darstellen miissen — den Fiskus
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natiirlich miteingeschlossen. Erweisen sich doch gerade die
meisten Pleitiers, auch aus Intelligenzschwichen, den iiber-
nommenen Geschiften von vornherein minder gewachsen!

Dazu: Wird vom Beschuldigten zumal in rechnerischer Hinsicht
mit Recht eine verldflliche und iiberschaubare Ordnung ver-
langt, so hat dies billigerweise auch fiir den Untersuchungs-
fihrer wie fur den erkennenden Richter zu gelten. Es macht
ein schlechtes Bild, wenn ein solches Organ viele Minuten lang
nach einem bestimmten Faszikel sucht und der Beschuldigte
ihn dabei ironisch betrachtet.

Sind alle notwendigen Dinge getan, wird es sich als notwendig
erweisen, den Beschuldigten noch einmal zu den Gesamter-
gebnissen zu hoéren, wobei ihm verschiedene Widerspriiche
seiner frilheren Verantwortung mit den Untersuchungsergeb-
nissen eindringlich vor Augen zu fiihren sind. Es darf keines-
falls so weit kommen, da® der Beschuldigte dann spiter zu
behaupten vermag, er sei zu wenig zu Wort gekommen oder
man habe seine Antrige und Ausfiihrungen ungeniigend beach-
tet. Gar oft setzt auch ein versierter Betriiger seinen Stolz
darein, den Untersuchungsrichter zu foppen; wenn der Unter-
suchungsrichter dies merkt, wire es unklug, die Eitelkeit zu
besitzen, dem Mann zu zeigen, da® man gescheiter ist als er.
Der Untersuchungsrichter tut oft zunichst am besten daran,
zuzuhoren (Altmann, S. 83 ff.), wie iiberhaupt der Richter
zuhoren konnen muf. Hierin liegen denn auch die eigentli-
i:hen' Schwerpunkte einer modernen forensischen Krimino-
ogie!

Dabei gilt es als ein Kriterium fiir eine effiziente und zugleich
alle demokratischen Rechte beachtenden Vernehmung und
Protokolltechnik, wenn der Vernommene nach Durchsicht
seines Protokolls sagt, ja das ist richtig, so habe ich es gesagt,
so habe ich es gemeint!

Neben diesen verfahrenstechnischen Erfordernissen miissen
diesfalls aber auch noch die mit der Zeit wachsenden Betriebs-
wirtschaftlichen Einsichten auf seiten der Ermittlungs- und
Entscheidungsorgane hinzukommen. (Hier erscheint die nieder-
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lindische Praxis einmal mehr vorbildlich, wo die Ko&nigin
es sich nicht nehmen laf3t, hochst personlich die in Wirtschafts-
strafsachen titigen vorsitzenden Richter zu ernennen.)

Als duflere Zeichen fiir bevorstehende Zusammenbriche gel-
ten nach Zirpins aber auch nach meinen Erfahrungen im allge-
meinen: gehiufte Mahnungen, Exekutionsverfahren, Zwangs-
vollstreckungen, Wechselprolongierungen, Kreditaufschiibe,
wilde Verkidufe und Preisschleuderungen, Riickstinde an Mieten
und Lohnen, Kreditsperren, Lieferungen nur mehr gegen
Barzahlung, Offenbarungseide usw.

Wenn aber all diese Hinweise nicht vorliegen und, was gar
nicht so selten in praxi anzutreffen ist, die buchhalterischen
Unterlagen beiseite geschafft oder vernichtet worden sind —
Umstdnde, die die Untersuchungen an sich zu erschweren ver-
mochten, weswegen diese auch mit Recht in den meisten
strafrechtlichen Bestimmungen einer erhdéhten Strafsanktion
unterworfen erscheinen — dann muf® man eben unter anderem
auch zu umstindlichen und schwierigen Mafinahmen greifen:

Wie schwer und umstindlich die Abklirung einer Wirtschafts-
strafsache, vor allem einer betriigerischen Insolvenzstrafsache
werden kann, ergibt sich auch aus folgendem, aus der Praxis
des Verf. selbst entnommenen Beispiel: Da die buchmissi-
gen Grundaufzeichnungen und -daten fehlten, war der Un-
tersuchungsfiihrer verhalten, das ganze Lager einer grof’en
Miihle auf offentlichen Waagen unter Gendarmerieassistenz
abwigen zu lassen. Da aber die Versorgung der Bevolkerung
darunter nicht leiden durfte, mufiten diese Amtshandlun-
gen auch wihrend der beiden folgenden Nichte vorgenom-
men werden! 69

Aber auch in kriminal- und vor allem in vernehmungspsy-
chologischer Hinsicht kiinden sich zusitzliche, aus praxisnahen
Forschungen gewonnene Erkenntnisse an, die bald nicht
mehr iibersehen werden diirften: Gemeint smd hier weniger
die konstitutionspsychologischen Erfahrungen, sondern solche
aus der Denkpsychologie, einer Unterdisziplin, der auch im
privatwirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Sektor eine
grof’e Zukunft bevorsteht.

194



Es ist an sich leicht einzusehen, dafd es, der tiglichen Erfahrung
gemdfd, verschiedene Denktypen gibt, wie den rechnerisch-
analytisch-formalistisch ab- und eingestellten Denker, ande-
rerseits den lebensnidheren, “ganzheitlichen”, den wesentli-
chen Inhalt von Dingen vor deren dufleren Formen stellenden
Denker. Dafd diese Dinge auch im Alltag ihr Gewicht haben,
geht aus folgender Uberlieferung hervor: Dem Altmeister
Goethe war es als ganzheitlichem Denker nur mit Miihe ge-
lungen, sich in die Schriften des schwedischen analytischen
Denkers und Botanikers Linné einzulesen. Und geht es uns
zuweilen nicht ebenso, manche Biicher lesen wir, wenn
iiberhaupt, nur mit Mihe und Widerwillen. Ebenso muf} sich
dieses Phinomen in der Vernehmung in effizienten Uberein-
stimmungen, andererseits aber in einem verhidngnisvollen
sachabtriglichen Aneinandervorbeireden auswirken. Darauf
miifite jedenfalls in Hinkunft vielmehr Riicksicht genommen
werden. (Und so sehr soziologische Daten auch den Hori-
zont fir die Strafzumessung erweitern, so wenig vermag der
Richter gelegentlich seiner Wahrheits- und Urteilsfindung,
die das Verfahren beschliefen soll, damit etwas anzufan-

gen.)

Dariiberhinaus gibt es auch schon, vor allem aus den USA
kommende Einteilungen der Denker in Kategorien, also in
First-, Second- usw. -Denker. Es ist einleuchtend, daf8 Third-
denker sich als Unternehmer, aber auch als Manager in Kri-
senzeiten unvergleichlich schwerer tun als Firstthinker. Als
Thirddenker haben sich auch jene geltungssiichtigen Offiziere
erwiesen, die in Kriegseinsitzen ihnen anvertraute Leute
sinnlos opferten, nur um selbst Ruhm, Ansehen, Beférde-
rungen usw. zu erlangen. Insofern gesehen, vermdchten sich
diese schlechten Denkkategorien nachgerade und formlich
als gemeingefihrlich — dies wohl auch in wirtschaftlichen
und wirtschaftspolitischen Bereichen — erweisen!

In alledem liegt denn auch alles Handicap, das die Untersu-
chung, Vernehmung und Abkliarung von Wirtschaftsstrafsachen
gegeniiber allen anderen Deliktssparten so auflerordentlich er-
schwert. Dazu kommt, daf® die Marktwirtschaft als solche ihre
enorm kriminogene Auswirkung hat, als die liberaleren Aus-
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legungsmoglichkeiten der Rechtsinstitute und der leichtere
bzw. meist sehr erleichterte Vertrauensmif3brauch sich hier
geradezu anbieten. 0

Dafd die hier obwaltenden Zustinde alles in allem genommen
keine Idealzustinde sind, ist leicht einsehbar und im Hinblick
auf die sattsam bekannten und immer wieder ins Treffen
gefiihrten diffizilen Schwierigkeiten der Materie auch nicht
unverstindlich. Kein anderer als Freiherr von Jagemann, einer
der berihmtesten Inquirenten seiner Zeit, hat uns in seiner
noch immer lesenswerten ‘Gerichtlichen Untersuchungsur-
kunde” (1838/42) einen sehr beredten Beweis in der Bear-
beitung einer solchen Causa von anno dazumal geschildert:
“Dem Verfasser (v. Jagemann) kam in der Praxis ein Fall
vor, wo ein verschmitzter Rechner durch die Verwirrung sei-
nes Rechnungswesens und durch 1000filtige Winkelziige
2 Liquidationskommissire zur Veriicktheit brachte und die
Schwindsucht eines 3. bewirkte. Er selbst aber blieb im Ge-
nuss seiner schénen Besoldung bis zum Tode, der eintrat,
ehe noch ein Urteil erfolgt war.”7!

So weit die gute alte Zeit!

Indes ganz so schlimm ist es nicht geblieben. Die Praxis der
detektiven Revision hat in Anlehnung an das privatwirtschaft-
liche Revisionswesen Priifungsmethoden entwickelt, die sich
durchaus bewihrt haben!

Die moderne sachverstindige Revisionstechnik verbiirgt dank
ihrer modernen Methoden zunehmend rechnerisch so liicken-
lose innere Zusammenhinge und Erkenntniswerte, daf} die-
sen bereits der Charakter des strengen Sachbeweises — in
Anlehnung des Prinzips Zahlen als Inbegriffe des Seienden
anzusehen — zukommt, so dafd diese auch kriminalistisch
verwertbar sind und sich somit als Materialien darstellen,
auf denen sich die sicheren beweismifigen Feststellungen
und rechtlichen Schluf¥folgerungen fiir die Urteilsfindung
griinden lassen.

Und im Hinblick auf die Ursachen von gerade in letzter Zeit
196



sich hidufenden Grofinsolvenzen mit fiir die Glidubigerschaf-
ten in die Mrd.-Betrige gehenden Ausfdllen ist zu sagen, daf}
hier weniger schlampige Buchfiihrung mitverursachend sein
konnen (da Grof3betriebe ja bereits durchgehend iiber elek-
tronisch funktionierende Rechnungswesen verfiigen miissen),
sondern eher die nicht hinreichende Beachtung der sich aus
dem Rechnungswesen jeweils ergebenden Richt- und Kontroll-
werte, wie aber auch und dies in einem Bereich, in dem um-
sichtig vorausschauende Finanz- und Marketingpolitiken im-
mer unerldfilicher werden, bis zur Unverstindlichkeit gehende,
gravierendste Fehler im Management!

Es erscheint nachgerade irrational, nur den Selbstmordtrieben
kopfloser Lemminge vergleichbar, wie diese “goldenen’’, durch
marktwirtschaftliche Urerfahrungen gehirteten Finanzregeln
ausgerechnet in Krisenzeiten, groblichst und leistungsfeind-
lich mifdfachtet werden und auf diese Weise die Insolvenzzah-
len ins schier Uniibersehbare schnellen lassen! Dafd dabei die
vorgesehenen Kontrollen — wie die von iberlasteten und un-
informierten Aufsichtsriten usw. ebenfalls mehr als iiblich
und notig auslassen, vermag die (im Vordergrund stehende
Vertrauens-)Situation nur noch zusitzlich verschirfen, den
bis dahin latenter im an sich schon zu breiten Sog wirkenden
“Nichtleistungswettbewerb’ (i.S. Tiedemanns) erschiitternd
offenbarer zu Tage treten lassen.

Insgesamt genommen ist aber der Zusammenbruch einer wirt-
schaftlichen Existenz die Resultante verschiedener Krifte:
Von der hohen Politik angefangen bis zu den kleinen Fragen
des tdglichen Lebens, kann alles eine Rolle spielen. Modische
Geschmacksinderungen, technologische Neuerungen usw. Es
ist daher nicht ibertrieben, wenn all diese Einfluf(faktoren
und Komponenten die griindliche Untersuchung zumal von
Insolvenzstrafsachen sowohl zu einer wirtschaftskriminolo-
gischen wie aber auch zu einer ernsthaften wirtschaftssozio-
logischen Aufgabe machen.

Beispiele aus der letzten Zeit weisen darauf hin, daf selbst
die Innen- und Auf’enpolitik von Hausbanken mitentschei-
dend zur Errettung wie zum Ruin fiihren kénnen; Fritz Molden
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weild auch dariiber zu berichten, wie auch dariiber, dafd uner-
wartete Einginge wie Ausgidnge, wie das Ausbleiben von sicher
erhofften Eingingen einen nicht minder mitentscheidenden
Charakter haben und annehmen kénnen.

Jedenfalls sollten in Beachtung all dieser und anderer Erfah-
rungen vor allem auch nachfolgende Umstinde mehr als bis-
her Beachtung finden:

Das Fehlen wichtiger Daten in den Pflichtbilanzschemen der
§§ 152, 153 AktG wie z.B. der wahre Firmenwert, der Be-
schaftigungsgrad, die kartellmdfhige Bindung und vor allem
das die Bestimmungen des Grundwertes Liquiditit behin-
dernde Fehlen der Filligkeiten. Ohne diese Daten kann man
auch bei einem gewinnbringenden Unternehmen nicht sagen,
dafd dasselbe hervorragend sei, weil man nicht weif3, wie sich
die Positionen nach links und rechts zueinander verhalten;
denn die Filligkeiten der Forderungen und vor allem der
Verbindlichkeiten kennt man nicht. (Letztlich erweisen sich
]d)och i)mrner wieder letztere allein als die absolut sicheren
aten.

Eine Trennung von Geschiftsvermégen und Privatvermogen
in den rechnerischen Unterlagen und Ausweisungen erscheint
der Mehrzahl der Experten nach wie vor unerlifdlich, wenn-
gleich sich die Stimmen mehren, die eine separierte Bekannt-
gabe des Privatvermégens (auf das bei Personalfirmen im
Konkursfall ohnedies schon primir zuriickgegriffen werden
muf), fir wiinschenswert und zweckdienlich halten. Bei Per-
sonalfirmen wird das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein von Privatvermdgen niamlich leider erst zu einem Zeit-
punkt bekannt, wenn es fiir entsprechende Glidubigerverfii-
gungen zu spit ist!

Die Schwierigkeit des Nachweises des Vorsatzes in einer Ma-
terie, die weitgehend auf subjektiven Schitzungen basiert.
Es sind dies Umstinde, die schon in den zwanziger Jahren so
virulent geworden sind, daBd sich (It. H.F. Marker, S. 11) Schdr-
Prion schon 1932 veranlasst gesehen haben, darzutun, daf
“Bilanzkiinstler’” stets nach Belieben Konten und Posten zu-
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sammengezogen und zerlegt, Gewinnposten mit Verlustpo-
sten kompensiert, sowie Bilanzwerte gestreckt und verkiirzt,
fiktive Posten eingestellt, Anlagenzuginge als Aufwand ge-
bucht, Aufwendungen aktiviert, Abschreibungen vergrofiert
oder verkleinert haben.

Zusammenfassende Ausblicke

Die Berechtigung dieser Betrachtungsweisen haben, wie ebenso
weithin unbekannt geblieben ist, indirekt selbst Personlich-
keiten eingerdumt, die gemeinhin als extremkapitalistisch
beschrieben erscheinen wie z.B. Adam Smith, der da sagte,
daf} die, seine freie Wirtschaft nur funktionieren konne, wenn
sich alle an deren Regeln hielten; und Henry Ford und der
Reifenfabrikant Firestone bekannten, dafl die eigentliche
Aufgabe des Wirtschaftens darin bestinden, die Waren immer
besser und die Preise immer niedriger zu gestalten bzw. daf
ein Unternehmer, der keinen anderen Grund im Wirtschaften
sehe, als Geld zu verdienen, ohne geniigenden Grund im Ge-
schiftsleben stiinde!

Im besonderen ist es eben die Insolvenzkriminalitit, die wie
dargetan, am unvergleichlich wirksamsten die wirtschaftliche
Ordnung destruktivst tangiert, die den Glaubigern einschlief}-
lich des Fiskus aber auch den Mitarbeitern, die als eiserne
Haftung (Ration) dienende Grundsubstanz, das Haftungs-
kapital bis zur Vernichtung verringert.

Und da diese Seite der Betrachtung auch einen mit ihr zu-
nehmend unabdingbarer werdenden ethischen Charakter hat,
der wiederum unverzichtbar in der Menschenwiirde aller Inter-
essierten und betroffenen Mitarbeiter begriindet ist, gilt auch
fur alle Zeiten unverrickbar die elementare Gleichung, wo-
nach sich die Erzeugungs- und Verteilungsmacht Wirtschaft
ebensowenig auf platten Niitzlichkeitserwigungen allein griinden
und betreiben lif’t wie die der Ordnungsmacht Recht, die
unteilbar ist und die Grund- und Menschenrechte daher auch
nicht beliebig zeitweilig ausklammern lassen kann’2,73,74,75,76
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Damit bleibt klar: Diese sozialen Grundtatbestinde Recht und
Wirtschaft bediirften vielmehr nur einer noch klareren, kon-
struktiveren Konzeption, die in der Forderung zu gipfeln
hat, dafd es zwischen ihnen keine prinzipielle Antithese geben
darf; womit aber auch das sich noch immer im Entstehen be-
findliche Gebidude eines neueren Wirtschaftsstrafrechts auch
von der Seite eine mitentscheidende Ausrichtung und Sinn-
filllung erhielte!

Als ein notwendig ruhender Pol, als ein Ecksatz, muf3 daher
aber auch diesfalls mit aller Klarheit die berechenbare Bindung
an das normierende Gesetz (nullum crimen sine lege) als unab-
dingbarer Kern und bleibende Notwendigkeit auch aller Kri-
minalistik festgestellt bleiben, da diese allein die Bewahrung
und Kontrolle der stets unverzichtbar gebotenen Justizfor-
migkeit des Verfahrens ermoglichte; (daf® es daneben anti-
soziales bis kriminogenes Verhalten, das vom Strafgesetz nicht
bedroht ist, die wahre Menge gibt, wird zunehmend klarer,
kann aber die hohe Bedeutung des Satzes nicht mindern,
fiihrte in der Zukunft nur zu einer subtileren Ausweitung
strafbarer Tatbestinde, so in etwa auch in Richtung einer
sich ebenfalls schon abzeichnenden “Wissenschaftskriminali-
tit” i.S. O. Prokops. (1975).77
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Anmerkungen

1

Der elementare Charakter der Wirtschaft ergibt sich auch schon aus der Not-
wendigkeit, insbesondere auch die eiserne Ration der Gesellschaften sicher-
zustellen.

Wenn z.B. ein Finanzminister eine Steueramnestie erlaBt und damit den
Steuersiindern, die sich rechtzeitig erkldaren, Strafnachsicht verspricht, weil
er sich einen Eingang von 7 Mrd. verspricht, dieweil nur wenige Millionen
Einheiten der Landeswihrung eintrudeln, dann erscheint dieser Finanz-
minister zu optimistisch, dies umsomehr, als ihm zuvor seitens von Wirt-
schaftstreuhandern und Steuerberatern eben ein solches Ergebnis vorherge-
sagt worden ist. Andererseits war die Osterreichische Postsparkasse im Mirz
1977 véllig freimiitig und unverbliimt mit Postwurfsendungen, Privatgel-
dern, von denen niemand etwas wissen soll, sogenannte eiserne Reserven
anonym auf ein Privatpostsparbuch mit Losungswort anzulegen, als ano-
nyme und sichere Geldanlage, womit man also gehortete (Schwarz-)Gelder
auch formlos weitergeben konnen "sollte”. Eine fast zu sagen hochoffizielle
Einladung zur Hinterziehung von Vermoégenssteuern beliebigen Ausmas-
ses! (Trotzdem ist die Bilanzsumme auch per 1983 der Mrd.-Grenze nicht
einmal nahe gekommen.)

Diese 30 Mill. Arbeitslose stellen einen "Holocaust sui generis” von un-
glaublichen Auswirkungen auf den einzelnen wie auf die Gesellschaft dar.
Und die Tatsache, dafl gerade auch in diesen Zeiten in der Dritten Welt
wochentlich 280 000 Kinder verhungern, beweist nur ebenso, daB die Wirt-
schaft ihre klassische. Aufgabe der Deckung des ndtigen Bedarfs derzeit
nicht oder nur teilweise erfiillen kann, daB sie mit den herkdmmlichen
Behelfen und Denkweisen die Dinge nicht in den Griff bekommt. Bei dem
technischen Stand der Dinge diirfte es einfach nicht vorkommen, daB die
Presse immer wieder Schreckensnachrichten vermelden mubB, wie z.B., daB
in der Dritten Welt alle drei Minuten ein Kind Hungers sterben miisse. Das
ist viel mehr als ein beschimendes Versagen des Verteilungssektors der
"Weltwirtschaft”, vielmehr ein moralisches, damit aber auch schon und
zumindest ein kriminogenes Zeugnis eines Nichtleistungswillens. (Kronen-
Zeitung, Wien 25.12.1983).

Als Prof. F. Hayek, der GroBvater der gegenwirtigen englischen Wirtschafts-
methode, darauf hingewiesen wurde, dall diese bisher zwar nicht saniert,
aber eine Zunahme der Arbeitslosen gebracht habe, antwortete er cool wie
ein Englinder, daB dann eben die Arbeitslosenrate von 10% nicht hoch
genug sei. (F.G. Hanke, S. 14) — Man muB offenbar, um als groBer National-
okonom und Nobelpreistriger zu gelten, besonders unmenschlich und
daher auch schon kriminogene Theorien aufstellen. Es waren bisher auch
nur die dafiir, die nicht zu den 10% gehdrten.
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Wenn es da und dort nicht mehr Arbeitslose gibt, so ist dies geopolitisch —
ein altes brauchbares Wort — auch in Osterreich auf die spezifisch nationale
Mentalitdt — zu erkldren. Diese kann allerdings auch dann inhuman werden,
wenn der Gastarbeiter ausgewiesen werden muB, wo er hoffen konnte, wih-
rend er anderwirts mit dem Auslaufen von Vertragen rechnen konnte, muBte.

Ein gut ausgebildeter junger Mann ohne Geld ist mehr wert als einer mit
Geld, aber ohne Ausbildung; schlieBlich muB uns auch die Oma, die sich
mit viel Liebe jahrelang als Babysitterin abmiiht, als qualitativ produktiv
erscheinen. Es war F. List, der die deutschen und nordamerikanischen
Eisenbahnlinien konzipierte und der sich 1859 in Kufstein aus Verzweiflung
iber die folgenschwere-kriminogene Engstirnigkeit seiner Zeitgenossen
erschoB. Heute wiirde er vermutlich dasselbe tun, wenn er mitansehen
miiBte, wie seine Kapitalien héherer Ordnung mit FiiBen getreten werden.
Diese Kapitalien hoherer Ordnung verdienten aber heute mehr denn je kul-
tiviert zu werden, vermochten sie doch die Bilanzsumme der Dienstlei-
stungsbilanz der Nation noch erheblich anzuheben und damit Verluste
durchaus vertretbar gelten zu lassen.

Diese Arbeit bezieht sich im Kern auf entsprechend abgerundete Vortrige,
die der Verf. am 20.5.1963 gelegentlich einer Arbeitstagung iiber die Grund-
lagen der Wirtschaftskriminalitit im Bundeskriminalamt Wiesbaden, am
28.11.1963 im Univ. Institut fir Kriminologie der Universitit Wien, am
7.11.1967 im Kriminalistischen Institut des Kantons Ziirich und am 16.6.1977
im Rahmen einer vom Institut fiir Osterreichische Rechtsgeschichte einge-
richteten Veranstaltung an der Universitdt Graz gehalten hat.

Dies sei auch schon deshalb nétig, weil die zustindigen Lehren sich darum
bislang noch iiberhaupt nicht gekiimmert haben; erst die Soziologie hat sich
darum “ansatzweise” bemiiht. — Wenn die Strafrechtswissenschaften sich
daher der zunehmenden Vorwiirfe der Soziologie erwehren wollen, sie seien
nicht in der Lage u.a. auch mit den zeitgemiBen Formen der Wirtschaftskri-
minalitit fertig zu werden, dann wird es Zeit, daB sie sich darum mehr als
bisher bemiihen, wollen sie es vermeiden, in Hinkunft die Zielsetzungen
noch profilierter als bisher von den Soziologen — vor allem der USA - vor-
gesetzt zu bekommen! (Nach E. Sutherland und F. Auber argumentiert die
US-Kriminologie denn auch wesentlich sozialkritischer und vor allem vom
Wesen her unterschiedlicher gegeniiber den primitiven Eigentumsdelikten!)
Letzten Endes belegt auch diese Situation nur die Annahme (E. Schmidts),
daB die Justiz als solche erheblich an EinfluBmoglichkeiten abgenommen
hat. Auch die von Jeschek vorgenommene Einflihrung in das StGB 75 (17.
Auflage d. Becktexte S. 17) hat zwar noch den Terminus "Wirtschaftsstraf-
recht” vermieden, aber dafiir immerhin Ausdriicke wie Wirtschaftskriminali-
tit und sogar den eines modernen ,white collar crime” (!) zur erklirenden
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Verweisung der in den Abschnitten 22—25 eingestreuten Strafbestimmung
wirtschaftlichen Charakters verwendet.

Von Wirtschaftsdelikten im eigentlichen Sinne des Wortes kann man krimi-
nalistisch oder strafrechtlich auch hier nur dann sprechen, wenn entweder
die Begehungsweise (sogenannte Deckungshandlungen) sich stofflich mit
dem kaufménnischen Rechnungswesen konfrontieren lassen, oder wenn die
Tat sich speziell gegen wirtschaftsstrafrechtliche Bestimmungen richtet.
Auch hieraus wird ersichtlich, daB im Zeitalter der Spezialisierung unverse-
hens auch dieses Gebiet der Wirtschaftskriminalitit ein Spezialgebiet gewor-
den ist, dessen sachgerechte Betreuung wohl eben nur wiederum von Spe-
zialisten ausgeiibt werden kann. Die unbestrittene starke Seite des juristi-
schen Denkens liegt zwar in der stets rasch vorabgewonnenen Findung des
(allerdings vornehmlich und notwendig juristisch aspektierten) ursiachlichen
Schwerpunktes, wihrenddem hingegen die Vorziige des wirtschaftlichen
Denkens in der unerschopflich-dynamischen Kraft liegen, die Dinge immer
wieder gemiB den wirtschaftlichen Gegebenheiten (Produktion, Kaufkraft,
Bedarf, etc.) zu gestalten, wobei die rechtliche Formulierung den umgestal-
teten Verhiltnissen nahe kommt, daB ho. (im Gegensatz zur Wirklichkeit, in
der taglichen Wirtschaftsstrafsachen verhandelt werden) zwar noch nicht der
Begriff "Wirtschaftsstrafrecht” anerkannt existiert, geschweige umschrieben
ist, daB es aber andererseits neben dem schon erwihnten niederldndischen
Wirtschaftsstrafrecht (ein solches gibt es iibrigens seit 1930 auch schon in
Italien!) in der BRD schon eigene Wirtschaftsstrafkammern mit entspre-
chend vorgebildeten Richtern als Vorsitzende gibt!

Bei den Steuern handelt es sich nach Terstegen und anderen Experten pri-
mir um Wettbewerbsdelikte. Zybon hat auch dazu ein schones Beispiel
erwiahnt (S. 10, 14f.). An welchem sich iibrigens das Begriffsmerkmal fir
wirtschaftskriminelles Handeln, nimlich des Mibrauches von Formen und
Gestaltungsmoglichkeiten des biirgerlichen Rechts (an sich ein steuerrecht-
licher Terminus aus dem § 6 des bd. SteueranpassungsGes.), einmal mehr
nachgerade belegmiBig nachweisen und darstellen 14Bt.

Diese grobe Ubersicht konnte natiirlich nur einige Schwerpunkte der Wirt-
schaftskriminalitit im deutschsprachigen Raum wiedergeben, eine vollstin-
dige Aufzdhlung ist bisher nur anndhernd versucht worden; so lieferte
Berckhauer mit der Wiedergabe der seitens der groBen "Schwerpunktsstaats-
anwaltschaften” der BRD vor allem als ahndungswiirdig befundenen und
deshalb in nach Sachgebieten erfolgten Unterteilung der Wirtschaftskrimi-
nalitit gewisse Anhaltspunkte dafiir: Lebensmittel Ges., Umweltschutz,
Steuerdelikte, Konkurssachen, Zolldelikte, Wettbewerbssachen, WeinGes.,
Miinz- und Falschgeldstrafsachen, ArbeitsforderungsGes., Arzneimittel-
Ges., DevisenbewirtschaftungsGes., Wasserschutzsachen, WiStrfG., Urh-
Ges., GenG., Scheck- und Wechselmanipulationen, UWG, PatG., Rausch-
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mittelsachen; es fallt auf, daB allerdings einige bedeutsame Wirtschafts-
Ges. und -sachen fehlen, wie z.B. die Buch- und Bilanzdelikte, der Subven-
tionsbetrug, die Untreue usf. (wie sie der Verf. in seiner Einzeldarstellung
des Wirtschaftsstrafrechts, 2. Auflage, Eisenstadt 1981 vollstindig zur Dar-
stellung bringen konnte). Dazu wiren weiters zu rechnen, die im Geld-, Kre-
dit-, Kapital- und Wiahrungswesen anfallenden Delikte, wie Miinz- und
Banknotenfilschungen, Devisendelikte usf.; aus dem Bereich der Landwirt-
schaft und der Lebensmittelproduktion VerstoBe gegen das LMG, das Wein-
und EssigGes., der Fleischbeschauordnung usf.; die ndchste und letzte
Gruppe vereinigte schlieBlich die {ibrigen noch weithin verstreuten und tat-
bestandsmaBig zu heterogenen, als unter einem Hut zu bringenden Delikte.

11 Folgende Zahlen belegen diese "Rangordnung”: So wurden in der BRD
bereits im Jahre 1965 rund 3000 Konkurse eréffnet, in Osterreich bewegen
sich diese Zahlen entsprechend dem Bevolkerungsabstand gegeniiber der
Deutschen Bundesrepublik konstant um 1/10 bis 1/5 der deutschen Daten;
konkret belief sich der Konkursanfall im ersten Halbjahr 1965 in Osterreich
auf 244 Fille und die Zahl der Ausgleiche auf 78. Die Tendenz ist steigend,
desgleichen nehmen die sogenannten "Millionenkonkurse” zu. Da wie dort
gehen die hierbei fehlgeleiteten Kapitalmengen in die Hunderte von Millio-
nen Schilling bzw. D-Mark (fiir Osterreich allein wurde fiir 1965 eine auf die-
sem Wege verursachte Kapitalfehlleitung von 150 bis 200 Millionen Schilling
geschatzt). Es kann daher sehr wohl gesagt werden, daB speziell dem Insol-
venzstrafrecht, dem statistisch hdufigsten Wirtschaftsdelikt des Wirtschafts-
strafrechtes bzw. der Wirtschaftskriminalitit eine auBerordentlich hohe
volkswirtschaftspolitische Bedeutung zukommt! — Ein Anla mehr, das
Gebiet pfleglicher als bisher zu betreuen, die Forschungsergebnisse dessel-
ben mehr als bisher der Aufklirung zur Verfiigung zu stellen.

12 Welche Effizienzen aber ¢in solches gerne mit Augenzwinkern als Kavaliers-
delikt toleriertes Steuervergehen haben kann, ergibt sich (It. Zybon) einmal
mehr und mehr klar aus folgendem Fall, in dem ein von einem besonders
smarten Geschiftsmann im Wege von Abgabenhinterziechungen erschwin-
delter ’Gewinn aus dem Nichts” im AusmaB von 2 Millionen DM in einem
entscheidenden Konjunkturzeitpunkt in zusidtzliche Investitionen kanali-
siert werden konnte. Damit hatte er gegeniiber seinen steuerehrlich geblie-
benen Branchenkollegen einen beachtlichen Investitionsvorsprung erzielt.
Auf diese Weise konnte er sich an die Branchenspitze setzen und, nachdem
er zufolge seiner Spitzenposition einen mehrere Millionen DM betragenden
Gewinn erzielte, ein Umstand, der ihm auch infolge Riickzahlung der 2 Mil-
lionen an das Finanzamt Straflosigkeit einbrachte, an der Spitze bleiben.
Uber die Gedanken seiner steuerehrlichen Kollegen, die auf diese Weise an
die Wand gepresst worden sind, wollen wir uns hier erst gar nicht auslassen.
Hier wurde jedenfalls eine branchenbeherrschende Stellung nicht aufgrund
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von Leistungen, sondern aufgrund kriminellen Verhaltens erreicht und
behalten; ein Umstand, der nicht nur wettbewerbs-, sondern auch leistungs-
verzerrend wirken und insoferne, letztlich und in summa auch die Inflation
anheizen muB. Eine freie Wirtschaft kann aber schon nach Adam Smith nur
funktionieren, wenn ihre Mitglieder die Gesetze respektieren!

Betzl K.M., Sicherung des Rechnungswesens, Kéln 1974, S. 1f.
Mommsen Th., Moderne Wirtschaftsdelikte, Libek 1954, S. 13f.

Siehe dazu den Aufsatz des Verf.; "Die kriminalistische Bedeutung des kauf-
minnischen Rechnungswesens” (Eine Ubersicht fiir die Praxis), Zeitschrift
f. d. gesamte Strafrechtswissenschaft, Kéln-Berlin 1963/75/3.

Illetschko L., Grundziige des Buchhaltungs- und Bilanzrechts, Wien 1952.

Der Unternehmer- bzw. Glaubigerschutz und auch der Schutz der Markt-
und Volkswirtschaft sind selbst rechtlich noch kaum ausreichend gesichert!
Wie auch der strafrechtliche Schutz der Buchhaltung die merkwiirdige Ten-
denz zeigt abzunehmen und dies trotz des weltweiten Trends, das Rech-
nungswesen (durch Automation und EDV) aufwandreichst aufzuwerten.

Kifer, Berner Kommentar S. 280.

Das deutsche und osterreichische Handelsrecht schreibt dem Kaufmann im
§ 38 des Handelsgesetzbuches vor, Biicher nach den ”Grundsitzen ord-
nungsmaiBiger Buchfiihrung” — im folgenden mit GoB bezeichnet — zu fiih-
ren: "Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Biicher zu fiihren und in diesen seine
Handelsgeschifte und die Lage seines Vermdgens nach den Grundsitzen
ordnungsmaBiger Buchfiihrung ersichtlich zu machen.”

Das Schweizerische Obligationenrecht hat diese Forderung im Art. 656 ver-
ankert.

Leffson, 1982/21f.

ter Vehn. A., Die Entwicklung der Bilanzauffassungen bis zum AHGB, Z{B
1929, S. 167.

Brunnmeier A., Laufende Buchfiihrung und Buchfiihrungstitigkeit nach
den Grundsitzen ordnungsgemaBer Buchfiihrung, unverdffentlichte Ver-
vielfdltigung. Miinchen 1977/9.

Leffson, 1982/143.
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Savary J., Le Parfait Negociant, Paris 1975.

Diese Beweiskraft hat schon das Hamburger Stadtrecht (Statuten) aus dem
17. Jahrhundert klar erkannt, wenn es (It. Penndorf, 1913 S. 235 ff.) in seinem
6. Art. dazu dekredierte: "Wenn Kaufleute und diejenigen, so offenen Kram
und Laden halten, auch Brauer, ihre Schuld- und andere Handelsbiicher zur
Beweisung ihrer daselbst eingeschriebenen Schulden und Handlung gericht-
lich produzieren und dieselben Kauf- und Handelsleute in ihren Gewerben
aufrichtig befunden und eines guten Leumunds sind, auch ihre Handels-
bilicher ordentlich, richtig, ehrbarer Kaufleute Gebrauch gemiB gehalten
und darin nicht allein creditum, sondern auch debitum mit Benennung des
Jahres, Monats und Tages geschrieben, die Ursache der Schuld gemeldet
und diese Schuld nicht libermiBig, und der Gegenteil solche Biicher durch
keine Gegenbeweisung oder rechtmiBige Vermutung kann ablehnen, so
wird ihnen, in Sachen, ihr Gewerbe und Hantierung belangen so viel Glau-
ben gegeben, daB dem Produzenten der Eid zur vélligen Beweisung zu-
erkannt werden mag.”

Denselben Wortlaut hatte (It. Penndorf ebenda) spiter der 5. Art. der neuen
revidierten Gerichtsordnung vom Jahre 1711. (Siehe dazu auch Schmalen-
bach, Dynamische Bilanz, 12. Aufl., S. 153.)

Le Coutre, Walter, Grundziige, S. 248f.

Leffson 1982 /421.

Kalveram, S. Anm. 123 u. Leffson, 1982/ 78.

Die Weltwoche Ziirich, 14.4.1960, Nr. 1374.
Schmalenbach, »Zur Reform der Aktienbilanz”, 1927.

Wenn so z.B. eine Ware mit 18.000 preislich bewertet (und verkauft) wird, so
ist darin bereits der Gewinn enthalten. Eine solche Vorwegnahme des
Gewinns ist aber mit dem wichtigsten Bewertungsgrundsatz, dem Grund-
satz der kaufmannischen Vorsicht, nicht vereinbar, denn dieser Grundsatz
besagt, daB nicht realisierte Gewinne nicht ausgewiesen werden diirfen. Ein
Gewinn entsteht erst dann, wenn die Waren verkauft sind. Erst dann gilt ein
Gewinn als realisiert (die verkaufte Ware steht ja schon unter der Position
?Lieferforderungen”). Streng genommen diirfte man einen Gewinn sogar
erst dann als realisiert — als wirklich vorhanden — annehmen, wenn die ver-
kaufte Ware auch bezahlt ist.

Das sich hinter dem aus der amerikanischen Bankwelt stammenden Aus-
druck "Window dressing” verbergende Phinomen ist demhingegen straf-
rechtlich unerheblich und bedeutet lediglich soviel wie harmlose, kaum
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noch als Bilanzfristuren zu bezeichnende Ubertreibungen, Aufmachung
(make up). Es bezeichnet z.B. ein Unternehmer seine beiden Mopeds groB-
spurig als Kfz-Park. Dieser Ausdruck ist mittlerweile auch schon in der euro-
paischen Geschifts- und Bankwelt heimisch geworden. Man versteht hier-
unter den Versuch, durch bewuBte Manipulationen der Bilanz ein moglichst
glnstiges Bild zu verleihen. Window dressing ist keineswegs schon eine
Bilanzfilschung, sondern auch eine Technik, um am Bilanzstichtag mog-
lichst groBe fliissige Mittel aufzuweisen, um eine starke Zahlungsbereit-
schaft zu belegen.

An sich vermag der Bilanzierende dem kritischen Bilanzanalytiker mannig-
fache Hindernisse in den Weg zu legen, ohne daB er gegen irgendeine Regel
verstoBt. Er kann die Bilanz dirftig und reichlich gliedern und sich den
Bilanzstichtag auswihlen; das ist insbesondere dann ein bedeutsamer
Umstand, wenn irgendwelche Wahrungsanderungen zu erwarten sind. An
Manipulationsmoéglichkeiten im Zusammenhang mit der EDV verblieben
solche von Angestellten, und zwar erscheinen diese auf Unterschlagungen
reduziert (It. Betzl a.a.0. S. 107 ist darin die eigentliche Computerkriminali-
tat zu sehen). Aber auch dieser den Angestellten vorbehaltene Aktionsspiel-
raum ist nicht so groB, wie man meinen mdéchte. (So auch Mommsen Th.,
Moderne Wirtschaftsdelikte, Liibeck, 1954, S. 117f)

Es ist offenbar Gepflogenheit geworden, unwahre Bilanzen vorzulegen, um
Kredite zu erhalten (Mergen) und im Wohnsektor droht die Asozialitit zur
Norm zu werden. Ein Wiener Richter meinte daher auch schon einmal, daB
er sich bereits nachgerade geniere, einen kleinen Dieb zu verurteilen, wo die
groBen Wirtschaftstiter vielfach mangels Beweisen frei ausgehen miissen.
Auf diese Weise wird die soziale Marktwirtschaft aber (mit Ritter ebenso
typisch) durch allgemeine VertrauensmiBbrauche auch schon seitens der
Vorhofe folgenschwer verraten. Und so kommt es dahin, daB allzuviele Biir-
ger sich mit den Tatern zu identifizieren beginnen, weswegen der Diebstahl
einer Semmel selbst unter allzuvielen Biirgern noch immer fiir unertragli-
cher gehalten wird, als (mit Bauer) der betriigerische Verkauf von x-tausend
Wertpapieren. Kriminogen sind nach Mergen namlich auch Gesetze, die
nicht durchgefiihrt werden oder nicht durchgefiihrt werden kénnen.

Und ein Sprecher der Kammer fiir Wirtschaftstreuhdnder in Wien hat dazu
bei der vorhin erwidhnten Enquéte iber Wirtschaftskriminalitit festgestellt,
er sagte festgestellt, "daB unsere Handelsbilanzen in der Regel nicht geei-
gnet sind, die wahre wirtschaftliche Vermogenssituation wiederzugeben, da
konzediert werden muB, daB das fiir die Bewertung giiltige Anschaffungs-
prinzip in der starren Form nicht immer wirtschaftlich sinnvoll aufrechter-
halten werden kann. Das Prinzip der kaufmidnnischen Vorsicht, somit das
Imparititsprinzip in der Bewertung, wonach die Aktiven einer Niederst-
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bewertung, die Passiven einer Hochstbewertung unterliegen, wird in der
Abwigung den Sachverstiandigen eine besonderes hohe Verantwortung auf-
erlegen.”!

Es ist ebensowenig weit bekannt, daB es »gute Griinde« geben kann, eine
Bilanz sowohl so giinstig, wie aber auch so ungiinstig wie nur moglich zur
Darstellung zu bringen: Motive flir erhebliche giinstiger Bilanzdarstellungen
sind: Anlocken und Tauschung von Teilhabern, Partnern und Miindeln,
Irrefihrung von Kreditgebern, Griindungsbetrug. Tauschung gelegentlich
von Fusionen, Verstaatlichungen usf. bzw. VerduBerung, Tduschung von
Gldubigern bei Insolvenzen (um Zeit fiir Moratorien usf. zu gewinnen). Fiir
die Angabe zu hoher Passiven konnen folgende Motive sprechen:

1) Steuerhinterziehung, 2) Ubervorteilung ausscheidender Teilhaber, 3) Irre-
fihrung der Glidubiger, um sie von weiteren Angriffen abzuhalten und Gel-
tendmachung erdichteter Schulden beim betriigerischen Bankrott (et vice
versa) und 4) Ubervorteilung ausscheidender Teilhaber und Benachteili-
gung der Aktiondre (betr. Dividenden).

Dementsprechend sind als Leidtragende von Bilanzdelikten anzusehen:
a) Fiskus, b) Aktiondre, ¢) Geschiftspartner und Kreditgeber und d) Glaubi-
ger, Teilhaber und Miindel; also ein durchaus beachtlich groBer Interessen-
tenkreis, der sich schon beizeiten um die Gefahrensmoéglichkeiten dieser
Geschiftsbereiche interessieren sollte.

Niklisch, Handworterbuch der Betriebswirtschaft, Stuttgart 1926, S. 1382f.

Erginzend darf hier auf den Aufsatz des Verf. verwiesen werden: "Die
Bilanzfilschungen der Leipziger Notenbank”, Archiv 1977, Bd. 159, 3. und 4.
Heft; der sich als ein historischer Beitrag zur Phinomenologie der Bilanz-
delikte darstellt.

Die unvergleichlich weitere Verbreitung des Schecks in England hingt nicht
zuletzt damit zusammen, daB im englischen Recht die Ausstellung un-
gedeckter Checks fiir sich ungleich strenger geahndet wird. Diese oben
erwiahnte Zahl von 53000 monatlichen gefdlschter bzw. ungedeckt aus-
gestellter Checks in der BRD spricht jedenfalls fiir sich und damit aber
auch fur eine weitaus strengere Ahndung auch dieser Art Wirtschaftsdelikte.

Jede Schicht tut anscheinend auch hier, was sie nur kann (Reiserechnungen
von Beamten usw.), dazu kommen frisierte gefdlschte Handwerkerabrech-
nungen. Mir selbst wurde einmal nach einem kleinen Pannenschaden ein
nicht beschadigter Kofferraumdeckel durch einen neuen ersetzt und ange-
rechnet, und der Firmenchef war dariiber — zur Rede gestellt — gar nicht
betroffen; er lichelte nur "schlitziugig”, als ich ihm sagte, daB hier ein glat-
ter Betrug vorlidge.
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Da aber die freie Marktwirtschaft — selbst nach Adam Smith — als solche nur
funktionieren kann, wenn alle Marktteilnehmer die Regeln beachten, dies
aber, wie tidglich zu beweisen ist, nicht der Fall ist, gibt es auch immer wieder
diese gottgewollten Konjunkturkrisen mit den chaotisch-kriminogenen Stro-
mungen.

Die Kosten der White collar-Verbrechen sind wahrscheinlich etliche Male so
hoch wie die Kosten aller Verbrechen, die gewdhnlich im Kriminalitatspro-
blem eingeschlossen werden. (E. Sutherland, zit. von E. Konig in seiner
"Kriminalsoziologie”, Frankfurt/M., 1968).

Sutherland (a.a.O. S. 95) meinte dazu, daB Ivar Kreuger, der sich allein 350
Mill. Dollar ergaunert hatte, einen 2000 mal so groBen Schaden angerichtet
habe als die Diebe und Riuber des Jahres 1938 zusammen.

Zybon A., Wirtschaftskriminalitit als gesamtwirtschaftliches Problem, Miin-
chen 1972.

Kaiser G., in Kriminalistik, 1978 /1.

Wenn nach G. Schmélders die unrechtmiBige Bereicherung auf Kosten
einer unbestimmten Anzahl von Geschiddigten ein Wirtschaftsdelikten
gemeinsames Merkmal ist, dann trifft dies jedoch fiir einige Delikte, wie
etwa den Wucher, nicht zu. Diese Deliktsarten treten auch noch mehr
zuriick, obgleich sie zumal in den GroBstadten in der Form des Mieten- und
Wohnungswuchers tagtiglich abertausendmal gesetzt werden, vor allem
gegeniiber den Gastarbeitern, ohne daB sich informierte Anklagebehorden
darum kimmern.

Einkommenssteuer- und Versicherungsprimien konnten bis um 20 bzw.
25% gesenkt werden, wenn Steuerzahler und Versicherungsnehmer ehrlich
wiren.

Das gilt auch fir England, auch hier sinken die einbekannten Einkommen
der Selbstindigen stindig, in den letzten Jahren so stark, daB sich der ange-
sehene Observer am 27.3.1960 erstmals veranlaBt sah, bissig zu vermerken,
daB mindestens 1 Mill. unternehmungslustiger Selbstindiger z.T. so geringe
Einkommen einbekennen, die Bahnhofsgepacktrager mit Entriistung fir

sich zuriickweisen wiurden.

DaB es sich bei der Wirtschaftskriminalitit um ein Massenphinomen, um
eine moderne Massendelinquenz (Bertling, Kriminalistik 1967 /1) handelt,
die von der herkommlichen kriminalstatistischen Erhebungsweise gar nicht
erfaBt werden kann, erhellt folgendes Beispiel: Eine Schwindelfirma, also
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ein einziger Fall, schiadigte 800 Personen um 1,6 Mill. DM! Kein Wunder,
wenn die Wirtschaftskriminalitit selbst innerhalb ihrer offiziellen Kriminal-
statistik den Laien nicht gerade astronomisch erscheinen kann, was aber,
einbeziiglich der unauslotbaren Dunkelziffer der Fall ist. Eine weitere Folge
fehlender Informationen (derzufolge, ebenfalls 1t. Bertling, Primitivdelikte
unverhiltnismiBig strenger bestraft wiirden als die Intelligenzdelikte der
Wirtschaftskriminalitédt!). Tatsdachlich ist aber auch der Vergleich mit dem
Eisberg schon langst wieder hinfillig, weswegen es auch deshalb gilt, ein
neues "Weltbild der Kriminalitdt” zu gewinnen und sich fiirderhin nurmehr
an diesem zu orientieren.

In diesem Lichte sind die offiziellen Kriminalititsstatistiken nur Leistungs-
statistiken, die liber das wahre Ausmal im besonderen nur sehr wenig aus-
sagen konnen. Nach (von dem FBI-Chef E. Hoover veranla3ten) US-Dun-
kelzifferforschungen sollen {iberhaupt nur 2—3% der wahren Kriminalitat
bekannt werden; wozu Hoover sarkastisch meinte, da man ob des fehlen-
den Gefingnisraumes dariiber eigentlich froh sein miiBte!

Fiir minderwerte Pillen und Drogen, Wunderpillen, wurde das US-Publikum
laut Berechnungen von der Arztekammer um 800 Millionen Dollar erleich-
tert. Fiir Krebspillen und Wunderkuren um weitere 100 Millionen Dollar.
Die Hohe der Steuerhinterziehungen wurde schon 1960 auf 20 Milliarden
Dollar geschitzt! Dazu kommen die Mrd. Einnahmen des sogenannten orga-
nisierten Verbrechertums (in gleicher Hohe).

Bertling schitzte, daB die Anfallsziffern der aus der primitiven Eigentums-
und Gewaltkriminalitit kommenden Delikte zu den der Wirtschaftsdelikte
in einem Verhiltnis von 1:82 stiinden! (Womit einer relativ geringen, die
primitive Kriminalitit betreffende Ziffer eine enorm hohe, die Intelligenz-
kriminalitit betreffende gegeniiberstiinde!) Zahlen der US-Statistiken auch
der vergangenen Jahre scheinen diese vorsichtigen Schatzungen zu bestiti-
gen; so wurde bereits fur 1957 allein fiir von betriigerichen Handwerkern
manipulierten Schadensrechnungen ein Wert von 1 Milliarde Dollar ange-
nommen. Die Bundessteuerbehtrde meldet fiir dieses Jahr einen Eingang
von ca. 3 Milliarden an nachgezahlten Steuern; wihrenddem die Diebstéhle
aller Arten fur dieses Jahr einen Gesamtschaden von etwa 400 Millionen
erreichten. Obgleich es hinsichtlich der Kriminalitit der Buch- und Bilanz-
delikte noch nicht einmal Schadensschitzungen gibt, 1406t sich in beildufiger
Anlehnung an die fundierten Schadensschitzungen betreffend die Steuer-
kriminalitit (mit 8-15% des Gesamtsteueraufkommens angenommen)
sagen, daB es sich hier um Schadenswerte handelt, die gleichfalls in die Dut-
zende von Mrd. DM gehen und daher jedenfalls ebenso volkswirtschaftlich
beachtlich und studierenswert erscheinen. Im Sektor Insolvenz- und Kon-
kursstraftaten dagegen gibt es schon seit der Jahrhundertwende brauchbare
Zahlen. So betrug 1965 die Summe der Gesamtpassiva in der Bundesrepu-
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blik immerhin schon 5 Mrd. DM (in Osterreich waren es 1973 ebenfalls
schon 2,3 Mrd. S). Und 1975 verlangten in der Bundesrepublik Gldubiger
bereits vergeblich 15 Mrd. DM! Dazu ist zu sagen, daB sich die Konkurse
bereits im Vorfeld der Insolvenzkriminalitidt bewegen und daher abgesehen
von ihrer fatalen negativen Sogwirkung nicht nur volkswirtschaftspolitisch
interessant sind, sondern auch den Wirtschaftskriminalisten in seiner Mei-
nung bestitigen, daB die Wirtschaftskriminalitdt die andere, pathologische
Seite der Wirtschaft ist, und da nach einem Volkswort 200 Diebe auf einen
Bankrotteur kommen, sollte man sorgfiltiger Sammlung und Auswertung
der Daten noch mehr Aufmerksamkeit als bisher schenken.

Die wirtschafiskriminelle Korruption in den sozialistischen Staaten mit
Planwirtschaft ist natiirlich um nichts geringer; Ministerprasident Kossygin
hatte einem deutschen Journalisten gegeniiber besonders die falschen
Abrechnungen bei Bauvorhaben hervorgehoben und sie als direkten Betrug
am Staat bezeichnet. W. Stak (Wie wird eine GroB3stadt mit der Wohlstands-
kriminalitit fertig? Ziirich 1976) nahm wieder einen Gesamtschaden fir die
BRD durch wirtschaftskriminelles Verhalten bereits bis zu jahrlich 50 Mrd.
an (S. 29). Auch Kaiser ubernahm schlieBlich It. oben zit. Tagungsbericht
die fiir die BRD mit 10—55 Mrd. DM geschitzten Schiden der schweren
Wirtschaftskriminalitit als gangig!

Dieweil vergliiht die Lebenskraft der Millionen Arbeitslosen und damit das
Lebensinteresse! Dazu wurde in der Osterreichischen Gewerkschaftszeitung
"Der offentliche Dienst”, Wien 1983 /9 dieser ungemein heikle Problembe-
reich in dem Aufsatz "Arbeitslosigkeit und Kriminalitdt, Gibt es einen
Zusammenhang?” sehr eingehend behandelt und statistisch nachgewiesen,
daB die Parallelitit der Arbeitslosenzahlen mit den Vermogensdelikten
sogar augenscheinlich ist; wie andererseits der Riickgang der Arbeitslosig-
keit in den Jahren 1972, 1973 und 1976, 1977 auch einen Riickgang der
Gesamtsumme aller strafbaren Handlungen zur Folge hatte. Die Zunahme
der Summe aller strafbaren Handlungen ab 1980 wird auch von einer
Zunahme der Arbeitslosenzahlen begleitet. Insgesamt hatte die Summe
aller strafbaren Handlungen im Jahrzehnt 1972-1981 um 30% (87:160
Delikte) zugenommen, die Zahl der Arbeitslosen um 71% (20.160 Personen),
wobei die Vermogensdelikte eine betonte Steigerung erfahren haben.

Dunkelzifferforschungen zufolge sollen iiberhaupt nur 2—3% der wahren
Kriminalitit bekannt werden. Deutsche Dunkelzifferforscher (wie R.
Heindl, v. Hentig, Weber, Mayer, Kloss usf.) haben diese Zahlen vielfach
noch zu optimistisch gefunden und kamen in einzelnen Sparten, wie z.B. bei
der Abtreibung, der falschen Zeugenaussage, sogar nur zu Promillesitzen
(wobei die offiziell nicht existente Wirtschaftskriminalitit, wie z.B. beson-
ders die Masse der Buch-, Bilanz- und Steuerdelikte noch gar nicht beriick-
sichtigt werden konnte!).
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Zu den namlichen Ergebnissen kommt eine Untersuchung der Small Busi-
ness-Administration in den USA: Fast 90% der Zusammenbriiche von Klein-
und Mittelbetrieben waren auch hier auf die Unzulidnglichkeit der
Geschiftsfihrung zuriickzufiihren. Um die kaufminnisch-betrieblichen
Probleme bewiltigen zu konnen, wire hier zunachst eine hinreichende Aus-
und Weiterbildung von Noten gewesen.

So hatte — It. Kreditschutzverband von 1870 — die Insolvenzstatistik der
Bundesrepublik Deutschland bereits im vergangenen Jahr so viele Insolven-
zen gezahlt wie noch nie zuvor in der Nachkriegszeit. Auch im 1. Halbjahr
1983 zeichnete sich noch kein Ende der wirtschaftlich negativen Entwick-
lung ab. Allerdings sind die Zuwachsraten im Insolvenzgeschehen niedriger
geworden. Bei den Amtsgerichten wurden im 1. Halbjahr 1983 insgesamt
8354 Antrdge auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt; das sind
etwa ebensoviel wie im gesamten Jahr 1979, Wihrend fiir das 1. Halbjahr
1982 noch eine Zunahme von 39,4% und fiir das 2. Halbjahr 1982 von 33,6%
errechnet wurde, lag im 1. Halbjahr 1983 die Zuwachsrate mit 12% deutlich
niedriger (jeweils im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjah-
res). Drei Viertel aller Antridge auf Eroffnung eines Konkursverfahrens wur-
den von vornherein mangels Masse abgelehnt. Der Anteil der masselosen
Konkurse wird sich noch weiter erhohen, da sich in vielen Fillen die Masse-
losigkeit erst spdter herausstellt. Bei etwa 90% aller Konkursantrige im
1. Halbjahr 1983 wurden Angaben zu den voraussichtlichen Forderungen
gemacht. Diese wurden von den Gerichten auf etwa DM 6,4 Mrd. ver-
anschlagt. Im 1. Halbjahr 1982 war von einem Betrag von DM 4,9 Mrd. aus-
gegangen worden.

Die Osterreich betreffende Insolvenzstatistik der ersten drei Quartale 1983
weist dagegen folgende Zahlen auf: In den ersten drei Quartalen 1983 wur-
den 1265 Insolvenzen, und zwar Vorverfahren, Ausgleiche und Konkurse
eroffnet; im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 1273 Ausgleiche und
Konkurse verzeichnet, so daB die Zahl der er6ffneten Verfahren nahezu kon-
stant geblieben ist. Gravierend erhoht hat sich allerdings die Zahl der "man-
gels Masse abgewiesenen Konkursantrige”. Diese betrug in den ersten drei
Quartalen 1983 1447 gegeniiber 853 im Vorjahr, die Steigerung betrigt hier
70%. Die Gesamtzahl der Insolvenzen inkl. der abgewiesenen Konkurs-
antrige belief sich demnach in den ersten drei Quartalen 1983 auf 2712
gegeniiber 2126 im Vergleichszeitraum des Vorjahres (plus 28%).

Wie sehr das grassierende Insolvenzwesen mittlerweile auch schon an sich
wohlhabende bis reiche Lander, die ob ihres niichternen Gemeinsinns ganz
beachtliche soziale Gemeinerfolge erzielen und halten konnten, erfaB8t hat,
ergibt sich aus folgenden Hinweisen: Zwar liegen die fiir die Schweiz ange-
gebenen Zahlen vergleichsweise erheblich niedriger, doch diirfte auch hier
die Schuld an anderen Pramissen liegen: So wurde die Insolvenzdelikts-
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summe It. Ziircher Kantonspolizei in den Jahren 1973—-1976 ingesamt bei
754 Mill. SFr. geschitzt (Schulz, S. 62, des Berichtes iiber die XIX. Tagung
der Gesellschaft d. ges. Kriminologie 1977 in Bern, Enke Stuttgart 1978).
Vergleichsweise werden die Schadensbetrige fiir Schweden auf rund 11 Mrd.
und in den USA auf 90 Mrd. jahrlich geschitzt. (Kaiser F., Die Bedeutung
der Wirtschaftskriminalitit in der BRD Kriminalistik 1978 / 1); die Annahme
eines Schadensbetrages fiir das Jahr 1976 fur die BRD mit 4 Mrd. DM
scheint aber in keiner Relation zu den US-Zahlen zu stehen. Leferenz H.
schatzte in seinem Referat an der XIX. Tagung der Gesellschaft fir d. ges.
kriminologie 1977 in Bern (Stuttgart 1978) den jidhrlichen von den Wirt-
schaftskriminalitit in der BRD verursachten Schaden mit 10—15 Mrd. DM
und den in den USA entstehenden mit 40—50 Mrd. Dollar. Andererseits
bewegen sich — It. Tiedemann, Die Verbrechen in der Wirtschaft, Karlsruhe
1970 — die Schadensschiatzungen auf 10—50 Mrd. DM (S. 10). Allein die
durch unlautere Mittel erzielten Umsatze werden in den Jahresberichten der
Industrie- und Handelskammern mit 4 Mrd. DM veranschlagt. Realistischer
erscheint daher demhingegen eine Schitzung Tuchfelds zu sein, der (It.
Bericht a.a.0. S. 107) allein fiir die BRD annimmt, daB dem bundesdeut-
schen Fiskus 7 Mrd. DM durch von Handwerkern im AusmaB von 25 Mrd.
DM vorgenommenen Schwarzarbeiten entstiinden.

Ebenso "geopolitisch” bedingt sind die sozialschadlichen Ausmasse: In eini-
gen Branchen sind bis 40% der Auftrage zu kartellmiBig geheimabgespro-
chenen Preisen zustandegekommen; dies sind bei Jahresumsitzen bis zu 100
Mrd. DM ebenfalls erkleckliche Zahlen. Und dem von Jaspan und Black flir
1960 in den USA allein durch Angestelltenveruntreuungen entstandene und
mit 1 Bill. Dollar geschitzte Schaden stand ein durch die primitive Eigen-
tumskriminalitit verursachter Schaden von 479 Mill. Dollar gegeniiber.

Die die Insolvenzdelikte betreflende Verurteilungsstatistik ab 1975, dem
Jahr der groBen StGB-Reform, zeigt zunichst keinen auffilligen Ubergang
vom AltStG zum neuen StGB; So erfolgten nach den §§ 153 (Untreue), 156
(betriigeriche Krida) und § 159 (fahrlassige Krida) bis 1980 dieser Reihe nach
folgende Verurteilungszahlen: 19 (2), 39 (1), 94, 117, 184 und 261, betreffend
§156:5(4),4(1), 6,4, 9 und 19, betreffend § 159: 57 (143), 88 (86), 207 (63),
281(23), 373 und 432 Fille. (Die in Klammer gesetzten Zahlenwerte betref-
fen Verurteilungsfille, die noch nach dem alten StG gefillt worden sind.)
Diese Ubersicht zeigt, daB Konjunkturriickgang ein unverziigliches Anstei-
gen der Insolvenzfille zur Folge hat; wobei die durch staatliche Subvention
oder durch auBergerichtlich zustande gekommenen Gldubigermoratorien
verhinderten Kriden (obgleich bei den meisten dieser im Dunkeln bleiben-
den Insolvenzfille sicher auch schon Tatbestinde nach dem Kridastrafrecht
verletzt worden sein werden), ebenso Angelegenheiten einer hoffentlich
auch in Osterreich baldméglich einsetzenden Dunkelzifferforschung bleiben
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miissen. Im Jahre 1981 wurden 1465 Ausgleiche und Konkurse verzeichnet
gegeniber 1179 Verfahren im Jahr 1980, das entspricht einer Zunahme um
25%. An Konkursen wurden 1176 er6ffnet (1980 : 961) plus 22%, an bereinig-
ten Ausgleichen (Ausgleiche abziiglich AnschluBkonkurse) 289 (1980 : 208)
plus 38%. Insgesamt wurden bei dsterreichischen Gerichten im Jahr 1981 510
Ausgleiche erdffnet, hievon gingen 221 Verfahren in AnschluBkonkurse
uber, das sind 43% (1980:375) eroffnete Ausgleichsverfahren, davon 167
AnschluBkonkurse = 44% (zum groBen Teil miissen diese Verfahren bereits
als Vorhofe der Insolvenzkriminalitit gesehen werden!).

Im Jahr 1981 wurden 1305 Konkursantrige gemdll § 73 KO mangels freien
konkurskostendeckenden Vermogens abgewiesen (1980:1116) Zunahme
16%. Zahlt man Konkuse und Ausgleiche sowie abgewiesenen Konkurs-
antrige zusammen, so ergeben sich fiir 1981 insgesamt 2770 Insolvenzen
gegeniiber 2284 im Jahre 1980, Zunahme 16%.

Dazu kommt, daB vor allem bei den Kridasachen zunehmend ins Gewicht
fallt: eine wachsende Unfihigkeit, sich selbst aus dem Sumpf der roten Zah-
len zu ziehen (womit einmal mehr die Allzustindigkeit des Staates wichst,
ein weiteres Zeichen des Spitkapitalismus) sowie ein Mangel an Phantasie
bzw. Kreation und Innovation. Tatsidchlich miissen auch diese Vorschriften
zunehmend als Gldubigerschutzvorschriften gesehen werden und damit
eine Entrimpelung von Etikettdogmen und -theorien einhergehen, andern-
falls eine (Wieder-)Einfiihrung von Vorschriften, deren ersatzlose Strei-
chung ein unzeitgeméiBes Informationsdefizit des Gesetzgebers betreffend
die enorm wachsende Bedeutung des kaufminnischen Rechnungswesens,
ohne das jedes Unternehmen buchstiblich im Blindflug in die Pleite gefiihrt
werden muB, darstellte. Die Argumentation, die zur ersatzlosen Streichung
des § 486a StG fuihrte, daB namlich der Anfall zu gering gewesen sei, um
diese Bestimmung aufrechtzuerhalten, hinkt schon insoferne, als der Anfall
deshalb so gering war, weil man zufolge Informationsdefiziten in allzu vielen
Fillen mit den Materialien nichts anzufangen wuBte und die rechnerischen
Tatbestinde so unter den Tisch fallen muBten. Die vorgesehene Einfiigung
eines neuen 3. Absatzes in den Tatbestand des § 159 StGB erscheint begrii-
Benswert, doch sollte man, so nach wachsender bundesdeutscher Auffas-
sung, ebenso dazu neigen, Geschifte und Verhaltensweisen, die primir
darauf abgestellt waren, Arbeitsplitze (also, gewissermassen als Notstands-
maBnahmen, wie szt. allerdings unter anderen Vorzeichen auch etliche eng-
lische Geschiftsleute sich von der Kinderarbeit distanzierten und dabei
selbst zu Schaden kamen!!) zu sichern, von aller Strafbarkeit auszunehmen,
nicht versdumen, dies auch kundzutun! Andererseits niherte sich die Aus-
richtung des neuen 3. Abs. dem nach bundesdeutschem Vorbild neu zu
schaffenden Subventionsbeitrag nach § 264 DStGB; eine Erginzung, die, da
man A sagte, vorgenommen werden miite. Im tibrigen aber haben, die Sta-
tistiken belegen es eindeutig, kosmetische Verbesserungen von Gesetzes-
texten zumindest statistisch keine Effizienz — siehe die zum Untreue-Tat-
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bestand getitigten — (es sei denn, man erleichterte sachgemaDB die subjektive
Tatseite); obgleich per anno sicher hunderttausende Untreuefalle gesetzt
werden, 1aBt sich der Anfall nach wie vor mit Fingern abzihlen! Im Gbrigen
belief sich die Hohe der geschitzten Verbindlichkeiten im Jahre 1981 auf
rund S 17 Mrd. gegeniiber S 8,3 Mrd. im Vorjahr. Dies bedeutet eine Steige-
rung von 104%; die Schuldsumme hat sich somit mehr als verdoppelt. Es ist
darauf hinzuweisen, daB in der Statistik jene Fille gefihrdeter Betriebe, die
staatliche StiitzungsmaBnahmen erhalten haben und nur auf diese Weise vor
einer Zahlungseinstellung bewahrt worden sind, nicht aufscheinen!

Nach Bundeslindern geordnet, steht bei den Insolvenzen Wien mit 447 Ver-
fahren an der Spitze, an zweiter Stelle Niederdsterreich mit 212 Verfahren
und an dritter Stelle Oberosterreich mit 193 Verfahren (angefallene Aus-
gleiche und Konkurse, ohne abgewiesene Konkursantriage). Auch im Vor-
jahr stand Wien an erster Stelle mit 368 Verfahren, gefolgt von Niederoster-
reich mit 179 Verfahren und dem Bundesland Steiermark mit 155 Verfahren.
Im Jahre 1983 wurden in Osterreich insgesamt 61 Vorverfahren erdffnet, hie-
von gingen 46 in Ausgleiche und AnschluBkonkurse iiber, sodaB 15 Vorver-
fahren verblieben. Das neue Vorverfahren soll der Vorbereitung einer Sanie-
rung dienen und auch die Objektivierung der Entscheidung zwischen Sanie-
rung und Liquidation bewirken.

406 gerichtliche Ausgleiche wurden 1983 eroffnet, hievon gingen 228 in
AnschluBkonkurse iiber, sodaB 178 bereinigte Ausgleiche verblieben,
gegeniiber 342 im Jahre 1972, dies bedeutet einen starken Riickgang um 48
Prozent!

An Konkursen wurden im Jahre 1983 1373 Verfahren verzeichnet, gegeniiber
1356 im Jahre 1982, sodaB diese nahezu unveridndert geblieben sind. An
auBergerichtlichen Verfahren bzw. Liquidationsverfahren, Moratorien, etc.
wurden 1983 77 Verfahren gezihlt gegeniiber 100 im Jahre 1982; der Riick-
gang betrdgt hier 23 Prozent.

Die Zahl der "Vorverfahren”, bereinigte Ausgleiche und Konkurse inkl.
AnschluBkonkurse, belaufen sich demnach 1983 auf insgesamt 1566 gegen-
tiber 1698 im Vergleichszeitraum des Vorjahres, das sind minus 8 Prozent.
Als alarmierend erwies sich leider wieder die Zahl der abgewiesenen Kon-
kursantrage, welche sich im Jahre 1983 bereits auf 2007 beliefen, gegeniiber
1333 im Jahre 1982; das ist eine Steigerung um 50 Prozent. Die Zahl der
abgewiesenen Konkursantrige hat somit 1983 erstmals die Zahl der erdfine-
ten Insolvenzverfahren lbertroffen!

Aus der Statistik 148t sich damit ersehen, daB die Zahl der gerichtlichen
Ausgleiche und auch der auBergerichtlichen Sanierungsverfahren, also jener
Fille, wo noch eine Reorganisierung bzw. Sanierung in der Regel moglich
sein sollte, stark zuriickgeht, wihrend eben die mangels Masse abgewiese-
nen Verfahren immer mehr im Zunehmen begriffen sind. Dieser Trend
miiBte aufs schirfste bekdmpft werden, da dieser in der Regel den Totalver-
lust der Forderungen fiir die Lieferantengldubiger bedeuten.
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Die Zahl der von Insolvenzen betroffenen Dienstnehmer betrug 1983
immerhin 17 500 gegeniiber 22 600 im jahre 1982, hier ist ein Riickgang um
23 Prozent eingetreten.

Das Insolvenzrechtsanderungsgesetz 1982 ist bekanntlich mit den wesentli-
chen Bestimmungen am 1.1.1983 in Kraft getreten. Die Beseitigung der Kon-
kursklassen und eines Teiles der Ausgleichsvorrechte erfolgte am 1.1.1984.
Es wird noch abzuwarten sein, wie sich dieser Privilegienabbau (der sog.
”Klassenlos” Konkurs) im kommenden Jahr auswirken wird und ob in
Zukunft fur die Lieferantengldubiger héhere Quoten erwirtschaftet werden
konnen.

Wie lange die Dinge bereits zuriickliegen, welche Umfinge diese bereits vor
Jahrzehnten angenommen und damit den Ubergang zur derzeitigen Krise
forciert haben, ergibt sich aus folgenden Zahlen: So ist auch in der BRD eine
zunehmende Anzahl von sog. Millionen-Konkursen von 280 im Jahre 1967
(ein Rezessionsjahr) auf 1004 im Jahre 1974 angestiegen, im Jahre 1965
betrug laut einer seriésen Zeitungsmeldung die Summe der Gesamtpassiva
immerhin schon 5 Mrd.! 86% aller Glaubigerforderungen entfallen auf 15,7%
der Millionenkonkurse (15 Mrd. DM verlangten 1975 die Glaubiger —
zumeist vergeblich — von ihren Schuldnern, das ist der Weltumsatz des VW-
Konzerns!), und da die Konkurse sich bereits im Vorfelde der Insolvenzkri-
minalitidt bewegen, miissen sie eben auch wirtschaftskriminalistisch bereits
auBerordentlich bedeutsam erscheinen.

Bei Insolvenzen ab S 5 Mio. nach Branchen geordnet, standen in Osterreich
ab Beginn der 80er Jahre an erster Stelle die Installations-Elektro-Branche,
bedingt durch den Konkurs der Osterreichischen Klimatechnik, mit 28 Ver-
fahren und einer geschitzten Schuldsumme von S 3,4 Mrd.; an zweiter Stelle
die Holzwirtschaft mit 42 Verfahren und einer geschitzten Schuldsumme
von S 2,5 Mrd.; an dritter Stelle die Bauwirtschaft mit 50 Verfahren und
einer geschitzten Schuldsumme von S 1,7 Mrd. Im Vorjahr stand an erster
Stelle die Maschinen-Metall-Branche, gefolgt von der Holzwirtschaft und
Textilwirtschaft. Von den Gesamtinsolvenzen waren 1981 16 900 Dienstneh-
mer direkt betroffen, im Vorjahr 10300, 1979 15 300!!

Eine Aufteilung der Insolvenzen nach Unternehmensformen zeigt, daB auf
Einzelunternehmen 545 Ausgleiche und Konkurse entfallen, auf Gesell-
schaften mbH 368, auf Offene Handelsgesellschaften 42, auf Kommanditge-
sellschaften 49, Gesellschaften mbH & Co. KG 48, von den ”sonstigen”
Insolvenzen entfallen 67 auf Private. Das Jahr 1981 war geprigt von GroB-
insolvenzen, wie sie die Osterreichische Wirtschaft in der Nachkriegszeit bis-
her noch nicht gekannt hat. GroBinsolvenzen konnen bekanntlich Ketten-
reaktionen auslosen. Um zumindest die drgsten Folgeschiaden zu minimie-
ren, wurden 1981 im Wege eines Garantie-Gesetzes Hilfen fiir Klein- und
Mittelbetriebe zur Abdeckung von Forderungsverlusten bei Insolvenzen des
Jahres 1981 geschaffen. Da die Konkurse eine immer groBere Substanzaus-
hohlung zeigen und in den meisten Fillen heute mit einem Totalverlust fiir
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die Glaubiger 3. Klasse enden, ist nunmehr auch eine rasche Reformierung
der Insolvenzgesetzgebung geplant. Es sollen dabei privilegierte Anspriiche
zuriickgedringt werden. In der BRD, wo gleichfalls das Jahr 1981 eine
Rekordergebnis bei den Insolvenzen gebracht hat, steht gleichfalls eine
solche Reform ins Haus! Es steht die Einflihrung eines Sanierungs- bzw.
Reorganisationsgesetzes zur Diskussion, in welches alle Glaubigergruppen
jede fiir sich abstimmungsberechtigt eingebunden werden soll. Bei den
Insolvenzen mit einer GroBenordnung von tber S 5 Mio. steht nach Ver-
bindlichkeiten geordnet an erster Stelle die Installations-Elektro-Branche
mit 20 Verfahren und einer Schuldsumme von S 3.231 Mio. (inkl. gsterreichi-
scher Klimatechnik S 2,8 Mrd.), an zweiter Stelle die Holzwirtschaft mit 25
Verfahren und einer Schuldsumme von S 1141 Mio. (inkl. "Funder-Gruppe”
S 1,6 Mrd.), an dritter Stelle Maschinen-Metall-Branche mit 19 Verfahren
und einer Schuldsumme von S 853 Mio.

Nach wie vor sind junge Unternehmer am stirksten insolvenzgefahrdet. Es
ist auffallend, daB z.B. viele Unternehmen bereits nach 12 Jahren in die
Insolvenz schlittern! Die Untersuchungen nach dem Griindungsjahr der
Unternehmen zeigt, daB 35% der Insolvenzen auf Unternehmen entfallen,
die erst nach 1976 gegriindet worden sind, allerdings ist ein leichtes Anstei-
gen auch bei jenen Unternehmen festzustellen, die vor 1938 gegriindet wor-
den sind, und zwar betrigt der Anteil hier 13% gegeniiber 9% noch vor einem
Jahr.

Indes, flir schwache Konkurrenten groBer Kaufhduser und finanzstarker Ket-
tenlddenbetriebe, gibt es allerdings eine Reihe kaum oder nur schwer vor-
hersehbarer Handicaps: Zunehmend werden Kleinbetriebe von Warenhaus-
riesen an die Wand gedriickt; die Vertreter der Kleinen (die GreiBlerpapste)
schreien dann nicht unbegriindet nach Einhaltung eines gesunden Wettbe-
werbs. Aber wo ist hier in einer freien Marktwirtschaft die Grenze? In erster
Linie liegt sie nur wieder in der Findigkeit unternehmerischer Initiative;
allein der besonders auf Service und Nostalgie aufgebaute Kundendienst
hatte schon so manchem GroBunternehmer die Krallen gezeigt! Hier hilft oft
auch die raffinierteste Werbung nichts, da auch diese ihre Kostengrenzen
hat: Denn bei einem Monatsumsatz von ca. S 200 00,-- kénnen ja nur 2—-3%
in die Werbung investiert werden; wird es mehr, sinkt der Rohertrag, der
Pfeiler jeden Unternehmens. Und die Beachtung dieses Grundwertes kennt
keine Romantik, hier heilt es auch nur wieder rechnen.

Es ist deshalb die Risikopolitik der Unternehmer darauf abgestellt, unnéti-
ges Risiko zu beseitigen, es aufgrund sorgfiltiger Marktanalysen ganz oder
teilweise auf andere Schultern zu legen, durch im Kaufvertrag vereinbarte
Klauseln die Gefahr des Verlustes, der Beschiddigung, der nicht rechtzeitigen
Lieferung (als der Gewihrleistungsrisiken) usf. dem Abnehmer aufzubiir-
den oder in den Preisen eine entsprechende Risikopramie einzukalkulieren,
die umso hoher in Anrechnung gebracht wird, je groBer das Risiko ist. Das
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Bestreben muB also darauf gerichtet sein, den Ertrag und die Ertragsgrund-
lagen der Unternehmung soweit wie moglich zu sichern, eine Risikopolitik
zu betreiben, die diejenigen Risiken, die getragen werden miissen, auf sich
nimmt, alle vermeidbaren Risiken, z.B. Feuergefahr, durch AbschluB einer
Versicherung usw. ausschaltet und bei den Risiken im Bereiche der Kapital-
bzw. Vermogensdisposition, bei Betriebs- und Arbeitsrisiken, bei Risiken im
Ein- und Verkauf sowie schlieBlich bei solchen aus der Gewinnberechnung
und -verwendung die Vorsorge walten 14B8t, die sich aus den Forderungen
wahrhaft kaufmannischer Sorgfalt und Beriicksichtigung aller gegebenen
Umstinde ergibt (Riickversicherung, Kreditauskiinfte usf.) und zu gewagte
Geschifte unterliBt.

Hamburger Geschiftsleute haben dazu schon in den 1920er Jahren die Aus-
weisung auch des Privatvermégens — wenn auch unter dem Strich — ver-
langt, da die Kenntnisnahme dieses im Fallitstadium zu spat ist!

Besorgniserregend ist auch in Osterreich das weiterhin zunehmende Anstei-
gen der mangels Massen abgewiesenen Konkurse. Im ersten Quartal 1983
beliefen sich diese auf 385, im Vergleichszeitraum 1982 auf 220; es ist sohin
eine Zunahme um ganze 75% eingetreten. Insgesamt mufiten im ersten
Quartal 1983 401 Konkurse verzeichnet werden, gegeniiber 331 im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres, das entspricht einer Zunahme von 21%. Die
sanierungsfihigen Ausgleiche sind ebenso weiters im Abnehmen begriffen!
So sind von den 126 er6ffneten Ausgleichen 71 in AnschluBkonkurse liberge-
gangen, so daB sich die bereinigten Ausgleiche im ersten Quartal 1983 auf 55
beliefen, gegeniiber — wieder It. Kreditschutzverband von 1870 — 113 Verfah-
ren im Vergleichszeitraum 1982, was einen Riickgang um 48% bedeutet.
Ebenso sind die Insolvenzverbindlichkeiten von 3,6 auf 2,9 Mrd. zuriickge-
gangen (1981 waren es noch 7 Mrd.). An "Vorverfahren” wurden im ersten
Quartal 1983 20 Verfahren gemeldet, wo der vorldufige Verwalter die Prii-
fung der Reorganisierbbarkeit in Angriff und dem Gericht zu berichten hat
iiber a) die vom Schuldner in Aussicht genommenen sachdienlichen Reorga-
nisationsmaBnahmen; b) wer sonst an der Fortfiihrung interessiert ist; ¢) die
Haltung der Belegschaft; d) in welchem Fall die Gliubigerausfille groBer
wiren und e) ob es Dritte (Garanten) gibt, die eventuelle Ausfille bei der
Fortfiihrung gegeniiber Glaubigern tragen wollen. Dieses Vorverfahren muB
bekanntlich nach den novellierten Insolvenzvorschriften binnen maximal
5 Wochen abgeklirt sein, ab welchem Zeitpunkt entweder das Insolvenzver-
fahren oder das Reorganisationsprojekt fortzufiihren ist.

In diesem Zusammenhange muB nochmals auch auf das schon oben einge-
hender erdrterte typische marktwirtschaftliche Phinomen des kaufminni-
schen Risikos zuriickgekommen werden: Unter Risiko handelt es sich um
einen ebenso zentral gewordenen Leitbegriff, der sich aus der Entwicklung
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der modernen Betriebswirtschaftswissenschaft erst in den letzten Jahrzehn-
ten ergeben hat, gewissermaflen als Nebenprodukt und daher schon deshalb
noch nicht von der Wirtschaftskriminalistik verwertet hitte werden konnen.
Unter Risiko (ital. Wagnis, Gefahr) ist im wirtschaftlichen Bereich (und wird
dieser Begriff auch iiberwiegend hier entwickelt und verwendet) die Verlust-
gefahr, die sich aus dem Marktcharakter der kapitalistischen Wirtschaft fur
die Unternehmer bzw. fur diejenigen ergibt, die ihr Geld in Wirtschafts-
unternehmungen angelegt haben. Je mehr in der Industrie infolge der
Maschinentechnik und des Vordringens von GroBbetrieben das stehende
Kapital an Bedeutung gewonnen hat, desto mehr ist auch die Frage, wer das
Risiko solcher Anlagen tragen soll und wie es abgeschwicht werden kann, in
den Vordergrund getreten; denn im Gegensatz zum Handel kann sich das in
Gebiduden, Maschinen, Werkanlagen usw. angelegte Kapital nicht anderen
Verwendungsarten zuwenden, sondern ist ein flr allemal in feste Formen
gegossen. Die Errichtung von Unternehmungen in der Rechtsform der AG,
die das Kapitalrisiko auf die Aktiondre abwilzt, und der Zusammenschluf3
der Unternehmer zu Kartellen, mit deren Hilfe die ruinose Konkurrenzie-
rung gemildert werden soll, ist nur eine und nicht die beste Losung.
Siehe dazu ergidnzend: Malaniuk W., Fahrldssige Krida. Der Hasardeur im
Gegensatz zum optimistischen und verantwortungsbewuBten Unternehmer,
JBI1., Wien 1960, S. 409 ff. (Bei den vorstehenden Ausfiihrungen handelt es
sich um eine Teilwiedergabe eines vom Verf. am 24.10.1966 im WiFi-Institut
auf SchloB Hernstein/NO gehaltenen Vortrages).

Und da es bisher noch nicht gelungen ist, die derzeit noch gegebene phylo-
genetische Entwicklunsphase merklich anzuheben, wird es auch bis auf alle
weitere Zeit Wirtschafts- und andere Delikte geben. Womit der Erfahrungs-
satz des "crime is eternal” ebenso bis auf alle weitere Zeit seine Giiltigkeit
behalten miissen wird. Dieser Umstand 148t uns aber auch die Dinge mit
einer groBeren und daher den Dingen auch mehr frommenden Distanz be-
obachten.

Kann auch im Sinne Berckhauers gesagt werden, daB die iiberwiegend von
Dogmatikern empfohlenen kosmetischen Operationen an wirtschaftlichen
Strafbestimmungen weithin ohne statistische Effizienz geblieben sind und
dies schon deshalb bleiben muBten, weil, was eben viele nicht wahrhaben
wollen, diesfalls das Schwergewicht weniger in einer bestimmten Beschaf-
fenheit von Tatbestinden liegt als im Fiindigwerden bestimmter Tatverhalte
und in der raschen Vorabkldrung dieser, also im Vorverfahren. (Wo auch der
Kontakt mit dem kaufminnischen Rechnungswesen notwendig groBer und
intensiver sein muB!)

Es beginnt in der BRD auch schon die Einsicht Raum zu gewinnen, daB die
Gleichwertung der bloBen Uberschuldung mit der ZU im § 283 StGB unhalt-
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bar, ja mit Hofner nachgerade verfassungswidrig geworden ist. (Da sich in
einer dynamischen Marktwirtschaft nie Uberschuldung von der ZU,
namentlich bei den sdumigen o&ffentlichen GroBschuldnern, brauchbar
exakt abheben 14B8t! So kann die Uberschuldung bei Eingang einer alten,
groBeren oOffentlichen Forderung iber Nacht verschwinden!)

Aus diesem Grunde gibt es zumal in der BRD bereits Kriterien, die
Geschifte aus den i.S. des § 283 DStGB erwidhnten unwirtschaftlichen, nim-
lich den Anforderungen einer ordnungsgeméiBen Wirtschaft widersprechen-
den Weise ausscheiden lassen, die auch ein serioser Kaufmann in einer Aus-
nahmesituation eingehen kann, etwa um wihrend eines Konjunkturtiefs
Arbeitsplitze zu erhalten (Reg E 36, Dreher-Trondle, 1978, S. 1162!!). Dieses
so zeitgemiB bedingte Beispiel lieBe sich erweitern, wenn ein entsprechen-
der Fundus vorhanden ist, auch an unternehmerischer Potenz, und es sich
bei der Zahlungsunfdhigkeit mehr um eine, wenn auch zih eingefrorene Illi-
quiditat handelt; diesfalls also die an sich fiir die dynamische Marktwirt-
schaft zu kantige Forderung, derzufolge schon der als zahhlungsunfihig gel-
ten soll, der mangels Mittel nicht imstande ist, alle seine Verbindlichkeiten
gleichzeitig zu tilgen. Es darf dazu als immerhin bemerkenswert angemerkt
werden, daB der kaiserliche Gesetzgeber der k. u. k. Monarchie des Jahres
1914 Anregungen in das kaiserliche Patent ex 1914, womit die Krida und dhn-
liche Delikte betreffende Strafvorschriften erlassen worden sind, derlei
synonyme Flokseln aufzunehmen, trotz sich hdufender kriegswirtschaftli-
cher Bedingtheiten, als in aller Regel fiir Schuldspriiche unzuldnglich
zuriickgewiesen hat.

H. Weniger, Ziirich, hat als Bezirksanwalt in seinem Aufsatz "Die Priifung
der Buchhaltung in der Strafuntersuchung”, Hamburg 1951, dazu folgende
zutreffende Stellung genommen: "... daB zu allem UberfluB, wie die
Biicherexperten klagen, die Fragestellung vielfach der Prizision entbehrt,
begiinstigt ein uferloses Expertisieren. Die Ursache dafiir ist unschwer darin
zu finden, daB die Materie dem durchschnittlichen Untersuchungsfiihrer
ungeniigend vertraut und daB sie iiberdies kriminalistisch noch wenig erfaBt
ist.”

Anuschat E., Die Gedankenarbeit des Kriminalisten (Kriminalistische
SchluBfolgerungen und ihre Grenzen), Berlin 1921, S. 23 ff.

Trinkel Arne, Der Realititsgehalt von Zeugenaussagen, Gottingen 1971,
S. 11f.

Siehe dazu ergidnzend die Aufsitze des Verf.: "Die kriminalistische Bedeu-
tung der kaufmannischen Kalkulation”, Archiv f. Krim. Lubeck 1961, Nr. 4
und 5; "Die kriminalistische Bedeutung der kaufminnischen Rentabilitat”
(Ein Beitrag zur Phianomenologie der Bilanzdelikte), Archiv f. Krim. Libeck
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1962, Nr. 3 und 4; "Die kriminalistische Bedeutung der kaufméannischen
Finanzierung”, Archiv f. Krim., Liibeck 1962, Nr. 1 und 2; "Finanzdelikte,
Phinomenologie und Fragen der kriminalistischen Untersuchungsfiihrung”,
Archiv f. Krim., Liibeck 1962, "Die kriminalistische Bedeutung der kaufmaén-
nischen Liquiditit” (Ein Beitrag zur Phinomenologie der Bilanzdelikte).
Archiv f. Krim., Liibeck 1962; "Die kriminalistische Bedeutung der kaufman-
nischen Abschreibung, der Bewertung und der stillen Reserven” (Ein Bei-
trag zur Phinomenologie der Bilanzdelikte, Wien 1956—1958) siehe dazu
erganzend den Aufsatz des Verfassers: "Die Vernehmung in Wirtschafts-
strafsachen”, Archiv f. Krim., Liibeck 1963/64 u.a.m.

Gurskis H., ”Die kriminogene Wirkung der europdischen Marktwirtschaft, in
Grundlagen der Kriminalistik, Bd. 13/1, Hamburg, o.J., S. 17ff.

von Jagemann, Gerichtliche Untersuchungskunde, Frankfurt/M. 1838,
S. 145fT.

Eine besondere Betonung miiBten in diesem Zusammenhange aber auch
sowohl die mehr und minder sublimierten para- und quasikriminellen
Bereiche als Vorstufen und Vorhofe der Kriminalitit (a la: sous les toits des
Paris, London, Wien usw. usw.) erfahren, wie insbesondere die enorme Kri-
minogenitit interaktionarer Raume, vergleichbar dem Sog von Hentigscher
Umweltkrifte (Tatort, Familie, Betrieb und Biirokratie usw.): dies im allge-
meinen wie im besonderen in Makro- wie in Mikrobereichen, die eine glo-
bale Gesamtsituation annehmen lassen, in der Tater- und Opferrollen oft
genug zusammenfallen. (Auf gesellschaftlicher Ebene geschieht dies ohne-
dies, als der Staat als Fiskus Alkohol- und Tabaksteuern einhebt und dafiir
noch mehr fiir Lungenheilstitten und Siechenhéuser ausgeben muB.) Dazu
gehorten noch abrundende Darlegungen iiber allgemeine und qualifiziert
abweichende Verhaltensweisen (Phidnomenologisches) in bezug auf die Kri-
minogenitit psychosozialer, mit- und zwischenmenschlicher Beziige (i.S.
der kriminogenen Gesellschaft Mannheims einerseits, der Metzgerschen
Tat-Tater-Kriminalformel andererseits).

Volkswirtschaftlich gesehen ist die Arbeitslosigkeit ein riesiger und ebenso
unproduktiver Kostenfaktor, den sich auch keine Volkswirtschaft leisten
diirfte; dazu kommen Grundwerte, die sich immer weniger zuriickdrangen
lassen, wie etwa das Recht auf Arbeit, die damit zusammenhingende Men-
schenwiirde und die mit der langen Arbeitslosigkeit einhergehende Ver-
kriippelung des Mitmenschen, insgesamt ein kriminogenes Phinomen, des-
sen man erst jetzt langsam, allzu langsam, bewuBt wird. Diese Fakten wer-
den jedenfalls den marktwirtschaftlichen Charakter, der bisher mit Achsel-
zucken iber die Massenarbeitslosigkeit hinweggegangen ist und der selbst
gleichartig eingestellten Marktforschern Nobelpreise verliehen lieB, erheb-
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lich andern miissen. Doch dariiber hinaus gilt es festzuhalten: Da ein jedes
Unternehmen auf Gewinn ausgerichtet, angelegt ist, findet die Fiirsorge um
Arbeitsplatze fir die lieben Nédchsten keinen Platz. Die Firma konnte es sich
nicht leisten (mit-)menschlich zu sein, war erst kiirzlich wieder in einer gro-
Ben Tageszeitung zu lesen. Es hatte sich um einen Arbeitnehmer gehandelt,
dem wegen Krankheiten genau 26 Tage vor Erreichen seines Abfertigungs-
anspruchs krankheitshalber gekiindigt wurde und der dann einen "erweiter-
ten Selbstmord” beging, da er mit seiner Familie vor dem berithmten Nichts
stand!

Sicher trifft dem einzelnen Unternehmer keine bose Schuld, zumal er markt-
wirtschaftlich verdammt ist, Gewinne zu erzielen, und dies vermdchte er
offenssichtlich eben nicht, wenn er Johannes Paul II. folgen wiirde und sein
Gewinnstreben hinter das Recht auf Arbeit seiner Mitmenschen und Mit-
arbeiter stellen wiirde.

In dieser schizophrenen Situation steckt aber zuviel Brisanz, als daB man
iiber sie hinweggehen konnte. Zumal es das Recht auf Arbeit tatsachlich ver-
brieft in dem Internationalen Pakt der UNO iber die wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Rechte vom 19.12.1966, und zwar im Art. VI dieses sozia-
len Grundrechtskatalogs, gibt. Da man aber aus besagten Griinden dieses
Recht auf die leichte Schulter nahm, gibt es derzeit global bereits weit mehr
als 300 Millionen Arbeitslose auf unserer Welt! Dabei gibt es genug Arbeit,
bis die Lebensbedingungen der Mehrheit der Weltbevolkerung auch nur
ertraglich genannt werden kdnnte! Im iibrigen hat der Verfasser die Schaf-
fung nationaler Fonds nach englischem Vorbild, aus dem die Geschidigten
unmittelbar befriedigt werden kdénnen, schon in fritheren Arbeiten angeregt.
Mittlerweile hat man in Osterreich auch ein Gesetz erlassen, demzufolge
zumindest die bei Insolvenzen am tiefsten betroffenen Arbeitnehmer lohn-
entschadigt werden konnen.

Inwieweit die Politik-Wirtschafter die mit der Menschenwiirde unabdingbar
verbundenen Rechte auf Arbeit miB- oder zu gering achten, betrieben sie
sicher Wirtschaftspolitik mit kriminogenen Ziigen; es ist auch auffillig, daB
ihre Vokabularien Begriffe wie Menschenwiirde und dergleichen noch nicht
kennen. Eine gewisse Parallele zur Kirche, die diese Begriffe, besonders den
der Menschenwiirde, auch erst in den letzten Jahren aufgenommen hat und
damit, wie man sieht, gut gefahren ist. Nicht anders wird es der Marktwirt-
schaft und ihren Marktwirtschaftern ergehen. Wozu es iiberdies ohnedies
von einem vollig freien Spiel der Krifte schon lange, zumindest seit Einflih-
rung des Verbotes von Termingeschiften mit Getreideprodukten — eine
MaBnahme, die man auch nur im Hinblick auf die zutreffend geringe
MiBachtung des menschlichen Charakters bereits vor mehr als 100 Jahren
treffen muBte! — keine Rede mehr sein kann, ebensowenig gibt es eine
selbsttitige Harmonisierung der Interessen; wer jemals daran glaubte, kann
oder muB fiir einen Idealisten oder fiir einen Scharlatan gehalten werden! Im
Gegenteil, ruindse, mit unlautersten Mitteln betriebene Konkurrenzen,
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Preis- und Giiteabsprachen sind die Tagesordnung! An die Glickseligkeit
der groBtmoglichen Zahl denkt kein Unternehmer und kann es wohl auch
gar nicht! Und dadurch, daB jeder Unternehmer nur darauf ausgerichtet sein
muB, seine Waren mit Gewinn anzubringen, unabhingig davon, ob diese
niitzlich sind, gebraucht werden oder nicht, oder nur wertvollste Rohstoffe
sinnlos vergeuden, erhilt dieses System so gesehen — auch mit O. Bauer —
einen nachgerade chaotischen Charakter, der ebenso nur zu ausgeholten,
leeren Werthiilsen fuhren kann! Von einem Gemeinnutzen ist weithin keine
Rede, kann auch keine Rede sein, eine solche aber allein vermodchte dem
Hunger und der Arbeitslosigkeit wirksam zusteuern!

Die Erklarungen fiir diese Situation sind stets zu vordergriindig, als daB sie
ernst genommen werden konnten; sie sind nicht einmal erwihnenswert, da
sie an Grundrechten vorbeigehen, diese willentlich miBachten. Es miiBte
den marktwirtschaftlichen Denkern daher weit mehr als bisher einfallen, vor
allem miiBten sie sich von den ohnedies nurmehr Scheinfetischen gleichen-
denden Idolen, wie sie vor allem unter dem Zauberwort Wachstum zusam-
menzufassen sind, trennen und zumindest aus einem quantitativen Wachs-
tum zu einem mehr den natiirlichen Gegebenheiten entsprechenden quali-
tativen Wachstum iibergehen. (Zudem haben Experten des BKA Wiesba-
den, wie vor allem Kube, Poerting, aber auch Berk, in wiederholten Untersu-
chungen auf betriebswirtschaftswissenschaftlicher Basis dargetan, mit wel-
chen Priaventivmitteln den modernen Formen der Wirtschaftskriminalitit
am wirksamsten zu begegnen wire.) Abgesehen davon, daB die Hungers
Sterbenden und die Arbeitslosenarmen eine unertrigliche Teilung der
Menschheit herbeifiihrte, in solche Menschen, die Menschenwiirde haben
und in solche, die keine Menschenwiirde haben, weil sie ihnen von ersteren
vorenthalten werden, liegt die Brisanz in der enormen Manipulierbarkeit
hungernder und arbeitsloser Menschen. Wer diese Manipulationen auch
unternehmen sollte, lduft Gefahr, mit seiner eigenen Manipulation
zugrunde zu gehen. Und schlieBlich ist es auch noch unverstindlich, daB
unternehmerischen Persdnlichkeiten einfach nichts mehr einfallen sollte,
diese auch fur sie letzlich mehr als prekare Situation zu verbessern; es sei
denn sie resignierten, sie hitten sich selbst schon aufgegeben?!

An dieser Stelle wire noch ein Wort iiber die Stellung der bzw. da es eine
solche noch nicht gibt, einer "forensischen Kriminologie” zu sagen: Die mei-
sten der bisherigen kriminologischen Theorien gehen an der Praxis spurlos
vorbei, da insbesondere auch der Strafrichter mit diesen, selbst wenn er sie
kennt, absolut nichts anfangen kann! Vor ihm stehen Angeklagte und Zeu-
gen usw. als Menschen und nicht als Theorien usw., abgesehen davon, daB
in etwa die Theorie des labeling approach (It. Probst 1977) schon anno 1897
von dem Ungarn Julius Vargha als zu selbstverstindlich ad acta gelegt wor-
den ist, konnte der erfahrene und selbst aus dem Volk stammende Strafrich-
ter gerade als Wirtschaftsstrafrichter damit aber schon gar nichts anfangen.
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Was der Praxis not tite, wire eine profunde Einfithrung in die psychologi-
schen Verfahrens- und Rollenprobleme, in die Verteidigungs- und Uberwei-
sungsstrategien, in Beweisabklarungs- und Sicherungsprobleme usw., also
in Problembereiche iliber die Verfahrensgesetze keine Aussagen machen
und auch keine machen konnen. Hier gehorte also primir die Errichtung
einer Pflegestitte der forensischen Kriminologie und ihrer rasch zunehmen-
den Ausweitung an Grundfragen. Diese Zeitforderung ist ebenso ernst wie
akut und schlechthin unerlidBlich, zunehmend notwendiger werdend! Man
brdauchte sich hier nur die Grundforderung Karl Peters (StrafprozeB3, 1981)
vor Augen halten, diese niemals aus den Augen zu verlieren: "Wie wichtig
die routiniert-geschulte Losung von Rechtsproblemen auch ist, bietet sie
doch noch keine Gewihr dafiir, daB man auch nur einen einzigen Strafpro-
zeB richtig, gerecht und menschlich durchzufiihren vermag!

SchlieBlich sollte sich die Fiir- und Obsorgepflicht des Richters auch nicht
im Informativen erschépfen; diese Pflichten sind vielmehr wichtige Ansitze,
die die ganze Strafrechtspflege zunehmend positivierten, da sie nicht nur
Interessenkonflikte ausgleichen, sondern gegebenenfalls und zeitgerecht
unter einem auch hervorgekommene Hartefolgen im Sozialgefille auf eine
billige Weise mildern helfen liessen und so dieses groBe, teure und legale
System von Zwangskommunikationen auch von der Seite her noch kon-
struktiver und niitzlicher gestalteten. Die Zwischenrdume unter den einzel-
nen gesetzlichen Bestimmungen wiirden so im Geiste dieser mit das Ganze
befruchtend fortwirkenden und auffrischenden Innovationen angefiillt, und
das mit Tautologien angestopfte Verfahrensrecht selbst bliebe dabei unter
einem einer permanenten Reform unterworfen, um das ProzeBrecht selbst
auch fortschreitend (procedere) handlich-instruktiver und damit auch noch
transparenter, mit einem Wort: jeweils noch wesentlicher, zu gestalten.

Ergidnzend darf dazu auf folgende Werke verwiesen werden. W. Malaniuk,
"Fahrladssige Krida: Der Hasardeur im Gegensatz zum optimistischen und
verantwortungsbewuBten Unternehmer” JBl. Wien 1960/16,17, S. 409 ff.
Altmann L., Die Krida und dhnliche Delikte, Wien-Mainz 1915; Liebscher
V., Die Wirtschaftsdelikte im Osterreichischen Strafrecht, ZtstW., 1976/26/
1,S.162ff.; Zybon A., Wirtschaftskriminalitat als gesamtwirtschaftliches Pro-
blem Miinchen 1972; Merten H.L., Die Pleitemacher, Miinchen 1975; Schii-
nemann B., Unternehmenskriminalitit und Strafrecht, Miinchen 1979; Tie-
demann Kl., Welche strafrechtliche Mittel empfehlen sich fir eine wirksa-
mere Bekimpfung der Wirtschaftskriminalitit; ein Gutachten fir den 49.
deutschen Juristentag, Munchen 1972, und last not least: Das Standardwerk
von W. Zirpins u. O. Terstegen “Wirtschaftskriminalitdt”, Liibeck 1963,
sowie Zirpins W.,: Vorbeugende Bekdampfung "neuralgischer” Insolvenzen,
ex Aktuelle Kriminologie, Jubiliumsband der deutschen kriminologischen
Gesellschaft, Hamburg 1969, sowie die 10. Lieferung des Wiener Kommen-



tars zum StGB (herausgegeben von E. Foregger und F. Nowakowski) betref-
fend §§ 146—168 StGB, bearbeitet von V. Liebscher (Generalprokurator i.P.
u. Univ. Prof.) Wien-Manz 1981 (26 ff.) u.a.m. sowie weiters den vorbildlich
brauchbaren Aufsatz von Q. Estl: Der Tatbestand der Untreue im Osterrei-
chischen Strafrecht, ORZ Wien 1960, Nr. 5, S. 111 ff. AuBerordentlich wert-
volle Fundgruben fiir speziell bilanzrechtliche Erkenntnisse bieten die Ent-
scheidungen des Reichsgerichtes Leipzig in Bilanzsachen aus den Jahren
1931/32 (in der Schmalenbach-Reihe). Eine weitergehende Anniherung und
Ubereinstimmung zwischen Handels- und Steuerbilanz ist K. Lechner
(Betriebswirtschaftslehre, Wien 1967, S. 191f.) gelungen.

SchlieBlich darf zur Abrundung noch auf folgende Arbeiten des Verfassers
hingewiesen werden: Der Kreis der zur Buchhaltung Verpflichteten und der
Umfang der Buchhaltungsverpflichtungen, ORZ, Wien 1955/2; Insolvenz-
und Kridastrafrecht, Steir. Gewerbezeitung, Graz 1958/12; Zur Kriminalitat
des Bilanzwesens, Gendrundschau, Wien 1959/10—12; Die kriminalistische
Bedeutung der kaufmannischen Kalkulation, Archiv 1961/128; Die krimina-
listische Bedeutung des kaufmannischen Risikos, Archiv 1961/128; Die kri-
minalistische Bedeutung der kaufminnischen Rentabilitit, Archiv 1962/129;
Die kriminalistische Bedeutung der kaufminnischen Finanzierung, Archiv
1962/130; Bilanzdelikte und Fragen der kriminalistischen Untersuchungs-
fuhrung, Archiv 1962/131; Die kriminalistische Bedeutung der kaufminni-
schen Liquiditdat, Archiv 1963/131; Die kriminalistische Bedeutung der
Abschreibung der Bewertung und der stillen Reserven, Archiv 1963/132;
Die kriminalistische Bedeutung des kaufmannischen Rechnungswesens,
Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, Berlin 1963/75/3;
Grundlagen und Probleme des Wirtschaftsstrafrechts, Die Polizei, Kéln
1963/5, 6; Warum gibt es kein eigenes Wirtschaftsstrafrecht? Berichte und
Informationen, Salzburg 1964/928; Das Bilanzwesen und seine Delikte,
Finanznachrichten, Wien 1964/11—13; Steuerdelikte, Phinomenologie, Tat-
bestandsmassigkeit und Fragen der kriminalistischen Untersuchungsfiih-
rung, Archiv, 1964/134; Die Vernehmung in Wirtschaftsstrafsachen, Archiv
1964/133; Vom Wesen der kriminellen Zahlungsunfahigkeit, Berichte und
Informationen, Salzburg 1964/923-924; Die buchhalterische Zahlenprii-
fung im Dienste der detektiven Revision, Archiv 1965/135; Die kriminali-
stische Bedeutung der aktienrechtlichen Pflichtpriifung, Archiv 1965/136;
Wirtschaftsstrafrecht und Strafrechtsreform, Das Menschenrecht, Wien
1965/112; Vom Wesen des einfachen Bankrotts, Archiv 1966/137; Automa-
tion und Finanzierung, Wirtschaftshorizont, Wien 1966/185; Zur Kriminali-
tit des Steuerwesens, Gendrundschau Wien 1966/5-11; Die kriminali-
stische Bedeutung der kritischen Betriebs- und Bilanzanalyse, Archiv 1966/
138; Die wirtschaftskriminalistische Bedeutung und die kriminalpolitischen
Probleme des betrieblichen Rechnungswesens unter besonderer Berlick-
sichtigung der européischen Integration, die neue Polizei, Miinchen 1966/
5—-6; Das Bilanzstrafrecht des osterreichischen Genossenschafts- und
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GesmbHGes., Der osterreichische Volkswirt, Wien 1966/3; Die kriminali-
stische Bedeutung des kaufmannischen Rechnungswesens unter besonderer
Beriicksichtiung buchhalterischer Fehlleistungen (Eine Ubersicht fiir die
Praxis im Lichte der Strafrechtsreform, der Automation und der Integration)
Archiv 1966/140; Wirtschaftsstrafrecht, Eine Einzeldarstellung Eisenstadt
1970; Wesen und Probleme der Bilanzdelikte, Kéln-Neuwied-Berlin, 1970;
Zur Kriminologie der Insolvenzdelikte, Offentliche Sicherheit, Wien 1972/7;
Die Bedeutung des kaufmiannischen Rechnungswesens im Lichte wirtschaft-
licher Strafbestimmungen, Gendrundschau, Wien 1975/5; Borsendelikte,
Archiv 1976/158; Die Bilanzfilschungen der Leipziger Notenbank (Ein
historischer Beitrag zur Phanomenologie der Bilanzdelikte), Archiv 1977/
159; Kartelldelikte, Archiv 1978/162; Zur Personlichkeit des Wirtschafts-
delinquenten (kriminalpsychologische Beitriage zur Téitertypologie), Offent-
liche Sicherheit, Wien 1980/1; Bilanzdelikte und andere Straftaten im kauf-
mannischen Rechnungswesen, Liibeck 1981/4; Wirtschaftsstrafrecht (Eine
Einzeldarstellung) Eisenstadt 1981; Zur Neufassung der Antikorruptionsbe-
stimmungen (eine legaltechnische Studie, zugleich ein Beitrag zur Systema-
tik des Wirtschaftsstrafrechts), Offentliche Sicherheit, Wien 1981/5; Die Risi-
ken des Unternehmers, Gendrundschau, Wien 1981/7; Die kriminalistische
Bedeutung des kaufmidnnischen Rechnungswesens unter besonderer
Beriicksichtigung der sich aus der EDV ergebenden Aspekte; Gendrund-
schau, Wien 1981/9; Die Hauptformen der Steuerwiderstinde krimineller
Natur, Offentliche Sicherheit, Wien 1981/9; Die Insolvenzkriminalitit im
Lichte marktwirtschaftlicher Kriterien, Archiv 1982/170; Aktuelle Kriterien
der Insolvenzkriminalitit (wirtschaftskriminalistische Beitridge zur volks-
wirtschaftspolitischen Bedeutung der Deliktssparte sowie zur Praxis des Kri-
dastrafrechts), Beilage zu den Mitteilungen des Kreditschutzverbandes von
1970, Wien 1982; Zur Bedeutung der Wirtschaftskriminalitidt und zur Syste-
matik des Wirtschaftsstrafrechts, Gendrundschau, Offentliche Sicherheit,
Wien 1982/3, 4; Die marktwirtschaftlichen Kriterien des Kridatatbestandes
nach dem § 159 6StGB im Lichte des niederlidndischen Wirtschaftsstraf-
rechts, Offentliche Sicherheit, Wien 1983/4; Zur Kriminologie des Insol-
venzwesens und der Bilanzdelikte, Wiedergabe von bei der Tagung iber
Wirtschaftskriminalitat im Mirz 1983 in Kassel, veranstaltet von der Akade-
mie fur kriminologische Grundlagenforschung in Kassel, gehaltenen Refe-
rate, in der vom Akademie-Verlag 1983 hsrg. Reihe, sowie "Die Risiken des
Unternehmers im Lichte marktwirtschaftlicher Kriterien” (Eine Ubersicht
fur die Praxis des Wirtschaftsstrafrechts), Offentliche Sicherheit, Wien 1983/
11; u.a.m.



	Zur Kriminologie der Wirtschaftskriminalität

